Teil 4 Die Evaluation: Eine Uberprifung ausgewahlter
Regelungen des Wissenschaftsurheberrechts

Im Folgenden werden die Normen des §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr.2 UrhG
sowohl in rechtlicher als auch in tatsichlicher Hinsicht Gberpriift.

A. Vorbemerkung zum Priifungsmafstab

Zunichst ist es erforderlich, einen PrifungsmafSstab zu definieren, anhand
dessen eine Uberprifung des geltenden Rechts erfolgen kann.

Die ausgewihlten Normen des Wissenschaftsurheberrechts werden im Fol-
genden auf ihre Vereinbarkeit mit héherrangigem Recht sowie ihre Pra-
xistauglichkeit uberprift. Damit geht die vorliegende Untersuchung tber
eine reine Rechtskontrolle hinaus, deren Ausgangspunkt grundsitzlich
Art. 20 Abs. 3 GG ist:2!135 Danach ist die Gesetzgebung an die verfassungs-
mafige Ordnung gebunden; der Verfassung kommt insoweit stets ein Vor-
rang zu, dass ein Gesetz jedenfalls nicht gegen die Normen des Grundge-
setzes verstoen darf.?!3¢ Wahrend der Prifungsmafistab des BVerfG sich
dementsprechend in der Prifung erschopft, ob eine bestimmte Norm zum
Entscheidungszeitpunkt mit der Verfassung tibereinstimmt,?!37 tberpriift
die vorliegende Untersuchung die Regelungen des Wissenschaftsurheber-
rechts vollumfinglich auf ihre Wirksamkeit: Wirksamkeit in rechtlicher
Hinsicht im Sinne der Vereinbarkeit der urheberrechtlichen Normen
mit Vorgaben des hoherrangigen Rechts sowie Wirksamkeit in tatsachli-
cher Hinsicht im Sinne von Vollzugspraktikabilitit, Befolgbarkeit und
Verstindlichkeit.?138

2135 Hofling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 864.

2136 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art.20 GG Rn.45; Grzeszick, in: Maunz/Diirig,
Art. 20 GG Rn. 17; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 94; Kotzur, in: Mianch/Ku-
nig, Art. 20 GG Rn. 137; Sommermann, in: Mangoldv/Klein/Starck, Art. 20 GG
Rn. 253ff.

2137 Hofling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 860.

2138 Hofling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 854.
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I. Anforderungen des hoherrangigen Rechts
1. Anforderungen des Volkerrechts

Wie die Darstellungen zu den volkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser
Untersuchung zeigten, sind weder in der RBU noch im TRIPS-Abkommen
noch im WCT explizite Vorgaben fir das Urheberrecht im Bereich wissen-
schaftlicher Forschung verankert.2!3

Alle enthalten jeweils den Drei-Stufen-Test (Art.9 Abs.2 RBU, Art. 13
TRIPS-Abkommen und Art. 10 WCT), der im Rahmen nationaler Gesetz-
gebung zu berticksichtigen ist. Daraus ergeben sich trotzdem keine speziel-
len volkerrechtlichen Anforderungen fiir die nationale Gesetzgebung im
Wissenschaftsurheberrecht, da der Drei-Stufen-Test inzwischen ebenfalls
in Art.5 Abs. 5 InfoSoc-RL festgehalten ist und daher als Anforderung
des Unionsrechts Berticksichtigung findet. Eine explizite Uberprifung des
Rechts anhand volkerrechtlicher Anforderungen kann daher unterbleiben.

2. Anforderungen des Unionsrechts

Rechtliche Anforderungen an ein zeitgemafes Urheberrecht im Bereich
der wissenschaftlichen Forschung konnen sich zweitens aus unionsrechtli-
chen Vorgaben ergeben.

Ein Verstof$ nationalen Rechts gegen eine Norm des Unionsrechts fiihrt
dazu, dass eine Norm - gleichgiiltig, ob sie vor oder nach der unions-
rechtlichen Norm erlassen wurde — von einem Richter nicht angewendet
werden darf.2!40 Insoweit ist in dieser Untersuchung infolge des Anwen-
dungsvorrangs des Unionsrechts eine Unvereinbarkeit mit Unionsrecht
festzustellen, soweit eine unionsrechtskonforme Auslegung der Norm aus-
scheidet.214

2139 Vgl. dazu die Darstellungen zu den volkerrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.

2140 EuGH, Urt. v. 09.03.1978 - Rs 106/77, NJW 1978, 1741 (1741) — Simmenthal II;
BVerfG, Beschl. v. 22.10.1986 - 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339 (339) — Solan-
ge IL

2141 BVerfG, Urt. v. 30.06.2009 - 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR
1022/08, 2 BvR 1259/08, 2 BvR 182/09, BVerfGE 123, 267 (344) — Vertrag
von Lissabon; Kotzur, in: Minch/Kunig, Art.20 GG Rn. 137; Sommermann,
in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 255; Streinz, in: Sachs, Art. 23 GG
Rn. 61.
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a. Primarrecht

Wihrend EUV und AEUV keine expliziten Vorgaben fiir die nationale Ur-
heberrechtsgesetzgebung enthalten, konnten sich Anforderungen fiir die
Gestaltung des Wissenschaftsurheberrechts aus der Europaischen Grund-
rechte-Charta ergeben. Diese gilt bei Durchfiihrung von Unionsrecht in
der Bundesrepublik Deutschland gemaf§ Art. 51 Abs. 1 GRCh unmittelbar.
Dementsprechend sind Maf$stab bei Umsetzung und Vollziehung von
unionalem Primir- und Sekundirrecht (insbesondere Richtlinien) grund-
satzlich die Grundrechte der GRCh.2!42

Der Kumulationsthese des EuGH folgend sind dartiber hinaus bei An-
wendung und Auslegung nationalen Rechts die Grundrechte des Grund-
gesetzes zu berucksichtigen.?!4 Soweit der Schutzgehalt der Grundrechte
der Charta von den Gewihrleistungen des deutschen Grundgesetzes*'44
abweicht, ist dies in der Folge im Einzelfall zu erortern; im Ubrigen
erfolgt eine Untersuchung der Gewihrleistungen des nationalen Verfas-
sungsrechts.

b. Sekundarrecht

Die Prifung hoherrangigen Rechts umfasst die Ubereinstimmung natio-
nalen Wissenschaftsurheberrechts mit den sekundarrechtlichen Vorgaben
des Unionsrechts.

Von besonderem Interesse sind dabei die Vorgaben aus der InfoSoc-RL:2145
Die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG mdssen erstens mit
den Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 lit.a InfoSoc-RL vereinbar sein. Hierbei

2142 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (936) Rn. 31 — Funke
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); Raue, GRUR Int
2012, 402 (404); Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 51 GRCh Rn. 8.

2143 In Bezug auf Art. 13 GRCh bei Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL: Raue, CR 2017,
656 (657); Spindler, ZGE 2018, 273 (279). Vgl. zur Anwendbarkeit der GRCh
sowie zu den nationalen Grundrechten die Darstellungen in Teil 2 dieser
Untersuchung sowie sogleich in diesem Teil der Untersuchung.

2144 Vgl. dazu die Anforderungen des Verfassungsrechts in diesem Teil der Unter-
suchung.

2145 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.
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wird in Bezug auf § 60c UrhG im Besonderen die quantitative Begrenzung
auf ihre Zulassigkeit zu untersuchen sein.?!4¢

Des Weiteren mussen die nationalen Regelungen im Bereich des Wis-
senschaftsurheberrechts in Einklang mit den Vorgaben des Drei-Stufen-
Tests aus Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL stehen: Sie diirfen daher lediglich in be-
stimmten Sonderfillen angewandt werden, in denen die normale Verwer-
tung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeintrachtigt
wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebthr-
lich verletzt werden.?!4

Dagegen enthilt die DSM-RL, insbesondere Art. 3 DSM-RL, keine An-
forderungen, anhand derer die Regelung des § 60c UrhG zu tberpriifen
wire. Durch den im nationalen Recht bestehenden, speziellen Erlaubnis-
tatbestand fiir das Text und Data Mining kann eine Umsetzung der
Richtlinienvorgaben ohne Riickgriff auf § 60c UrhG sichergestellt werden,
weshalb Art. 3 DSM-RL fiir die weitere Untersuchung weitgehend aufSer
Betracht bleiben kann.

Fur Datenbankwerke sind zudem die Vorgaben aus Art.6
Abs. 2 lit. b Datenbank-RL, fiir Datenbanken aus Art. 9 lit.a Datenbank-
RL sowie fiir Darbietungen aus Art. 10 Abs. 1 lit. d Vermiet-und Verleih-
RL zu berticksichtigen.2148

3. Anforderungen des Verfassungsrechts

Rechtliche Anforderungen an ein zeitgemafles Urheberrecht im Bereich
der wissenschaftlichen Forschung kénnen sich drittens aus verfassungs-
rechtlichen Vorgaben ergeben.?'¥ Insoweit das Grundgesetz formelle An-
forderungen?!? an die Gesetzgebung stellt, stehen diese nicht im Vorder-

2146 Vgl. dazu die Darstellungen zur Evaluation der §§60c und 87c Abs. 1
Nr. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2147 Vgl. dazu ausfihrlich die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben
in Teil 2 dieser Untersuchung.

2148 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.

2149 Vgl. dazu die bisherigen rechtswissenschaftlichen Studien zum nationalen
Verfassungsrecht in Bezug auf die Vorgingernorm des §52a UrhG bei:
Gounalakis, Elektronische Kopien fiir Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG)
im Lichte der Verfassung; Sattler, Der Status quo der urheberrechtlichen
Schranken fiir Bildung und Wissenschaft, S. 23-44.

2150 Vgl. statt vieler: Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 250.
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grund dieser Untersuchung. Vielmehr liegt ein Schwerpunkt der nachfol-
genden Darstellungen in den materiellen Vorgaben, insbesondere den
dem Wissenschaftsurheberrecht zugrundeliegenden Grundrechten?!’! so-
wie dem Staatsstrukturprinzip der Rechtsstaatlichkeit.?152

Primar handelt es sich bei den betroffenen Grundrechten um Abwehrrech-
te des Individuums gegen den Staat;>'>3 nur selten entfalten Grundrech-
te tatsichlich leistungsrechtliche Dimensionen — lediglich im Fall der
Wissenschaftsfreiheit besteht die Pflicht des Staates zu staatlichen Maf-
nahmen, die zum Schutz des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums
unerlisslich sind, weil sie freie wissenschaftliche Betdtigung iiberhaupt erst
ermoglichen.?’3* Auch dieser Anspruch beschrinke sich allerdings auf das
notwendige Minimum.

Im Ubrigen hat der Staat bei der Gestaltung des Rechts allen wider-
streitenden, grundgesetzlich geschiitzten Rechten und Interessen im Wege
praktischer Konkordanz grofStmdgliche Wirkung zu verleihen.?!55 Dabei
bedarf es der Achtung des Verhaltnismafigkeitsgrundsatzes zur angemes-
senen Berticksichtigung der beteiligten verfassungsrechtlich geschiitzten

2151 Vgl. zur Eigentumsfreiheit, Wissenschafts- bzw. Forschungsfreiheit sowie zum
Allgemeinen Personlichkeitsrecht bereits die Darstellungen in Teil 2 dieser
Untersuchung.

2152 Vgl. dazu sogleich ausfithrlich; a.A. Poeppel, Die Neuordnung der urheber-
rechtlichen Schranken im digitalen Umfeld, der den verfassungsrechtlichen
Handlungsspielraum lediglich aus einer Gesamtheit von Eigentums-, Wissen-
schafts-, Kunst-, Meinungs-, Informations-, Presse-, Rundfunk-, Filmfreiheit
sowie Sozial- und Kulturstaatsprinzip konstruiert.

2153 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Vor Art. 1 GG Rn. 3; Sachs, in: Sachs, Vor Abschnitt I
Rn. 42ff.

2154 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116)
— Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes;
BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95,
193 (209) — Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Kes-
pen, in: Epping/Hillgruber, Art.5 GG Rn. 186f. und 196; Britz, in: Dreier,
Art. 5 Abs.3 GG Rn. 12 und 58; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 153;
Hdberle, AOR 1985, 329 (358).

2155 BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993 - 1 BvR 567, 1044/89, BVerfGE 89, 214 (232) —
Biirgschaftsvertrage; Kirchhof, Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geisti-
gen Eigentums gegentiber modernen Vervielfiltigungstechniken, S. 41; Krdger,
Informationsfreiheit und Urheberrecht, S. 214ff.; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Vor
Art. 1 GG Rn. 51; Poeppel, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken
im digitalen Umfeld, S.133; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dirig, Art. 14 GG
Rn. 317.
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Rechte und Rechtsgiiter:2!1¢ Die einzelne Person darf nur insoweit einge-
schrinkt werden, als es zur Erreichung eines legitimen Zwecks im gemei-
nen Interesse geeignet, erforderlich und angemessen ist.2157

Bei der jeweiligen Abwagungsentscheidung besteht fir die legislativen
Organe ein erheblicher Beurteilungs- und Einschdtzungsspielraum beim
Erlass urheberrechtlicher Schrankenbestimmungen: Eine legislative Maf3-
nahme ist nicht schon deshalb verfassungswidrig, weil sich die Prognose,
auf der sie beruht, spater als unrichtig erweist;?!*% eine Verfassungswid-
rigkeit von Normen kann nur in Fillen grober Unangemessenheit ange-
nommen werden.?'S? Sofern ein legislatives Konzept erprobt wird, besteht
folglich lediglich in Fillen evidenter Ungeeignetheit Nachbesserungsbe-
darf.210 Auch die nachfolgende Evaluation bedient sich dieses Priffungs-
maf3stabs. Wie sich zeigen wird, liegt aufgrund der Einschatzungspriroga-
tive der Legislative keine unmittelbare Verfassungswidrigkeit vor; es sei

2156 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Art.20 GG Rn.39, 43, 179ff; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art.20 GG Rn.112ff; Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art.20 GG
Rn. 107ff.; Sachs, in: Sachs, Art.20 GG Rn. 145; Sommermann, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art.20 GG Rn.308; Kotzur, in: Minch/Kunig, Art.20 GG
Rn. 163.

2157 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Art.20 GG Rn. 179; Grzeszick, in: Maunz/Dirig,
Art.20 GG Rn. 117; Sachs, in: Sachs, Art.20 GG Rn. 149; Sommermann,
in: MangoldvKlein/Starck, Art.20 GG Rn.314; Kotzur, in: Munch/Kunig,
Art. 20 GG Rn. 163.

2158 BVerfG, Beschl. v. 18.07.2005 - 2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167 (234) — Risiko-
strukturausgleich.

2159 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) — Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegeniiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2160 BVerfG, Beschl. v. 18.12.1968 - 1 BvL 5/64, 1 BvL 14/64, 1 BvL 5/65, 1
BvL 11/65 und 1 BvL 12/65, BVerfGE 25, 1 (13) - Mihlengesetz; BVerfG,
Urt. v. 16.03.2004 - 1 BvR 1778/01, BVerfGE 110, 141 (158) — Hundeverbrin-
gungs- und -einfuhrbeschrinkungsgesetze; BVerfG, Urt. v. 17.03.2004 - 1 BvR
1266/00, BVerfGE 110, 177 (194) — Zuweisung des Aufenthaltsortes fiir Spét-
aussiedler; BVerfG, Beschl. v. 18.07.2005 - 2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167 (234)
- Risikostrukturausgleich; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151.
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A. Vorbemerkung zum Priifungsmafstab

dennoch zum Zwecke der Evaluation auf einige verfassungsrechtliche Im-
plikationen zur Nachbesserung hingewiesen.?!¢!

Entscheidende Voraussetzung fiir eine sachgerechte Entscheidung da-
riber, ob die Legislative aus ihrer Sicht zur Erreichung des gesetzten Ziels
geeignet war, ist die Klarung des mit der Mafinahme verfolgten Zwecks,
d.h. insbesondere der durch die Manahme begiinstigten Schutzgiiter
und Interessen sowie des Rechtes oder Rechtsgutes, in das eingegriffen
wird.?162 Zweck der Erweiterung der vorliegend untersuchten, urheber-
rechtlichen Erlaubnistatbestinde im Rahmen des UrhWissG war es unter
anderem, die Potenziale von Digitalisierung und Vernetzung fir Unter-
richt und Wissenschaft besser zu erschliefen.?!¢> Dieser Zweck halt sich
jedenfalls im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulassigen;?'¢* er bedarf
zur Evaluation allerdings seiner detaillierten Operationalisierung. Diese
erfolgt durch die Interessen tatsichlicher Art, welche im Folgenden auf
ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung untersucht werden.

II. Anforderungen tatsichlicher Art

Die rechtstatsachliche Uberprifung soll - entsprechend der in den Gesetz-
gebungsmaterialien ausgefiihrten Zielsetzung?!® — insbesondere die Pra-
xistauglichkeit?'%¢ der Regelung in den Blick nehmen.

1. Interessen seitens der Forschenden

Zu diesem Zweck werden die in Teil 3 erorterten Verhaltensweisen und
Bedurfnisse auf den Grad ihrer Befriedigung tberprift.

Zunichst ist daher im Rahmen der Evaluation zu untersuchen, inwieweit
die Regelungen in §§60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG den Zugang zu

2161 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und
normativen Erwagungen in diesem Teil der Untersuchung.

2162 Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 314.

2163 RegE UrhWissG, S. 2.

2164 Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art.20 GG Rn. 111; Jarass, in: Jarass/Pieroth,
Art. 20 GG Rn. 116ff. Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 149.

2165 RegE UrhWissG, S. 2.

2166 RegE UrhWissG, S. 49.
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bestehendem Wissen sowie die Forschung an urheberrechtlich geschiitzten
Ursprungsmaterialien gewihrleisten.?167

Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt dartiber hinaus in der kolla-
borativen Forschung: Dies umfasst zum einen die forschungsgruppeninter-
ne Zusammenarbeit?'® mittels urheberrechtlich geschiitzter Materialien,
zum anderen die Weiterverbreitung von urheberrechtlich geschiitzten Ma-
terialien innerhalb und auferhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft,
sowohl zum Zwecke der Qualitatssicherung und Replikation als auch zum
Zwecke der Kommunikation.?!¢?

Zudem sind die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG auf ihr
Maf an Rechtssicherheit zu Gberpriifen.?17

Beziiglich der genauen Ausprigungen der Interessen und Verhaltens-
muster kann auf die Darstellungen in Teil 3 verwiesen werden.

Im Folgenden sind diese Interessen auf ihre grundsitzliche verfassungs-
rechtliche Rechtfertigung zu tberpriifen.

a. Zugang zu bestehendem Wissen

Vorab ist beziglich des Zugangs zu bestchendem Wissen festzustellen,
dass sich ein Anspruch auf Information aus nicht-allgemein zugingli-
chen Quellen weder unmittelbar aus Art.5 Abs. 3 S.1 Alt.2 GG bzw.
Art. 13 GRCh noch aus Art.5 Abs.1 S.1 Alt.3 GG ergibt: Ein solcher
kann - jedenfalls nach Ansicht der Rechtsprechung — weder gegentiber
Privaten noch staatlichen Institutionen hergeleitet werden.27! Uber ein
darauf gerichtetes Auskunftsgesuch hat die um Auskunft ersuchte Stelle
dennoch unter Achtung der Verfassung als Wertordnung und damit auch

2167 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur
Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 sowie in diesem Teil dieser
Untersuchung.

2168 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 sowie in
diesem Teil dieser Untersuchung.

2169 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation sowie zur Kollaboration in
Teil 3 sowie in diesem Teil der Untersuchung.

2170 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2171 BVerwG, Beschl. v. 09.10.1985 - 7 B 188/85, NJW 1986, 1277 (1278) — Kein
verfassungsunmittelbarer Anspruch auf Akteneinsicht zu Forschungszwecken;
Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 489.
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des Stellenwerts, den das Grundgesetz der Freiheit der Wissenschaft ein-
raumt, zu entscheiden.2!72

Zum vom Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 S.1 Alt. 2 GG erfassten, ernst-
haften Versuch zur Ermittlung von Wahrheit?!7? gehort indes insbesonde-
re ein ,Wissenschaftspluralismus, der dem Wesen der Wissenschaft als
einem prinzipiell unabgeschlossenen, dialogischen Prozess der Suche nach
Erkenntnis entspricht, [als] notwendiges Korrelat zur uneingeschrankten
Grundrechtsposition des einzelnen Wissenschaftlers.“?174 Dies gilt erst
recht unter Anwendung des Forschungsbegriffs der Grundrechte-Charta,
der ebenfalls die angewandte Forschung in den grundrechtlichen Schutz-
bereich miteinbezieht.?!7S Damit steht fest, dass der dialogische Prozess der
Erkenntnissuche durch den Aufbau auf Erkenntnisse anderer Forschender,
wie ihn die Stellungnahmen und die Interviews zu Tage treten lieen,
jedenfalls grundsitzlich seitens des Staates geschiitzt und gefordert wer-
den muss: Die Legislative hat die Informationssuche und -rezeption in
duferer Autonomie zu gewihrleisten. Einigkeit besteht in der Literatur
insoweit, als zur individuellen Freiheitsbetitigung im eigenstindigen Sach-
und Wirkensbereich unabhiangiger Wissenschaft sowohl nach GG als auch
nach GRCh jedenfalls Vorarbeiten, wie die Sammlung von Material und
die Ermittlung des Stands der Forschung, zihlen und vom Schutzbereich
der Forschungsfreiheit erfasst werden.?176

Hinsichtlich des Zugangs zu und der Nutzung von urheberrechtlich
geschiitzten Werken sehen allerdings einige Literaturstimmen lediglich

2172 BVerfG, Beschl. v. 30.01.1986 - 1 BvR 1352/85, NJW 1986, 1243 (1243) -
Einsichtnahme in Behoérdenakten zu Forschungszwecken; Starck/Paulus, in:
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 489; Scherer, Zeitschrift fir Rechtspoli-
tik 1982, 291 (293).

2173 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) — Jugendge-
fahrdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72,
BVerfGE 35, 79 (113) — Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71,
BVerfGE 47, 327 (367) - Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfrei-
heit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2174 Sondervotum der Richter Dr. Simon und Rupp-v.Brinneck in BVerfG, Urt.
v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (157) — Teilweise
Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes.

2175 Thiele, in: Pechstein/Nowak/Hide, Art.13 GRCh Rn. 12; Jarass, in: Jarass,
Art. 13 GRCh Rn. 8; Bernsdorff, in: Meyer/Holscheidt, Art. 13 GRCh Rn. 14.

2176 Britz, in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn.25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art.5 GG
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138.
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die Unterrichtung aus ,allgemein zuginglichen Quellen, staatlichen Archi-
ven und Datenbanken® fiir vom Schutzbereich der Forschungsfreiheit als
erfasst an.?'”7 Das hitte zur Folge, dass der Titigkeit von Forschenden
kein grundrechtlicher Schutz mehr zukiame, sobald sie von den weit ver-
breiteten, proprietiren Datenbanken Gebrauch machten und sich anhand
Publikationen aus institutionellen Subskriptionen informierten.?'”® Eine
solche Einschrinkung findet aber weder im Wortlaut noch in der grund-
rechtlichen Dogmatik eine entsprechende Rechtfertigung; vielmehr wird
die Moglichkeit der Forschenden, sich ungehindert aus allgemein zuging-
lichen Quellen zu unterrichten, gesondert von der Informationsfreiheit
aus Art. 5 Abs. 1 8.2 GG geschitzt.2!”? Dem Aspekt der Allgemeinzugang-
lichkeit kann daher lediglich im Rahmen der verfassungsimmanenten
Schranken Rechnung zu tragen sein.?'80

Aus dem gleichen Grund ist eine Beschrinkung des Schutzbereichs
der Wissenschaftsfreiheit anhand der Grundsatze guter wissenschaftlicher
Praxis, wie sie zum Teil in der Literatur vertreten wird, abzulehnen.?!8!
Selbst wenn man allerdings eine solche vornehmen wirde, wire die Be-
ricksichtigung des aktuellen Forschungsstands vom Schutzbereich der
Wissenschaftsfreiheit erfasst, da Leitlinie 9 der Deutschen Forschungsge-
meinschaft zur guten wissenschaftlichen Praxis dazu verpflichtet.?!8?

Auch wird die Unterrichtung tber den Stand der Forschung nicht
bereits deshalb aus dem Schutzbereich ausgeschlossen, weil die damit
verbundene Nutzungshandlung als solche in Rechte Dritter eingreift; viel-
mehr ist ein Ausgleich im Rahmen der Schranken notwendig.?!83

2177 Britz, in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn.25; Kempen, in: Epping/Hillgruber,
Art. 5 GG Rn. 182.

2178 Dass dies haufig vorkommt, zeigen die Darstellungen zum Zugang zu beste-
hendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung,.

2179 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 1-2 GG Rn. 76; Schemmer, in: Epping/Hill-
gruber, Art. 5 GG Rn. 29; jarass, in: Jarass/Pieroth, Art.5 GG Rn. 25; Starck/
Paulus, in: Mangoldtv/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 102.

2180 Vgl. dazu sogleich.

2181 Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 191.4.

2182 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis - Kodex, S. 15.

2183 BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 - 1 BvF 2/05, BVerfGE 128, 1 (40) — Zustindigkeit
des Bundesgesetzgebers zur Regelung des Rechts der Gentechnik; Britz, in:
Dreier, Art. 5§ Abs. 3 GG Rn. 28 m.w.N.
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Ebenso steht die beabsichtigte teilweise wirtschaftliche Verwertung dem
Schutz durch die Forschungsfreiheit nicht entgegen.?!$* Dies hat zur
Folge, dass auch die im Rahmen der Interviewstudie hiufig erwihnte
Unterrichtung tber den Stand der Forschung in industriefinanzierten
Forschungsprojekten mittels der eigenen Dokumentensammlung?'®® vom
Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit sowohl auf nationaler als auch auf
unionsrechtlicher Ebene erfasst wird.

Das Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen ist daher grundsatz-
lich schutzwiirdig und im Rahmen der Abwigung zur urheberrechtlichen
Rechtsetzung beriicksichtigungsfahig.?186

b. Forschung an Ursprungsmaterialien

Das Interesse an der Forschung an Ursprungsmaterialien hat eine sehr aus-
gepragte Verankerung in verfassungsrechtlichen Normen: Gemif§ Art. 5
Abs. 3 S.1 Alt.2 GG ist ,alles, was nach Inhalt und Form als ernsthaf-
ter Versuch zur Ermittlung von Wahrheit anzusehen ist“ von der Wissen-
schaftsfreiheit erfasst.28” Gleiches gilt fiir die GRCh, die sogar ein noch
weitergehendes Begriffsverstaindnis von Forschung zugrunde legt.?'88 Dies
schlieft insbesondere die freie Wahl der ,Fragestellung und die Grund-
satze der Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und

2184 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 20 m.w.N.; BVerfG, Beschl. v. 16.01.2007
- 2 BvR 1188/05, NVwZ 2007, 571 (573) — Ablieferungspflicht fiir Einkinfte
aus einer Nebentatigkeit im 6ffentlichen Dienst.

2185 Interview mit P_L2, Z. 76-79; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2,
Z. 43—44; Interview mit P_N3, Z. 85; Interview mit P_IN2, Z. 69.

2186 Diese grundsitzliche Schutzwiirdigkeit trifft keine Aussage tiber das Verhiltnis
dieser Gewahrleistung der Wissenschaftsfreiheit zu anderen verfassungsrechtli-
chen Gutern. Ob mit der Nicht-Befriedigung des Interesses an Zugang ein Ein-
griff in die Wissenschaftsfreiheit einhergeht, wird gesondert zu untersuchen
sein. Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen
und normativen Erwigungen in diesem Teil der Untersuchung.

2187 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) — Jugendge-
fahrdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72,
BVerfGE 35, 79 (113) — Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178,
191/71, BVertGE 47, 327 (367) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen-
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. S GG Rn. 179.

2188 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.
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seine Verbreitung [...] mit ein.“?!%® Der Staat muss sich folglich ,jeder
staatlichen Einwirkung auf den Prozess der Gewinnung und Vermittlung
wissenschaftlicher Erkenntnisse“ enthalten.?!* Denn Forschung und Leh-
re missen sich ungehindert an dem Bestreben nach Wahrheit ausrich-
ten kénnen, um frei von staatlicher Fremdbestimmung mit ihrem wissen-
schaftlichen Bemiihen zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung beitragen
zu konnen.219!

Der Forschungstitigkeit und der ihr vorgelagerten freien Wahl des
Forschungsgegenstands kommt damit grundsatzlich verfassungsrechtlicher
Schutz zu. Der Staat hat sich jeglicher inhaltlicher Vorgaben fiir die
Forschungsarbeit zu enthalten.?’? Dies schliefSt mithin nicht aus, dass
bestimmte Forschung an Ursprungsmaterialien mittelbar durch legislative
Bestimmungen gefordert, wahrend andere infolge der Abwigung mit an-
deren verfassungsrechtlichen Gutern behindert wird.

Ein moglicher Konflikt zwischen der Eigentumsgarantie und der For-
schungsfreiheit ist daher ,nach Maffgabe der grundgesetzlichen Wertord-
nung und unter Bertcksichtigung der Einheit dieses Wertsystems durch
Verfassungsauslegung® zu lésen.?!3 ,Zugunsten der Wissenschaftsfreiheit
[sei dabei] stets der diesem Freiheitsrecht zugrundeliegende Gedanke mit
zu berucksichtigen, da8 [sic!] gerade eine von gesellschaftlichen Niitz-
lichkeits- und politischen ZweckmiRigkeitsvorstellungen befreite Wissen-
schaft dem Staat und der Gesellschaft im Ergebnis am besten dient.“2194

2189 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) —
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes.

2190 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47,
327 (367) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.

2191 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47,
327 (367f.) - Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.

2192 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 143; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG
Rn. 24; Gdrditz, in: Maunz/Dirig, Art. 5 Abs.3 GG Rn. 99; Starck/Paulus, in:
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2193 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47,
327 (369) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.

2194 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47,
327 (370) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit.
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c. Kollaborative Forschung

Hier ist angesichts der verschiedenen Ausprigungen des Interesses zu un-
terscheiden:

Die Verfiigbarkeit von Forschungsliteratur fiir Dritte ist als Unterrichtung
tiber den Stand der Forschung grundsitzlich vom Schutzbereich der For-
schungsfreiheit des GG sowie der GRCh erfasst.?!9

Eine besondere Schutzdimension zur Zusammenarbeit weist die For-
schungsfreiheit dagegen nicht auf; trotzdem besteht Einigkeit, dass das
arbeitsteilige Tatigwerden und die Kooperation in der Forschung, welche
in den letzten Jahren stark zugenommen hat, grundsatzlich in den Schutz-
bereich der Forschungsfreiheit fallt.2'¢ Nach Ansicht des BVerfG handelt
es sich bei der kollaborativen Arbeit sogar um einen unerlésslichen Teil
der Forschung.27

Auch die Qualitatstiberpriifung von Forschung fillt in den eigenstin-
digen Sach- und Wirkensbereich unabhiangiger Wissenschaft, dem ge-
mafl Art.5 Abs.3 S.1 Alt.2 GG grundrechtlicher Schutz zukommt.2198
Zwar konnte argumentiert werden, dass unter den verfassungsrechtlich
geschiitzten Begriff der Forschung lediglich die Gewinnung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse fallt.?!%? Erfasst ist allerdings vielmehr ,alles, was nach
Inhalt und Form als ernsthafter planmafiger Versuch zur Ermittlung
der Wahrheit anzusehen ist.“?2° Dazu zahlt auch die Bewertung des

2195 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs.3 GG Rn.25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art.5 GG
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; vgl. dazu bereits die Dar-
stellungen zum Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen zuvor in diesem
Teil der Untersuchung.

2196 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs.3 GG Rn. 2S; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/
Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2197 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (109) -
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes; zur
Spezialisierung der Wissenschaft vgl. Ho/l, Wissenschaftskunde, S. 5.

2198 Britz, in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn. 14, 15, 17, 23, 25; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; Gdrditz, in: Maunz/Diirig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 94;
Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2199 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 137.

2200 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) — Jugendge-
fahrdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72,
BVerfGE 35, 79 (113) — Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178,
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Forschungsergebnisses durch Selbst- und Fremdkontrolle.??°! Der Peer Re-
view-Prozess stellt einen ,auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beru-
henden Prozess“ dar, der grundsitzlich schutzwirdig ist.2202 Dabei kann
offenbleiben, ob es sich bei der Qualititsiiberprifung um eine der For-
schungstitigkeit immanente Tatigkeit oder eine nachbereitende Tatigkeit
handelt; beiden kommt entsprechender grundrechtlicher Schutz auf natio-
naler wie europaischer Ebene zu.?293

d. Kommunikation von Forschung

Die Wissenschaftsfreiheit erfasst insbesondere auch den Schutz des Inter-
esses an der Verbreitung des Forschungsergebnisses.??4 Durch die Nahe
zu den Kommunikationsfreiheiten muss dem Forschenden grundsatzlich
das Recht zustehen, ,nach eigener Beurteilung der Verdffentlichungsrei-
fe, des Veroffentlichungsorgans und des Veroffentlichungszeitpunktes da-
riber zu entscheiden, wissenschaftliche Erkenntnisse der Offentlichkeit

191/71, BVerfGE 47, 327 (367) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen-
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2201 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113)
— Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes;
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG
Rn. 23; Gdrditz, in: Maunz/Dirig, Art. 5 Abs.3 GG Rn. 94; Starck/Paulus, in:
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2202 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112)
— Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes;
BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47,
327 (367) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; BVerfG,
Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (11f.) — Jugendgefihrden-
de Schriften; BVerfG, Beschl. v. 26.10.2004 - 1 BvR 911/00, 1 BvR 927/00,
1 BvR 928/00, BVerfGE 111, 333 (354) — Organisationsreform der Hochschu-
len in Brandenburg; dem folgend: BVerfG, Urt. v. 24.11.2010 - 1 BvF 2/05,
BVerfGE 128, 1 (40) — Zustindigkeit des Bundesgesetzgebers zur Regelung des
Rechts der Gentechnik.

2203 Vgl. dazu die Darstellungen zur Wissenschaftsfreiheit in diesem Teil der Un-
tersuchung.

2204 BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178, 191/71, BVerfGE 47,
327 (113) - Zum Umfang des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit; Wittreck,
in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn.23; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art.5 GG
Rn. 138; Bethge, in: Sachs, Art.5 GG Rn.206; Gdrditz, in: Maunz/Diurig,
Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 111; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG
Rn. 488.
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bzw. der Scientific Community zuginglich zu machen.“?205 Dies umfasst —
aufgrund des Wesens der Wissenschaft, die auf den Erkenntnissen anderer
aufbaut??® — auch die Kommunikation von Forschungsergebnissen im
Rahmen von Fachtagungen.??0” Dabei ist zur Anschlussfihigkeit der For-
schung haufig ein Ruckgriff auf — auch urheberrechtlich geschitzte Mate-
rialien Dritter — notwendig.?208

e. Einzelanerkennung

Als verfassungsrechtlich verankert kann das in Teil 3 herausgearbeitete
Interesse an Einzelanerkennung durch die Anerkennung des Allgemeinen
Personlichkeitsrechts in Art. 1 Abs. 1 GG 1.V.m. Art.2 Abs. 1 GG angese-
hen werden. In richterlicher Rechtsfortbildung hat das Bundesverfassungs-
gericht aus Art.2 Abs.1 GG i.V.m. Art.1 Abs.1 GG das Allgemeine
Personlichkeitsrecht abgeleitet, das alle ,Elemente der Personlichkeit [um-
fasst], die nicht Gegenstand der besonderen Freiheitsgarantien des Grund-
gesetzes sind, diesen aber in ihrer konstituierenden Bedeutung fir die
Personlichkeit nicht nachstehen.“??%” Der Schutzbereich des Allgemeinen
Personlichkeitsrechts des Urhebers bestimmt sich ,im Wege der Abwi-
gung zwischen den personlichen und geistigen Interessen des Urhebers am
Werk und berechtigten Kommunikationsbelangen des Nutzers.“?210

Da das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft bereits einfachrecht-
lich durch §13 UrhG sowie §63 UrhG gewahrleistet ist und somit die
grundsatzliche Pflicht zur Quellenangabe unter Namensnennung besteht,
unterbleibt im Folgenden eine gesonderte Uberpriifung des Interesses in
Bezug auf jede einzelne Regelung: Dem Interesse an der Namensnennung

2205 Gdrditz, in: Maunz/Diirig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 111.

2206 BVerwG, Beschl. v. 26.01.1968 - VII P 8.67, BVerwGE 29, 77 (78) — Personal-
vertretungsrecht von vorwiegend wissenschaftlich titigen Bediensteten.

2207 Gdrditz, in: Maunz/Diirig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 111; Wittreck, in: Dreier, Art. 5
Abs.3 GG Rn.23; jJarass, in: Jarass/Pieroth, Art.5 GG Rn.138; Bethge, in:
Sachs, Art. 5 GG Rn. 206; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG
Rn. 488.

2208 Vgl. dazu die Darstellungen zur Prisentation auf wissenschaftlichen Konferen-
zen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung,.

2209 BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 - 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07, BVerfGE 120, 274
(303) = Zum Grundrecht auf Gewahrleistung der Vertraulichkeit und Integri-
tat informationstechnischer Systeme.

2210 Dietz/Peukert, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 12ff. UrhG Rn. 9.
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bei Publikationen ist durch die Notwendigkeit der Quellenangabe in § 63
Abs. 1 UrhG jedenfalls grundsitzlich Rechnung getragen.??!!

f. Rechtssicherheit

In den Interviews trat ein starkes Bediirfnis nach Rechtssicherheit zu Ta-
ge. Bei der Rechtssicherheit handelt es sich um eine Anforderung, die
sich unmittelbar aus dem deutschen Grundgesetz ergibt. Zwar ist die
Rechtssicherheit weder explizit im deutschen Grundgesetz genannt noch
als solche legislativ definiert; sie ist allerdings von der Rechtsprechung als
ungeschriebenes Prinzip der Gesetzgebung anerkannt.??1?

Hergeleitet wird die Anforderung aus dem Rechtsstaatsprinzip.??!3 Haupt-
elemente des Rechtsstaatsprinzips sind die Gewaltenteilung,??'4 die Ge-
wihrleistung individueller Grundrechte sowie der Gleichheitssatz, der
formelle Gesetzeserlass, die GesetzmaRigkeit der Verwaltung und der Jus-
tiz??!5 sowie die Bindung der Staatsgewalt an Gesetz und Recht,?2!¢ die
Voraussehbarkeit und Begrenzung sowie die justizielle Uberpriifbarkeit
staatlichen Handelns und der grundsitzliche Bestand der Verfassung.?1”
Zur Voraussehbarkeit und Begrenzung staatlichen Handelns haben sich
unter anderem das Prinzip der Rechtssicherheit??!8, das Prinzip des Ver-

2211 Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 13 UrhG Rn. 26; Schulze, in: Dreier/Schul-
ze, § 13 UrhG Rn. 5; Gotting, in: Ahlberg/Gotting, § 13 UrhG Rn. 4ff.

2212 BVerfG, Beschl. v. 03.11.1965 - 1 BvR 62/61, BVerfGE 19, 150 (166) — Ver-
fassungsmifigkeit der Regelung fiir reichsbezogene Verbindlichkeiten der Ge-
meindeverbande; BVerfG, Beschl. v. 22.03.1983 - 2 BvR 475/78, BVerfGE 63,
343 (357) — Vollstreckung auslandischer Titel in der Bundesrepublik Deutsch-
land; Arnauld, Rechtssicherheit, S. 10, 665-667; a.A. Oldiges, Grundlagen eines
Plangewihrleistungsrechts, S.203ff., der die Rechtssicherheit als in ,Gesetz
und Recht® in Art. 20 Abs. 3 GG verankert ansieht.

2213 Vgl. zur normativen Verankerung: Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art.20 GG
Rn.22, 32; die Frage der dogmatischen Verankerung bedarf einer Klirung
im Rahmen einer gesonderten Untersuchung. Ihr soll im Folgenden nicht
nachgegangen werden.

2214 Art. 20 Abs. 2 S.2 GG.

2215 Art. 20 Abs. 3 GG.

2216 Art. 20 Abs. 3 GG.

2217 Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art. 20 GG Rn. 22-30 m.w.N.

2218 BVerfG, Beschl. v. 24.07.1957 - 1 BvL 23/57, BVerfGE 7, 89 (92) - Hamburgi-
sches Hundesteuergesetz; BVerfG, Urt. v. 19.12.1961 - 2 BvL 6/59, BVerfGE
13, 261 (271) — Zulassigkeit der Riickwirkungsanordnung bei Steuergesetzen;
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trauensschutzes??!?, das Verbot rickwirkender Gesetze, das Prinzip der
Klarheit der Gesetzgebung sowie das Ubermafverbot (Grundsatz der Ver-
héltnismaligkeit) herausgebildet.2?20

Der Grad der Rechtssicherheit einer Norm ist von der Rechtsprechung
haufig unter Ruckgriff auf das Maff der Verlasslichkeit der Norm in der
Rechtsordnung bestimmt worden.???! Daraus ergeben sich unter anderem
die Forderungen nach Klarheit, Bestimmtheit und Bestandigkeit von staat-
lichen Hoheitsakten.??2? Der Adressat muss den Inhalt der Regelungen
mit hinreichender Sicherheit feststellen??? und die Norm verstehen??24
konnen, um staatliches Handeln prognostizierbar werden zu lassen. Damit
verbunden ist jedenfalls auch die Méglichkeit, gemaf§ konkreter Normen
das eigene Handeln auszurichten.???

vgl. hierzu ausfiihrlich, das Rechtsstaatsprinzip allerdings nur fiir die Rechts-
sicherheit im Staat-Birger-Verhiltnis als Ankntipfungspunkt fir die Veranke-
rung im deutschen GG ansehend: Arnauld, Rechtssicherheit, S. 664ft., 673.

2219 BVerfG, Urt. v. 19.12.1961 - 2 BvL 6/59, BVerfGE 13, 261 (271) — Zulassigkeit
der Riickwirkungsanordnung bei Steuergesetzen.

2220 Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art. 20 GG Rn. 27, 50.

2221 BVerfG, Urt. v. 24.07.1968 - 1 BvR 537/65, BVerfGE 24, 75 (98) — Teil-
nichtigkeit der rickwirkenden Neufassung des §30 Abs.1 Satz1 und des
Abs. 2 Satz1 BRUG v. 02.10.1964; BVerfG, Urt. v. 23.11.1999 - 1 BvF 1/94,
BVerfGE 101, 239 (262) — Verfassungsmafigkeit des Restitutionsausschlusses;
dem folgend: Arnauld, Rechtssicherheit, S.104; Grzeszick, in: Maunz/Diirig,
Art. 20 GG Rn. 50.

2222 Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art. 20 GG Rn. 50, 58; das Prinzip der Bestimmt-
heit von dem Prinzip der Rechtssicherheit unterscheidend: BVerfG, Beschl.
v. 09.08.1995 - 1 BvR 2263/94 und 229, 534/95, BVerfGE 93, 213 (238) —
DDR-Rechtsanwalte; Arnauld, Rechtssicherheit, S. 667; insoweit unklar: Frank/
Stein, Staatsrecht, S. 156.

2223 BVerfG, Urt. v. 30.05.1956 - 1 BvF 3/53, BVerfGE 5, 25 (33) - Bundeszustindig-
keit im Apothekenwesen; Erfordernisse verweisender Gesetze.

2224 BVerfG, Beschl. v. 14.02.1978 - 2 BvR 406/77, BVerfGE 47, 239 (247) —
Zwangsweise Veranderung der Haar- und Barttracht eines Beschuldigten.

2225 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 775/66, BVerfGE 31, 255 (264) — Private
Tonbandvervielfiltigungen; BVerfG, Beschl. v. 23.04.1974 - 1 BvR 6/74, 1 BVvR
2270/73, BVerfGE 37, 132 (142) — Zur Verfassungsmafigkeit von Bestimmun-
gen des WKSchG; BVerfG, Beschl. v. 22.06.1977 - 1 BvR 799/76, BVerfGE 45,
400 (420) — Oberstufenreform; BVerfG, Beschl. v. 12.06.1979 - 1 BvL 19/76,
BVerfGE 51, 1 (41) - Kleingarten; BVerfG, Beschl. v. 03.11.1982 - 1 BvR
210/79, BVerfGE 62, 169 (183) — Devisenbewirtschaftung; BVerfG, Beschl. v.
18.05.1988 - 2 BvR 579/84, BVerfGE 78, 205 (212) — Schatzregal der Lander;
BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 - 1 BvR 402/87, BVerfGE 83, 130 (145) — Indizie-
rung eines pornographischen Romans (,Josefine Mutzenbacher); BVerfG, Urt.
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Zahlreiche bisherige Definitionsversuche der Literatur entbehren einer
klaren Bestimmung.??2¢ Arnauld hingegen sieht in den Strukturelementen
der Berechenbarkeit, Erkennbarkeit und Verlasslichkeit wenigstens eine
Orientierungshilfe fiir eine Definition der Idee sicheren Rechts.?227

,Berechenbarkeit® bedeute dabei, ,rechtliche Normen und rechtliche
Entscheidungen in der Zukunft von der Warte des Jetzt betrachtet erwart-
bar zu machen.“?228

,Erkennbarkeit* des Rechts setze voraus, ,,dass das, was Recht ist, wahr-
genommen, erfasst werden kann.“??? Damit einhergeht die Forderung
nach Publizitit und Reduktion von Komplexitit sowie nach ,Ubersicht-
lichkeit, nach Klarheit und Bestimmtheit von Recht.“?230 Aus der Be-
stimmtheit des Rechts folgt unter anderem das Postulat der Widerspruchs-
freiheit des Rechts.??31

, Verlasslichkeit“ des Rechts ziele schlieflich auf ,,Kontinuitat des Rechts
ebenso wie, als notwendige Voraussetzung, auf dessen Bestand im Heu-
te.“ 2232 So sei rechtliche Bestindigkeit einer einmal getroffenen Entschei-
dung??33 genauso wie effektive Geltung des Rechts??34 zu fordern. Geltung
ist dabei nicht im juristischen, sondern im soziologischen Sinne zu verste-
hen: Recht sei ,nur dann wirklich sicher [...], wenn es soziale Effektivitit

v. 24.04.1991 - 1 BvR 1341/90, BVerfGE 84, 133 (149) — Warteschleife; BVerfG,
Urt. v. 17.11.1992 - 1 BvL 8/87, BVerfGE 87, 234 (263) — Einkommensanrech-
nung; BVerfG, Beschl. v. 09.04.2003 - 1 BvL 1/01, 1 BvR 1749/01, BVerfGE
108, 52 (75) — Kindesunterhalt; BVerfG, Beschl. v. 03.03.2004 - 1 BvF 3/92,
BVerfGE 110, 33 (53f.) — Brief- und Telefoniiberwachung durch das Zollkrimi-
nalamt; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art. 20 GG Rn. 58.

2226 Vgl. fiir einen Uberblick: Arnauld, Rechtssicherheit, S.101-109; Scholz, Die
Rechtssicherheit, S. 4: Rechtssicherheit als ,das gewihrleistete Vertrauen in das
Bestehen des Rechts und in seine unparteiische und gerechte Handhabung.®

2227 Arnauld, Rechtssicherheit, S.104, 153: Die Strukturelemente sind allerdings
nicht ausschlieBlich dem Prinzip der Rechtssicherheit zuzuordnen. So kénnte
beispielsweise die Erkennbarkeit auch als eine Voraussetzung des Prinzips des
Vertrauensschutzes tberpriift werden.

2228 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.

2229 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.

2230 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.

2231 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.

2232 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.

2233 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.

2234 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.
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besitz[e].“?235 Als Grundlage fiir die eigene Lebensplanung taug[e] nur sol-
ches Recht, auf dessen reale Wirksamkeit man sich verlassen [konne].«2236

Das Prinzip der Rechtssicherheit ist wie andere verfassungsrechtliche Prin-
zipien nach der ,Theorie der Grundrechte“ von Alexy, weitergefithrt von
Steckmann®*37 und Borowski,?*3% keine starre Anforderung, deren Nichter-
fullung zwangslaufig eine Verfassungswidrigkeit der Vorschrift nach sich
zieht; es handelt sich lediglich um ein Optimierungsgebot, weshalb eine
bestmogliche Verwirklichung angestrebt werden sollte.??3 Daraus ergibt
sich auch ein geeigneter MafSstab der Normbkritik.2240

Diesem bedient sich auch der EuGH, wenn er die Mitgliedstaaten da-
zu auffordert, von dem ihnen durch die Richtlinien gebotenen Umset-
zungsspielraum im Rahmen urheberrechtlicher Schranken nur insoweit
Gebrauch zu machen, als es der Rechtssicherheit forderlich ist.224!

2. Effektivitat des Rechts

Zusatzlich zu den o.g. Interessen sollen die Regelungen der §§ 60c und 87¢
Abs.1 Nr.2 UrhG auf ihre Effektivitit im Sinne einer sozialen Geltung
tberprift werden. Denn nicht nur der EuGH fordert von den Mitglieds-
staaten, bei der Umsetzung die ,,praktische Wirksamkeit® der Ausnahmen
und Beschrankungen zu wahren.??4?

2235 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.

2236 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 148f.

2237 Sieckmann, Die Prinzipientheorie der Grundrechte.

2238 Borowsk:, Grundrechte als Prinzipien.

2239 Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 75f.; Borowski, Grundrechte als Prinzipien,
S.123.

2240 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 676.

2241 EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 108 — Eva-Ma-
ria Painer / Standard VerlagsGmbH, Bezug nehmend auf Erwigungsgrund 4,
21 der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-RL),
ABI. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; vgl. dazu bereits die Darstellungen zu Art. 5
Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL als unionsrechtliche Vorgabe in Teil 2 dieser Untersu-
chung.

2242 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (938) Rn. 51 — Funke
Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v.
03.09.2014 - C-201/13, GRUR 2014, 972 (973) Rn. 23 - Vrijheidsfonds / Van-
dersteen u.a.; EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int
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In der Rechtssoziologie existieren zur Geltung von Recht zahlreiche Mo-
delle und Theorien:

Teilweise wird die Wirksamkeit eines Gesetzes zielorientiert bestimmit:
Danach ist ein Gesetz effektiv, das die ihm zugrunde liegenden Ziele
erreicht.2?4

Die wohl bekannteste Theorie zur Messung der Wirksamkeit von Recht
ist hingegen die Effektivititsquote von Geiger, die die Anzahl der Fille, in
denen die Norm befolgt wird, und die Anzahl der Fille, in denen ein Ver-
stof§ gegen die Norm sanktioniert wird, mit der Gesamtzahl der Falle im
Verhiltnis angibt.??# Sie gilt allerdings in der Lehre weitgehend iberholt
und begegnet — mangels verfigbaren Tatsachenmaterials — praktischen
Umsetzungsschwierigkeiten.

Andere Theorien beschrinken sich auf den Kausalzusammenhang zwi-
schen Norm und Verhalten: Danach ist ein Gesetz effektiv, wenn es einen
kausalen Beitrag zum Verhalten einer Person leistet.?*45

Wie die sozialpsychologische Verhaltensforschung??4¢ kommen wiede-
rum andere rechtssoziologische Studien zu dem Ergebnis, das einen Zu-
sammenhang zwischen normkonformen Verhalten und Akzeptanz - ins-
besondere in Abgrenzung zu negativen Sanktionen — nahelegt, allen voran
die Theorie von Opp**#’, bestitigt und modifiziert durch Diekmann.?>43

Zum Teil wird eine stirkere Sanktionsorientierung vorgenommen: So
besagt ein weiteres rechtssoziologisches Grundmodell zur Wirksamkeit
von Gesetzen, ,dafl [sic!] Normen eingehalten werden, um die fiir den
Ubertretungsfall vorgesehene Sanktion zu vermeiden oder umgekehrt
durch Normbefolgung positive Sanktionen auszuldsen. 2?4

2011, 1063 (164) Rn. 163 — Football Association Premier League u.a.; vgl. dazu
bereits die Darstellungen zu Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL als unionsrechtliche
Vorgabe in Teil 2 dieser Untersuchung.

2243 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S.235; vgl. dazu auch die Wirk-
samkeit im weiten Sinne bei Zzppelius, Grundbegriffe der Rechts- und Staatsso-
ziologie, S. 104.

2244 Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, S.34; dazu auch: Drefs,
Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 235; Rihl, Rechtssoziologie, S. 244f.

2245 Diekmann, Die Befolgung von Gesetzen, S. 23.

2246 Haddock/Maio, in: Jonas/Stroebe/Hewstone, S. 228.

2247 Opp, Soziologie im Recht, S. 193ff.

2248 Diekmann, Die Befolgung von Gesetzen, S. 183; zum Ganzen: Drefs, Offentlich-
keitsarbeit und Akzeptanz, S. 230; siche auch Lucke, Akzeptanz, S. 103f.

2249 Rohl, Rechtssoziologie, S.252; ebenso: Zippelius, Grundbegriffe der Rechts-
und Staatssoziologie, S. 105.
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Die Wirksamkeit von Recht beruht allerdings nur zu einem kleinen Teil
auf Zwang und Macht; vielmehr wird sie ,von willigem Gehorsam der
Betroffenen und von den Erwartungen der Rechtsgenossen getragen.“2250
Grundsitzlich beruht normadiquates Verhalten auf Identifikation, Inter-
nalisierung und Sanktionsorientierung.??s' Insbesondere letzterer sind
Rechtskenntnis und Rechtsbewusstsein vorgeschaltet. Denn die Kenntnis
von Normexistenz und -inhalt ist ,notwendige Voraussetzung der Norm-
befolgung.“?252 Diese Faktoren, die im Folgenden niher ausgeftihrt wer-
den, beeinflussen die Effektivitat von Recht in erheblichem Mafle und sind
daher Maf$stab der nachfolgenden Uberpriifung.

a. Rechtskenntnis

Die Rechtskenntnis ist ,das verstandesmiflig Erfasste und als solches Pra-
sente vom Inhalt bestimmter Rechtsnormen.“?253 Sie sollte vom pauscha-
len ,,Wissen tber Recht“?254 in seiner Gesamtheit unterschieden werden.
An dieser Stelle gilt es allerdings zu betonen, dass fiir die Bestimmung der
jeweiligen Rechtskenntnis nicht der Charakter als Rechtsnorm ausschlag-
gebend ist; vielmehr gentgt das Wissen um das Bestehen einer gleich-
artigen auflerrechtlichen Norm.??> Denn alle Gesetze eines Landes zu
kennen, war bereits im 19. Jahrhundert eine schlichte Unmoglichkeit.?25¢
Heutzutage dirfte vor dem Hintergrund der ansteigenden Regelungsfiille
staatlicher Gesetze nichts Anderes gelten.?27

2250 Zippelius, Grundbegriffe der Rechts- und Staatssoziologie, S. 105.

2251 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 118-119.

2252 Rohl, Rechtssoziologie, S. 252; ebenso: Rebbinder, Rechtssoziologie, S. 118.

2253 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120.

2254 Baer, Rechtssoziologie, S. 220.

2255 Rohl, Rechtssoziologie, S.252; Baer, Rechtssoziologie, S. 220 (unter Bezugnah-
me auf die nicht notwendige Kenntnis des Wortlauts).

2256 Menger, Das Biirgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen, S.20; sogar
in die ,Ara vorneuzeitlicher Hochkulturen® zurtickgehend: Lubmann, Rechts-
soziologie, S. 254.

2257 Rebbinder, Rechtssoziologie, S. 88-91; Raiser, Grundlagen der Rechtssoziolo-
gie, S.363-366.
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Im Allgemeinen ist von einer geringen Rechtskenntnis des Volkes auszu-
gehen.2?%8 Sie differiert in ihrer Ausprigung zwischen Menschen u.a. in
Abhingigkeit der jeweiligen Betroffenheit durch das Gesetz.?2* Denn:
Kommt ein Individuum mit dem Recht oder etwaigen rechtlichen Proble-
men in Bertihrung, gilt eine Vermutung zugunsten einem hdheren Grad
der Kenntnis und Sensibilitit.?2¢0 Der Grundsatz der Kenntnis durch Be-
troffenheit gilt dabei insbesondere im beruflichen Kontext: Jeder ,muss
die fur seine Tatigkeit maflgeblichen Vorschriften kennen und sie sicher
handhaben konnen.“??¢! Auch die Kommunikation in peer groups fordert
die personliche Auseinandersetzung mit der Rechtslage.?262

Die Rechtskenntnis ist fur die Effektivitit von Recht von erheblicher Be-
deutung.??¢3 Denn im Allgemeinen gilt:

»Je mehr das Gesetz bekannt wird, desto eher wird es befolgt.“2264

Wenn Ziel eines Gesetzes also die Steuerung von Verhalten in einer Gesell-
schaft ist, missen die Normadressaten eine gewisse Rechtskenntnis aufwei-
sen.

Trotzdem scheint dieser Grundsatz nicht ausnahmslos zu gelten: Denn
eine Verbesserung der Gesetzeskenntnis kann auch zu verstirkter Wahr-
nehmung von Gesetzesverstdfen fithren, womit ein Vertrauensverlust ein-

2258 Rebbinder, Rechtssoziologie, S.120; Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie,
S.342.

2259 Robl, Rechtssoziologie, S.262; insofern auch auf soziodemographische Merk-
male verweisend: Rehbinder, Rechtssoziologie, S.120 unter Verweis auf
Podgorecki, Knowledge and opinion about law; Raiser, Grundlagen der Rechts-
soziologie, S. 343.

2260 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S.343; dies bestitigen des Weiteren
die Darstellungen zu den Mafnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft
zur Befriedigung des Interesses an Forschung an Ursprungsmaterialien in
Teil 3 dieser Untersuchung.

2261 Rarser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S.343; ebenso: Lubmann, Rechtsso-
ziologie, S. 254.

2262 Rohl, Rechtssoziologie, S. 262.

2263 Rebbinder, Rechtssoziologie, S.120: ,Der geringe Kenntnisstand von Rechts-
vorschriften ist infolge der Schwichung der auferrechtlichen Sozialordnungen
fur die Effektivitat des Rechts bedrohlich; denn die Kenntnis des Rechts bildet
heute mehr als friher eine grundlegende Bedingung fiir einen wirksamen
Einfluss der Rechtsnormen in der Gesellschaft.”

2264 Rohl, Rechtssoziologie, S. 263.
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hergehen kann.??¢5 Dies wurde infolge einer Studie von Diekershoff et. al.
zum Jugendarbeitsschutz festgestellt, die eine dem allgemeinen Grundsatz
gewissermaflen kontradiktorische Erkenntnis zu Tage beforderte:

»Je besser der Jugendliche [Gber das Gesetz] Bescheid weifi, je mehr
Verstofe er wahrnimmt, um so stirker wird in ihm das Geftihl, dage-
gen nichts ausrichten zu konnen.“?26¢

Eine verstirkte Aufklirung kann also auch kontraproduktiv sein — ins-
besondere, wenn ,ein Gesetz eine gewisse Mindestwirksamkeit nicht er-
reicht“ und so ein , Teufelskreis“ der Unwirksamkeit entsteht.2267

Von einigen Studien konnte ein Zusammenhang zwischen Rechtskenntnis
und normabweichendem Verhalten dagegen tberhaupt nicht festgestellt
werden.??¢8 Trotzdem soll fir die Zwecke dieser Untersuchung von einer
positiven Beziehung zwischen Rechtskenntnis und Verhalten ausgegangen
werden, deren Bestehen empirische Studien nahelegen.?2¢9

b. Legitimititsvorstellungen

,Die Kenntnis des Rechts allein ist jedoch keine Garantie fiir die Effek-
tivitdit der Rechtsnormen. So sehr alles getan werden muss, um das
rechtliche Informationsniveau soweit wie moglich zu heben, so sehr
muss auch dafiir gesorgt werden, dass die Norm auch innerlich bejaht
wird. Denn die beste Kenntnis ist nutzlos, wenn der Normadressat
nicht bereit ist, die Norm zu befolgen.“?270

Neben der Rechtskenntnis wird die Wirksamkeit des Wissenschaftsurhe-
berrechts zudem vom individuellen Rechtsbewusstsein seiner Adressaten
zumindest mittelbar in Form einer ,,Verhaltenswahrscheinlichkeit“ beein-
flusst.2?”! Deswegen bedarf die freiwillige Normbefolgung der Internalisie-

2265 Rohl, Rechtssoziologie, S. 263.

2266 HC/Diekershoff, Deutsches Arzteblatt 1973, 925 (925).

2267 Rohl, Rechtssoziologie, S. 263.

2268 Beispiele fiir Studien bei: Rohl, Rechtssoziologie, S. 263.

2269 Rohl, Rechtssoziologie, S. 263.

2270 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 120.

2271 Vgl. zu diesem Zusammenhang: Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz,
S.198; Ryffel, Rechtssoziologie, S.283; vgl. zum Begriff des Rechtsbewusst-
seins: Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 119, 121.
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rung.??”2 Denn ein Gesetz wird — unabhiangig vom Verhalten der Bezugs-
gruppe und der Sanktionierung - beachtet, wenn sein Regelungsgehalt
vom Individuum als legitim erachtet und innerlich bejaht wird.?*”3 Ist dies
nicht der Fall, d.h. zuwiderlauft eine Vorschrift den eigenen Interessen, be-
steht eher ein Reiz zur Missachtung der Vorschrift.?274

Die innerliche Bejahung bzw. positive innere Einstellung gegentber einer
Norm wird auch als ,Akzeptanz® bezeichnet.??”5 In Abgrenzung zur blo-
Ben Konformitat??’¢ setzt Akzeptanz stets Freiwilligkeit voraus; sie kann
nicht erzwungen werden.2?”” Umso wichtiger erscheint eine Ubereinstim-
mung zwischen der individuellen Einstellung und dem von der Legislative
im Wissenschaftsurheberrecht geforderten Verhalten. Denn fehlt die Ak-
zeptanz, besteht — nach den Erkenntnissen der sozialpsychologischen Ver-
haltensforschung - eine geringere Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen
Verhaltenssteuerung.??’® Dem Effektivititsgebot des Rechts konne auf die-
se Weise nur sehr eingeschrinkt Rechnung getragen werden.?27?

Trotzdem kann Akzeptanz auch den teilweisen Dissens erfassen: Ein
Normadressat kann die Zielsetzung einer Norm akzeptieren, wihrend er
mit ihrer konkreten Anwendung nicht konsentiert.?28° Auch im Fall von
wahrgenommener Ungerechtigkeit oder Unzweckmafigkeit kann eine
Norm befolgt werden, sofern das Gesetz jedenfalls auf rechtmafSige Weise
zustande gekommen ist.2281

2272 Rebbinder, Rechtssoziologie, S.119; zur Kritik am Begriff der ,Internalisie-
rung® vgl. Ryffel, Rechtssoziologie, S. 282.

2273 Rebbinder, Rechtssoziologie, S.119; Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie,
S. 260.

2274 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S. 351.

2275 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S.201; Rehbinder, Rechtssoziolo-
gie, S.121.

2276 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 196.

2277 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 197, 201.

2278 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S.232, 237; Lucke, Akzeptanz,
S.103; Ernst, in: Engel/Schon, Das Proprium der Rechtswissenschaft, S. 14;
dazu ausfihrlich: Haddock/Maio, in: Jonas/Stroebe/Hewstone, S. 218-228.

2279 Ernst, in: Engel/Schon, Das Proprium der Rechtswissenschaft, S.14; Robl,
Rechtssoziologie, S. 178 unter Verweis auf Max Weber.

2280 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 200 m.w.N.

2281 Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, S. 351.
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c. Sanktionserwartung

Nach dem Grundmodell der Wirksamkeit von Gesetzen werden negati-
ve Sanktionen??$? moglichst vermieden; trotzdem fithrt die Sanktionie-
rung eines Verhaltens keinesfalls zu einer vollstindigen Befolgung einer
Norm.?283

Zur wirksamen Bekidmpfung abweichenden Verhaltens bedarf es ei-
nes effektiven Sanktionsmechanismus: Dessen Funktionsfihigkeit hingt
grundsatzlich von der Sanktionshohe, Sanktionsbereitschaft und der Sank-
tionswahrscheinlichkeit ab.?284 Denn rechnet eine von der Norm abwei-
chende Person nicht damit, bestraft zu werden, wird auch die hochste
Strafandrohung sie nicht von der Normabweichung abhalten. Es wird al-
lerdings vermutet, dass die Sanktionshohe die Wirksamkeit eines Gesetzes
nur geringfigig beeinflusst.

Der Einfluss der Sanktionsbereitschaft als die ,Bereitschaft des Sankti-
onsapparats zur Aufklirung und Verfolgung von Normverletzungen® auf
die Wirksamkeit eines Gesetzes ist unweit hoher.?285

Gewicht hat des Weiteren die objektive Sanktionswahrscheinlichkeit:
Sie bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, ,,mit der Normbriiche entdeckt
und Sanktionen verhingt werden.“??8¢ Von besonderer Bedeutung ist in
diesem Zusammenhang die ,,Sichtbarkeit der Normverletzung.“ Von der
Sichtbarkeit der Normverletzung zu unterscheiden ist die ,,Anzeigebereit-
schaft von Opfern und Dritten“: Diese wird beeinflusst durch die Legitimi-
tat der Norm, das Titer-Opfer-Verhiltnis sowie dem erwarteten Mehrwert
einer Anzeige.??%”

2282 Der rechtssoziologische Begriff der Sanktion ist — anders als im dblichen
Sprachgebrauch — nicht ausschlieflich negativ besetzt. Vielmehr bezeichnet
Sanktion ,jede (positive = belohnende oder negative = bestrafende) Reaktion
auf ein gezeigtes Verhalten® und stellt damit ein ,Element der sozialen Kon-
trolle® dar, vgl. Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I, S.23; ebenso:
Rohl, Rechtssoziologie, S. 204.

2283 Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I, S. 23.

2284 Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I, S.24; Raiser, Grundlagen der
Rechtssoziologie, S.259; Zippelius, Grundbegriffe der Rechts- und Staatssozio-
logie, S. 118; Rohl, Rechtssoziologie, S. 254.

2285 Rohl, Rechtssoziologie, S. 257.

2286 Robl, Rechtssoziologie, S.256; dem folgend: Lamnek, Theorien abweichenden
Verhaltens I, S. 24.

2287 Rohl, Rechtssoziologie, S. 256.
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d. Fazit und verfassungsrechtliche Verankerung

Die rechtssoziologischen Faktoren legen die Bedeutung der Rechtskennt-
nis, der Legitimititsvorstellungen sowie der Sanktionserwartung fiir die
Wirksamkeit des Wissenschaftsurheberrechts nahe: Kennen Personen die
rechtlichen Bestimmungen nicht oder fehlt ihnen mangels Akzeptanz der
Reiz zu deren Achtung, kann die verfassungsrechtlich geforderte Effektivi-
tat von Recht in Frage gestellt werden. Gleiches gilt im Falle einer hohen
Anzahl an Normverstoen aufgrund subjektiv als niedrig wahrgenomme-
ner Sanktionserwartung.

Vor diesem Hintergrund sind die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1
Nr. 2 UrhG insbesondere daraufhin zu tiberprifen, inwieweit die Regelun-
gen soziale Geltung entfalten. Zwar findet die Effektivitit von Recht im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland keine unmittelbare Stitze.
Fehlende Akzeptanz von Recht kann allerdings das verfassungsrechtlich
auszugleichende System von Rechten und Rechtsgiitern und damit die
demokratische Legitimation des Rechts gefahrden.?288

Zwar hat der Gesetzgeber innerhalb der Grenzen des jeweils hoherran-
gigen Rechts einen erheblichen Gestaltungsspielraum: Staatliche Organe
entscheiden in eigener Verantwortung, welche legislativen Manahmen
zweckdienlich und geboten seien.??* Wird allerdings ein Gesetz erlassen,
das verfassungsrechtlich geschiitzte Guter ausgleichen soll und von vorn-
herein unter einem Vollzugsdefizit leidet, kann dies einer unverhaltnisma-
Bigen Einschrinkung von Grundrechten gleichkommen.???* Auch eine
Verletzung des objektiven Rechtsstaatsprinzips, des Sozialstaatsprinzips
oder des Prinzips der Gewaltenteilung komme infolge eines Effektivitats-

2288 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 226.

2289 Zur Einschitzungsprarogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) - Schulfunksendungen; BVerfG, Urt. v.
25.02.1975 - 1 BvF 1-6/74, BVerfGE 39, 1, 22, 51 — Verfassungsrechtliche
Grenzen der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs; BVerfG, Beschl. v.
14.01.1981 - 1 BvR 612/72, BVerfGE 56, 54, 82 — Nachbesserung von Geset-
zen gegen den Fluglirm; Geerlings, GRUR 2004, 207 (209); Stieper, Rechtferti-
gung, Rechtsnatur und Disponibilitit der Schranken des Urheberrechts, S. 42;
ausfithrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geisti-
gen Eigentums gegeniiber modernen Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in:
Maunz/Dirig, Art.20 GG Rn. 120; Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck,
Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/
Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2290 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 237.
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defizits in Betracht.??’! So fordere das Rechtsstaatsprinzip die ,,Verlasslich-
keit“ des Rechts, die die effektive Geltung von Recht umfasse.??%> Recht sei
,nur dann wirklich sicher [...], wenn es soziale Effektivitat besitz[e].“22%3
Mochte das Recht seine Steuerungsfunktion wahrnehmen und nicht zu
stotem Recht® mutieren, misse es die gesellschaftlichen Gegebenheiten
wahrnehmen und zum Zweck etwaiger Reformen aufgreifen.?24

B. Uberpriifung der Regelungen

[. §60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG

1. Unionsrechtliche Anforderungen

a. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b und 9 lit. b Datenbank-RL

Da §60c Abs.1 Nr.1 UrhG auf Datenbanken im Sinne von §87a
Abs.1 UrhG keine Anwendung findet, sind die Vorgaben der Daten-
bank-RL (Art. 6 Abs.2 lit. b Datenbank-RL) lediglich in Bezug auf Da-
tenbankwerke im Sinne des §4 Abs.2 UrhG zu beachten. Danach kon-
nen die Mitgliedstaaten eine Beschrinkung des Vervielfiltigungs-, des
Verbreitungs- sowie des Rechts auf offentliche Wiedergabe zu Zwecken
der wissenschaftlichen Forschung vorsehen, sofern die Voraussetzungen
der Quellenangabe eingehalten sind und die Nutzung zur Verfolgung
nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.??*> In Erwagungsgrund 51
der Datenbank-RL ist des Weiteren die Moglichkeit einer Beschrinkung
auf bestimmte Gruppen von Lehranstalten oder wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen enthalten.

Die erste Voraussetzung der Richtlinienbestimmung ist mittels der Pflicht
zur Quellenangabe im Falle einer privilegierten Nutzung gemaf§ §63
Abs. 1 und Abs. 2 UrhG jedenfalls erfiillt.

2291 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 239.

2292 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.

2293 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.

2294 NufSbaum, Die Rechtstatsachenforschung: Programmschriften, S. 26.

2295 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.
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Die letztere Vorgabe tibernimmt § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG insoweit, als er
lediglich Nutzungshandlungen zum Zweck der nicht kommerziellen wis-
senschaftlichen Forschung privilegiert. Anders als Art. 5 Abs. 3 lit. a Info-
Soc-RL spricht die Datenbank-RL nicht von einer Privilegierungsmoglich-
keit ,soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfer-
tigt ist;“, sodass die Vorgaben der Datenbank-RL nicht mit der quantitati-
ven Beschrinkung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Konflikt geraten.??%

b. Vereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL

Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL sieht die Moglichkeit zur Einfithrung einer
Ausnahme oder Beschrinkung der Nutzung urheberrechtlich geschitzter
Werke ,ausschlieflich [...] fiir Zwecke der wissenschaftlichen Forschung®
vor.2?7 Auch diese Privilegierung steht unter der Voraussetzung der Quel-
lenangabe.

Anders als noch in der Datenbank-RL ist die Privilegierung allerdings
nur zulassig, ,soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke
gerechtfertigt ist.“ Es wird also nicht nur eine qualitative, sondern eine
quantitative Beschrinkung auf nicht kommerzielle Zwecke vorgenom-
men. Die Richtlinie lisst Umsetzungsspielraum, weshalb Deutschland als
EU-Mitgliedstaat im Rahmen des Art. 4 Abs.3 EUV zur niheren Ausge-
staltung berechtigt ist. Der verdnderliche Parameter (,soweit“) ist von
den Mitgliedstaaten in harmonisierter Weise festzulegen.??® Dabei sind
die vom Unionsrecht gezogenen Grenzen, insbesondere die Voraussetzun-
gen der jeweiligen Richtlinienbestimmung, der Drei-Stufen-Test aus Art. 5
Abs. 5 InfoSoc-RL, die Unionsgrundrechte (Schutz des Urhebers in Art. 17

2296 Vgl. dazu sogleich die Darstellungen zur Vereinbarkeit mit Art.5
Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL in diesem Teil der Untersuchung.

2297 Vgl. zum Regelungsgehalt die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorga-
ben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2298 EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn.46
— Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere);
EuGH (Grofie Kammer), Gutachten 3/15 des Gerichtshofes vom 14.02.2017,
ECLLI:EU:C:2017:114, Rn.122, 128; EuGH, Urt. v. 03.09.2014 - C-201/13,
GRUR 2014, 972 (973) Rn. 16 — Vrijheidsfonds / Vandersteen u.a.; EuGH,
Urt. v. 26.04.2012 - C-510/10, GRUR 2012, 810 (812) Rn.36 — DR und TV2
Danmark.
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Abs.2 GRCh sowie die Forschungsfreiheit in Art. 13 GRCh?*?) sowie
der allgemeine, unionsrechtliche Grundsatz der Verhiltnismafigkeit, ein-
zuhalten.3% Die praktische Wirksamkeit der Ausnahmen und Beschran-
kungen ist zu wahren?3%! und die Rechtssicherheit zu fordern.30?

Die deutsche Legislative nutzt den ihr gewahrten Gestaltungsspiel-
raum, in dem sie das Tatbestandsmerkmal ,soweit dies zur Verfolgung
nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist“ mit der 15 Prozent-Maf3-
gabe des §60c Abs.1 Nr.1 UrhG ,konkretisieren” mochte.?3> Mangels
Vollharmonisierung ermoglicht der Richtlinienwortlaut in Art. S Abs. 3

2299
2300

2301

2302

2303

Vgl. dazu die Darstellungen zur GRCh in Teil 2 dieser Untersuchung.

EuGH (Grofie Kammer), Gutachten 3/15 des Gerichtshofes vom 14.02.2017,
ECLILEU:C:2017:114, Rn. 35, 123, 126; EuGH, Urt. v. 20.06.2002 - C-313/99,
BeckRS 2004, 76273 Rn.37 — Gerard Mulligan u.a. / Minister for Agricul-
ture and Food Ireland u.a.; EuGH, Urt. v. 25.03.2004 - C-231/00, C-303/00,
C-451/00, BeckRS 2004, 75269 Rn. 57 — Cooperativa Lattepiu arl / Azienda
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) u.a.; EuGH, Urt. v.
06.02.2003 - C-245/00, GRUR 2003, 325 (327) Rn. 34 — Stichting ter Exploita-
tie van Naburige Rechten (SENA) / Nederlandse Omroep Stichting (NOS);
EuGH, Urt. v. 01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 104-106,
110 — Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH; EuGH, Urt. v. 27.03.2014 -
C-314/12, GRUR 2014, 468 (471) Rn. 46 — UPC Telekabel / Constantin Film
u.a. (kino.to); EuGH, Urt. v. 18.10.2018 - C-149/17, GRUR 2018, 1234 (1236)
Rn. 45 — Bastei Lubbe / Strotzer; EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-469/17, GRUR
2019, 934 (937) Rn. 48-52 — Funke Medien / Bundesrepublik Deutschland (Af-
ghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 14.09.2006 - C-496/04, BeckRS 2006, 70695
Rn. 41 - Slob / Productschap Zuivel.

Erwdgungsgrund 9 der Richtlinie 2001/29/EG des Europiischen Parlaments
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsge-
sellschaft (InfoSoc-RL), ABIL.L 167 vom 22.06.2001, S.10; EuGH, Urt. v.
29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (938) Rn. 51 — Funke Medien / Bun-
desrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 03.09.2014 -
C-201/13, GRUR 2014, 972 (973) Rn.23 - Vrijheidsfonds / Vandersteen u.a.;
EuGH, Urt. v. 04.10.2011 - C-403/08 und C-429/08, GRUR Int 2011, 1063
(1064) Rn. 163 — Football Association Premier League u.a.

Erwigungsgrund 4, 21 der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft (InfoSoc-RL), ABL. L 167 vom 22.06.2001, S. 10; EuGH, Urt. v.
01.12.2011 - C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 108 — Eva-Maria Painer /
Standard VerlagsGmbH.

RegE  UrhWissG, S.37; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch,
§ 60c UrhG Rn.14; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski,
§ 60c UrhG Rn. §.
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lit. a InfoSoc-RL eine solche Einschrinkung in quantitativer Hinsicht, er-
fordert sie jedoch nicht.

Ob in der Maflgabe der 15 Prozent allerdings eine Konkretisierung der
Voraussetzung der nicht kommerziellen Zwecke liegen kann, erscheint
fraglich: Die deutsche Legislative legt in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG verbind-
lich fest, dass der Umfang von 15 Prozent eines Werkes stets zur Verfol-
gung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Gleichsam steht die
Nutzung eines Werkes in einem Umfang, der 15 Prozent tibersteigt, einer
Privilegierung zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke generell entge-
gen.

Diese normative Annahme erweist sich bei Uberpriifung als fehlerhaft.
Dies legen bereits die Bestrebungen zur Verhandlung der Gesamtvertrage,
die Entscheidung der Schiedsstelle und der Gerichte sowie die verschiede-
nen Ansichten in der Literatur zum Umfang der zu nutzenden Werke
nahe, die weit iberwiegend hohere Prozentsitze annahmen.2304

Die unionsrechtliche Vorschrift bringt in ihrem Wortlaut zum Ausdruck,
dass die Nutzungshandlung nur in einem bestimmten Umfang gerechtfer-
tigt ist: Der Umfang bestimmt sich danach, was geeignet, erforderlich und
angemessen ist, um nicht kommerzielle Forschungszwecke verfolgen zu
konnen. Die Nutzung von 15 Prozent eines Werkes kann zwar grundsatz-
lich geeignet sein, um nicht kommerzielle Zwecke verfolgen zu kdnnen;
sie ist allerdings nicht immer erforderlich und angemessen, um nicht
kommerzielle Forschungszwecke verfolgen zu konnen. Werden dafiir le-
diglich 10 Prozent eines Werkes benotigt, erlaubt § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG
trotzdem die Nutzung von 15 Prozent und geht damit weiter als die
unionsrechtliche Vorgabe.

Zwar wire eine unionsrechtskonforme Auslegung der nationalen Vor-
schrift denkbar, die in diesen Fillen eine Nutzung von weniger als 15 %
eines Werkes erlaubte; der klare Wortlaut des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG so-
wie das Ziel, die Rechtssicherheit fiir die Normanwendenden zu erhohen,
steht einer solchen Auslegung contra legem, die in anderen Fillen grund-
satzlich moglich ist, allerdings entgegen.?3%> Wire es deutschen Gerichten
gestattet, die Privilegierung tiber die quantitative Begrenzung hinaus anzu-

2304 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum 15 Prozent-Grundsatz des § 60c Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
2305 RegE UrhWissG, S. 37.
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wenden, wiirde enorme Rechtsunsicherheit entstehen, die es zu vermeiden
gilt.2306

§ 60c Abs.1 Nr.1 UrhG privilegiert somit in Einzelfillen eine Nutzung,
die Gber den in der Richtlinie gestatteten Umfang hinaus geht. Damit
kann das Ziel der Richtlinie — ein hohes Schutzniveau fiir den Urheber zu
wahren?3%7 — nicht erreicht werden; § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG entspricht in
seinem derzeitigen Wortlaut daher bereits nicht den Voraussetzungen der
InfoSoc-RL.

Die unterschiedliche Behandlung der Werkarten (insbesondere der
Ausschluss von Presseerzeugnissen aus der Privilegierung des § 60c Abs. 1
Nr.1 UrhG) ist — anders als in der Literatur behauptet??°® — nicht uni-
onsrechtswidrig. Die deutsche Legislative macht hier zulissigerweise von
ihrem Gestaltungsspielraum, der ihr infolge der Richtlinienbestimmung
verbleibt, Gebrauch.

Anders konnte es in Bezug auf die Reichweite des Begriffs der wis-
senschaftlichen Forschung sein: Es wurde bereits herausgearbeitet, dass
die unionsrechtliche Regelung zur Einfithrung einer Ausnahme bzw. Be-
schrinkung fiir Zwecke der wissenschaftlichen Forschung den Zweck der
Ilustration einschliefSt. Fraglich ist, ob das Darstellen von Forschungser-
gebnissen ebenfalls zur wissenschaftlichen Forschungstatigkeit im Sinne
des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG zihlt. Dies wird von einigen Literaturstimmen
angenommen.?% Aus den Gesetzesmaterialien zum UrhWissG konnte
allerdings auf eine Differenzierung zwischen der Veroffentlichung von
Forschungsergebnissen und der Forschungstitigkeit zu schlieflen sein: So
fihrt die deutsche Legislative in Bezug auf das Merkmal der Kommerzia-
litat aus, dass die Veroffentlichung von Forschungsergebnissen in einem

2306 Vgl. zur Rechtssicherheit insgesamt die Darstellungen zur Rechtssicherheit in
diesem Teil der Untersuchung.

2307 Erwagungsgrund 9 der Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsge-
sellschaft (InfoSoc-RL), ABL.L 167 vom 22.06.2001, S.10; EuGH, Urt. v.
29.07.2019 - C-469/17, GRUR 2019, 934 (937) Rn. 50 — Funke Medien / Bun-
desrepublik Deutschland (Afghanistan Papiere); EuGH, Urt. v. 01.12.2011 -
C-145/10, GRUR 2012, 166 (169) Rn. 107 — Eva-Maria Painer / Standard Ver-
lagsGmbH.

2308 Steinhauer, Vortrag zur DSM-Richtlinie fir Bildung und Wissenschaft.

2309 Dreter, in: Dreier/Schulze, §60c UrhG Rn.1; Griibler, in: Ahlberg/Gotting,
§ 60c UrhG Rn. §.
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Verlag nicht dazu fihre, dass die zugrundeliegende Forschung als kom-
merziell zu qualifizieren sei.?31° Sie differenziert also zwischen der Verof-
fentlichung und der dieser ,,zugrundeliegenden® Forschung. Demnach wi-
re von einer engen Auslegung der wissenschaftlichen Forschung im Sinne
des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG auszugehen: Das Darstellen von Forschungser-
gebnissen ware also nicht Bestandteil wissenschaftlicher Forschungstitig-
keit.

Dieses Ergebnis ist allerdings mittels einer unionsrechtskonformen Aus-
legung der Vorschrift zu korrigieren. Die deutsche Legislative tibernimmt
insofern den Wortlaut der Richtlinienbestimmung, weshalb davon auszu-
gehen ist, dass keine Differenzierung in der Begriffsbedeutung vorgenom-
men werden soll. Auch das deutsche Recht ist also dahingehend auszu-
legen, dass das Darstellen von Forschungsergebnissen vom Begriff der
wissenschaftlichen Forschung im Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG erfasst
ist.

Diesbeziiglich ergibt sich also eine Vereinbarkeit mit den Vorgaben des
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL.

c. Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

Etwas Anderes konnte sich aus den Voraussetzungen des Art. 5
Abs.5 InfoSoc-RL ergeben: Zwar handelt es sich bei §60c Abs.1
Nr. 1 UrhG in Umsetzung der Katalogschranke des Art. 5 Abs. 3 lit. a Info-
Soc-RL um einen bestimmten Sonderfall im Sinne der Bestimmung.?3!!

ODb mit der pauschalen Freistellung von 15 Prozent allerdings die normale
Verwertung des Werkes nicht beeintrachtigt und die berechtigten Inter-
essen des Rechtsinhabers nicht ungebiihrlich verletzt werden, erscheint
fraglich:

So lage eine Beeintrichtigung der normalen Verwertung eines Werkes
vor, wenn infolge der Privilegierung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG weniger
rechtmaflige Transaktionen stattfinden.?*!? In den vom EuGH entschiede-

2310 RegE UrhWissG, S. 42.

2311 Vgl. zur Diskussion zur Klassifikation der Katalogschranken des Art. 5 Abs. 2
und 3 InfoSoc-RL als bestimmte Sonderfille: Senfileben, GRUR Int 2004, 200
(206f.); Dreier, ZUM 2002, 28 (35).

2312 EuGH, Urt. v. 10.04.2014 - C-435/12, GRUR 2014, 546 (547) Rn.39 — ACI
Adam u.a. / Thuiskopie u.a.; EuGH, Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR
2017, 610 (615) Rn.70 — Stichting Brein / Wullems; dem Generalanwalt
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nen Fillen wurde dies angenommen, wenn als Vorlage der Vervielfalti-
gung bereits Werke genutzt wurden, die einer unrechtmifigen Quelle
entstammen oder insbesondere ohne Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber
auf Websites Dritter angeboten wurden.313

Diese Situation besteht im Wissenschaftsurheberrecht lediglich in Bezug
auf Werke, die Gber Schattenbibliotheken (wie beispielsweise Sci-Hub)
und somit ohne Erlaubnis der Rechtsinhaber bezogen werden. Diese Mog-
lichkeit wird von Forschenden seit einigen Jahren verstarkt genutzt — al-
lerdings iberwiegend zum Zwecke der privaten Literaturversorgung und
Vervielfiltigungen im Rahmen des § 60c Abs. 2 und 3 UrhG.2314

Eine Beeintrichtigung der normalen Verwertung des Werkes konnte ledig-
lich in Bezug auf das gemaf$ § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG gestattete
»Teilen“?315 von Forschungsliteratur, zu der rechtmifig Zugang besteht,
innerhalb der Forschungsgruppe in Betracht kommen.

Im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr.1 UrhG dienen vorrangig Ressourcen
als Vorlagen, die den Universitatsangehorigen infolge Kaufs?31¢ oder Sub-
skription?3'” rechtmaflig zur Verfugung stehen. Die Subskriptionsvertrige,
die die Nutzung von Werken ermoglichen, sehen regelmafig vor, dass
diese Ressourcen grundsitzlich allen Universititsangehorigen rechtmafig

Sdnchez-Bordona beim EuGH, Schlussantrag v. 08.12.2016 - C-527/15, BeckRS
2016, 116772 Rn. 78 folgend: Leenen, in: Wandtke/Bullinger, Art. S InfoSoc-
RL Rn. 163.

2313 EuGH, Urt. v. 26.04.2017 - C-527/15, GRUR 2017, 610 (615) Rn. 70 — Stichting
Brein / Wullems.

2314 Interview mit P_G1, Z. 92f.; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 31; Interview mit
P _L1 - Teil 1, Z. 6, 35; Interview mit P_N3, Z. 17; Interview mit P_N4, Z. 51;
Interview mit P_NS5 und Bib_NS5, Z. 78.

2315 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser
Untersuchung.

2316 Oder Schenkung. Gemafl § 17 Abs.2 UrhG erschopft sich das Verbreitungs-
recht, wenn das Original oder Vervielfaltigungsstiicke des Werkes mit Zustim-
mung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europaischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens tiber den Europiischen
Wirtschaftsraum im Wege der Verduferung in Verkehr gebracht worden ist.

2317 Interview mit P_Gl1, Z. 12-15; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 39, 45;
Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 80; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16; Interview
mit P_N4, Z. 105; Interview mit P_N5 und Bib_NS5, Z. 65; Interview mit
P_IN2, Z. 23, 31; Ausnahme bei Nutzung der Zuginge anderer Institutionen:
Interview mit P_N4, Z. 45.
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zur Nutzung zur Verfigung stehen.?*!8 Alle Mitglieder einer Forschungs-
gruppe an einer Universitit kdnnen also grundsatzlich — im Rahmen der
jeweiligen Lizenz — Vervielfaltigungen von Werken anfertigen und Werke
offentlich zuganglich machen, sobald die Werke von dieser Universitat
beschafft wurden.?"” Eine gemalS § 60c Abs.1 Nr.1 UrhG gestattete Nut-
zungshandlung (beispielsweise eine Offentliche Zuginglichmachung auf
einem Server, auf den eine grofere Forschungsgruppe, deren Mitglieder
alle an derselben Einrichtung tatig sind, Zugriff hat) hat deshalb in der
Regel keine negativen Auswirkungen auf die Anzahl moglicher Transak-
tionen am Markt, da sie — unabhéngig von der gesetzlichen Privilegierung
— vertraglich erlaubt und mit der Lizenzgebthr bereits abgegolten ist.
Unabhingig von der Anzahl der Nutzenden kommt es lediglich zu einer
einzigen Transaktion.

Besteht ausnahmsweise kein Zugang tiber Subskription, sondern wurde
ein Werk per Einzelkauf lizensiert, besteht bei Inanspruchnahme der ge-
setzlichen Privilegierung die Gefahr einer Beeintrichtigung der normalen
Verwertung des Werkes. Denn der Einzelkauf berechtigt in der Regel nur
die einzelne Person zur Nutzung des Werkes, nicht zu dessen Weitergabe
an Dritte. Da die Privilegierung des §60c Abs.1 Nr.1 UrhG allerdings
lediglich die Nutzung von 15 Prozent des Werkes erlaubt, ist die mit
der Privilegierung des § 60c UrhG verbundene Nutzung keinesfalls so um-
fangreich, dass damit eine normale Verwertung des Werkes beeintrichtigt
wire.2320

Gleiches gilt, wenn ein Werk als gemeinsame Basis zum Stand der
Forschung uber die eigene Institution hinaus in einer institutionsiibergrei-
fenden Forschungsgruppe geteilt wird. Denn im Fall der institutionellen
Subskription besteht die Zustimmung in der Regel nur fir Nutzende
der jeweiligen Einrichtung (Studierende, Forschende, andere autorisierte
Nutzende). Eine Nutzung durch eine Person auferhalb dieser Einrichtung
ist von dieser Zustimmung grundsitzlich nicht erfasst. Trotzdem wird die
Zahl der Transaktionen auf dem Markt nicht beeintrichtigt, da lediglich
ein Teil des Werkes genutzt werden darf.

2318 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Mafinahmen der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen
in Teil 3 dieser Untersuchung.

2319 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser
Untersuchung.

2320 Zu diesem Kriterium vgl. EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-516/17, GRUR 2019,
940 (946) Rn. 79 — Spiegel Online / Volker Beck (Reformistischer Aufbruch).
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Lige ausnahmsweise eine Beeintrichtigung der normalen Verwertung
des Werkes vor, lage in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dennoch kein Verstof$ ge-
gen den Drei-Stufen-Test gemaf$ Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL, da die berechtig-
ten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebiihrlich verletzt wéren. Dies
begriindet sich insbesondere vor dem Hintergrund der Vergtitungspflicht
nach § 60h Abs. 1 UrhG, die es erméglicht, einen gerechten Ausgleich zwi-
schen den Beteiligten zu schaffen (der im Ubrigen noch nicht einmal von
Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL ausdriicklich gefordert wird).23?! Dies gilt
auch und insbesondere fiir die Ausnahmen des § 60c Abs. 3 UrhG, bei de-
nen in der Regel eine Beeintrichtigung der normalen Verwertung des
Werkes angenommen werden kann.

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG ist also in Bezug auf Forschungsliteratur mit den
Vorgaben des Drei-Stufen-Tests vereinbar.

Nichts Anderes kann in Bezug auf den Austausch von Werken gelten,
die selbst Forschungsgegenstand sind.?*?? Hier wiegt das Interesse der
Forschenden an der Beforschung urheberrechtlich geschitzter Materialien
mindestens genauso hoch wie bei der blofen Nutzung von Forschungslite-
ratur.

d. Vereinbarkeit mit Art. § DSM-RL

Wie bereits im Rahmen der Darstellungen des Normgehalts des § 60c
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG dargestellt, bestehen Unstimmigkeiten zwi-
schen dem nationalen Begriff des vergriffenen Werkes sowie dem unions-
rechtlichen Begriff des vergriffenen Werkes in Art. 8 Abs. 5 DSM-RL.2323
Derzeit verbietet sich aufgrund der Entscheidung der deutschen Legislative
zur Umsetzung des Art. 8 Abs.5 DSM-RL als ,nicht verfigbares Werk®
in §52b VGG eine unionsrechtskonforme Auslegung bei §60c Abs. 3
Alt. 4 UrhG.

Mit dem divergierenden Begriffsverstindnis geht zwar keine Unions-
rechtswidrigkeit einher, da eine Umsetzungspflicht lediglich in Bezug auf
die Einfihrung der kollektiven Lizenzvergabe sowie die Schrankenrege-

2321 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 4.

2322 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.

2323 Vgl. dazu die Darstellungen zu den vergriffenen Werken bei § 60c Abs. 1 Nr. 1
und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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lung fiir Einrichtungen des Kulturerbes besteht;?324 eine gewisse Rechtsun-
sicherheit wird allerdings durchaus verursacht.?325

2. Tatsichliche Anforderungen

Das UrhWissG bestimmt, dass seine Regelungen im Rahmen der Evaluati-
on auf ihre Praxistauglichkeit??¢ zu untersuchen sind. Vor diesem Hinter-
grund wird im Folgenden anhand der Verhaltensweisen und Bediirfnisse
die Opportunitit des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG tberprift. Dazu
werden die in Teil 3 herausgearbeiteten rechtstatsichlichen Erkenntnisse
nutzbar gemacht sowie die Erkenntnisse aus Dokumentenanalyse und In-
terviews hinzugezogen, die speziell in Bezug auf diese Norm generiert
wurden.

In Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG sind insbesondere zu tberpriifen:
Die Ermoglichung der kollaborativen Forschung sowie die Ermoglichung
der Kommunikation von Forschung. Zudem ist die Norm, angesichts des
legislativen Ziels, die Rechtssicherheit fiir Anwendende zu erhdhen,?3?”
auf ihr Maff an Rechtssicherheit zu untersuchen. AbschlieSend soll die
Norm auf ihre Wirksamkeit im engeren Sinne untersucht werden.

a. Kollaborative Forschung
Zusammenarbeit ist in nahezu allen Wissenschaftsdisziplinen auch mit

urheberrechtlich relevanten Nutzungshandlungen verbunden. Fraglich ist,
inwieweit die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG diese fordert.

2324 Vgl. den Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 und Abs. 2 DSM-RL.

2325 Vgl. zur Rechtssicherheit insgesamt die Darstellungen zur Rechtssicherheit in
diesem Teil der Untersuchung.

2326 RegE UrhWissG, S. 49.

2327 RegE UrhWissG, S. 37.
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aa. Verfugbarkeit von Literatur

Bereits der weit verbreitete E-Mail-Versand?328 von Literatur aus der digita-
len Bibliothek einer forschenden Person an andere Forschende innerhalb
und auflerhalb der eigenen Forschungsgruppe ist — wie oben bereits fest-
gestellt?3?” — urheberrechtlich relevant: So stellen das Generieren der PDF-
Datei,??3% das Einscannen?’3! sowie die Vervielfiltigung zum Abruf auf
Seiten der empfangenden Person?33? urheberrechtlich relevante Vervielfal-
tigungen dar. Zu ihrer Zulissigkeit bedarf es also einer urheberrechtlichen
Erlaubnis. Dabei macht es grundsitzlich keinen Unterschied, ob eigene
Artikel oder Werke Dritter versandt werden: Sofern bei ersteren bereits
zuvor eine ausschliefliche Rechtetibertragung an den Verlag stattgefunden
hat, stehen der forschenden Person auch diesbeziiglich die Verwertungs-
rechte grundsitzlich nicht mehr zu. Lediglich wenn Forschende einer
ihnen bekannten Person einen eigenen Artikel in der Manuskriptversion
zukommen lassen, bedarf es — da sie noch alle Rechte an diesem Werk
besitzen — der Privilegierung nicht; dies kommt allerdings in der Praxis
sehr selten vor.2333

Ohne die ausdrickliche Zustimmung des Urhebers bzw. des Rechtsinha-
bers, dessen Einwilligung — aus Grinden der Arbeitseffektivitit — in den

2328 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie aus-
fahrlich die Darstellungen zum Austausch von Materialien bei kollaborativer
Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung,.

2329 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an
kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2330 BGH, Urt. v. 10.12.1998 - 1 ZR 100/96, ZUM 1999, 240 (243) - Elektroni-
sche Pressearchive; zu allen Arten der Vervielfaltigung gemif § 16 UrhG vgl.
Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandtke/Bullinger,
4. Aufl. 2014, §16 UrhG Rn. 15; Gotting, in: Ahlberg/Gotting, §16 UrhG
Rn. 13; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, §16 UrhG
Rn. 10.

2331 BGH, Urt. v. 05.07.2001 - I ZR 335/98, GRUR 2002, 246 (247) — Scanner;
Haupt, ZUM 2002, 797 (798).

2332 KG, Urt. v. 30.04.2004 - 5 U 98/02, GRUR-RR 2004, 228 (230f.) — Ausschnitt-
dienst; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, §16 UrhG Rn.27; Loewenbeim, in:
Loewenheim/Leistner/Ohly, §16 UrhG Rn.21; Schulze, in: Dreier/Schulze,
§ 16 UrhG Rn. 13; Griitzmacher, in: Schuster/Griitzmacher, § 16 UrhG Rn. 10;
Haupt, ZUM 2002, 797 (798); Leupold, ZUM 2000, 379 (385); Heermann, MMR
1999, 3 (3).

2333 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfiigbarkeit von Forschungslitera-
tur in Teil 3 dieser Untersuchung.
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seltensten Fallen eingeholt wird,?*34 kime in allen ibrigen Fillen lediglich
eine Zulassigkeit nach §53 UrhG, §60c Abs.1 Nr.1 UrhG oder §60c
Abs. 2 UrhG in Betracht.

Erstere scheidet aus, da es sich bei einer digitalen Nutzung im wissen-
schaftlichen Bereich weder um eine Nutzung zum privaten Gebrauch
im Sinne des §53 Abs.1 S.1 UrhG?35 noch um eine nach §53 Abs.2
S.2 UrhG notwendig analoge Vervielfiltigung handelt.?33¢

Auf letztere wird im Rahmen der Evaluation des §60c Abs.2 UrhG
einzugehen sein.?33”

An dieser Stelle sei daher lediglich Gberpriift, ob die Privilegierung des
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG den E-Mail-Versand bei
der Verfolgung wissenschaftlicher Zwecke gewahrleisten kann:

Die Regelungen der §60c Abs.1 Nr.1 und Abs.3 UrhG erméglichen,
dass der Autor seinen Artikel oder auch einen Artikel einer dritten Per-
son einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen fiir deren eigene
wissenschaftliche Forschung per E-Mail zusenden kann.?33% In diesem Fall
ist dem Bediirfnis nach schneller Verfigbarkeit von Forschungsliteratur
Rechnung getragen.?33?

Anders ist es hingegen zu beurteilen, wenn der Beitrag nicht in einer
Zeitschrift, sondern in einem Sammelband veroffentlicht wurde. In die-
sem Fall darf der Autor in der Regel lediglich 15 Prozent seines Werkes
ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers (in diesem Fall: des Verlags)

2334 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Malnahmen der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an kollaborativer Forschung in
Teil 3 dieser Untersuchung.

2335 BGH, Urt. v. 16.01.1997 - I ZR 9/95, GRUR 1997, 459 (461) — CB-Infobank
I; Lift, in: Wandtke/Bullinger, §53 UrhG Rn. 23; Dreier, in: Dreier/Schulze,
§53 UrhG Rn.7; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, §53 UrhG
Rn. 23; Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel, 3. Aufl. 2013, § 53 UrhG Rn. 16;
Flechsig, GRUR 1993, 532 (533f.); Moller/Mobr, iur 1987, 53 (54); Schaefer/
Staats, ZUM 2015, 533 (534).

2336 Griibler, in: Ahlberg/Gotting, §53 UrhG Rn.23, 27, 33; Dreier, in: Drei-
er/Schulze, §53 UrhG Rn.28; Loewenbeim/Stieper, in: Loewenheim/Leist-
ner/Ohly, § 53 UrhG Rn. 48-50.

2337 Vgl. dazu die Darstellungen zur Evaluation des § 60c Abs.2 UrhG in diesem
Teil der Untersuchung.

2338 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG die Darstel-
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2339 Vgl. dazu die Darstellungen zur Verfiigbarkeit von Forschungsliteratur fiir
Dritte bei kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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versenden.?3* Da er das Forschungsprojekt der jeweils dritten Person vor-
aussichtlich nicht kennt, kann er nicht beurteilen, welche Teile seiner
Publikation von Interesse fiir diese Person sind. Auch wird es als technisch
sehr aufwendig beschrieben, die Dateien entsprechend zu teilen.?3#! Es
ist daher nicht zu erwarten, dass eine Versendung entsprechend der Privi-
legierung erfolgt; stattdessen wird auf eine Versendung verzichtet oder
unabhingig von der quantitativen Grenze die vollstindige Publikation
versendet.?34?
Gleiches gilt fiir die Gbrigen Arten der Forschungsliteratur.

Im Rahmen kollaborativer Forschungsprojekte werden des Weiteren auf
Forschungsgruppenservern und Lehrstuhllaufwerken vollstindige (Scans
von) urheberrechtlich geschiitzten?* Biichern sowie Buchkapiteln,?3** ur-
heber- und leistungsschutzrechtlich?>*5 geschiitzte Abbildungen?34¢ sowie
— insbesondere — Zeitschriftenartikel?®#” in voller Linge im Sinne der
§§ 15 Abs.2 S.2 Nr. 2, 19a UrhG offentlich zuganglich gemacht, um eine
Zusammenarbeit zwischen Forschenden zu ermoglichen.?348

2340 Vgl. zur rechtlichen Wiirdigung von Sammelwerken die Darstellungen zum
Objekt der Privilegierungshandlung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in
Teil 2 dieser Untersuchung,.

2341 Interview mit P_S1, Z. 26; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_IN4,
Z. 781f.; vgl. dazu auch die Darstellungen bei § 60c Abs. 2 UrhG in diesem Teil
der Untersuchung.

2342 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfiigbarkeit von Forschungslitera-
tur in Teil 3 dieser Untersuchung.

2343 Zu den Schutzvoraussetzungen vgl. Ablberg, in: Ahlberg/Goétting, §2 UrhG
Rn. SOff.; Loewenbeim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, §2 UrhG
Rn. 30ff.; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 2 UrhG Rn. 6ft.; Bullinger, in: Wandt-
ke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 15ff.

2344 Interview mit P_G1, Z. 112-113; Interview mit P_G4, Z. 113; Interview mit
P_NS und Bib_NS, Z. 95.

2345 Lauber-Ronsberg, in: Ahlberg/Gotting, §72 UrhG Rn. 8ff; Schulze, in:
Dreier/Schulze, §72 UrhG Rn.9ff; Vogel, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§ 72 UrhG Rn. 23ff.; Thum, in: Wandtke/Bullinger, § 72 UrhG Rn. 12ff.

2346 Interview mit P_L2, Z. 58-59; Interview mit P_N2, Z. 123; Interview mit
P IN3, Z. 48-49.

2347 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 38f.; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 29;
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31; Interview mit P_IN3, Z. 85; In-
terview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 25; nur mit Bezug zum PDF-Format: Interview
mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18.

2348 Gotting, in: Ahlberg/Gotting, §19a UrhG Rn.3; Dreder, in: Dreier/Schulze,
§19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; fir
eine differenzierte Betrachtung der urheberrechtlich relevanten Offentlichkeit
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Die offentliche Zuganglichmachung stellt grundsitzlich eine von § 60c
Abs. 1 Nr. 1 UrhG privilegierte Nutzungshandlung dar.?34 Angesichts der
Bereitstellung urheberrechtlich geschiitzter Materialien fiir Dritte inner-
halb und auferhalb der eigenen Forschungsgruppe ist insbesondere der
von § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG privilegierte Umfang der Nutzungshandlung
im Rahmen der Evaluation zu untersuchen. Dabei ist zu berticksichtigen,
dass Lizenzvertrage oder Nutzungsbedingungen der Literaturdatenbanken
haufig eine Weitergabe an Personen innerhalb der gleichen Institution
erlauben (vgl. zB. Terms of Use von IEEE Explore?3s?) und insofern
ein Rickgriff auf §60c Abs.1 Nr.1 UrhG nicht notwendig ist. Es darf
allerdings nicht aufer Acht gelassen werden, dass Forschende mangels Be-
teiligung an den Subskriptionsvertrigen die Nutzungsbedingungen hiufig
nicht kennen und ihr Verhalten nicht danach ausrichten kénnen.?35!

Von der urheberrechtlichen Literatur wird die quantitative Begrenzung
iberwiegend kritisch gesehen.2352 Zur Uberpriifung dieser Kritik werden
im Folgenden sowohl die Stellungnahmen im Rahmen des UrhWissG (1)
als auch die Erkenntnisse aus den Interviews (2) herangezogen. Bei den
Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse gilt es allerdings zu beachten,
dass im urspriinglichen Referentenentwurf im Rahmen des § 60c Abs. 1
Nr.1 UrhG noch ein Nutzungsumfang von 25 Prozent eines Werkes
festgehalten war, weshalb die Stellungnahmen im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens sich alle mit einer Nutzungsbegrenzung von 25 Prozent
auseinandersetzen:

(1) Der Borsenverein des deutschen Buchbhandels weist zunachst zutreffend
darauf hin, dass ,der [...] vorgeschene Umfang von 25 % an die bisherige

im Wissenschaftsurheberrecht vgl. die Darstellungen zur urheberrechtlichen
Relevanz des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2349 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs.1 Nr.1 UrhG die Darstellungen in
Teil 2 dieser Untersuchung.

2350 IEEE, Legal Information: IEEE Xplore Terms of Use and Bot policy.

2351 Vgl. dazu die Feststellungen zu den Mafnahmen der wissenschaftlichen
Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Verfiigbarkeit von For-
schungsliteratur in Teil 3 der Untersuchung.

2352 Dreter, in: Dreier/Schulze, §60c UrhG Rn.10: Zumindest in einigen Wis-
senschaftsdisziplinen (wie z.B. den Literaturwissenschaften) erschienen 15 %
,wohl kaum ausreichend“; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch,
§ 60c UrhG Rn. 14 Dies widerspreche der ,vorsichtigen und austarierenden
Herangehensweise“ des BGH.
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Definition von ,Teilen eines Werkes in § 52a UrhG [a.F.] anknuipfle].“?353
Bereits unter Geltung der alten Rechtslage (§52a Abs. 1 Nr.2 UrhG a.F.)
war die Nutzung von Teilen eines Werkes fiir Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung zulassig; der Teil war dabei nicht niher definiert.

In diesem Zusammenhang kritisiert der Borsenverein allerdings, dass
sich die Nutzungsumfinge an den ,in den Rahmenvertrigen der VG
Wort mit der Kultusministerkonferenz zu den derzeitigen Schrankenbe-
stimmungen® orientierten.?>>* Dies sei kritikwirdig, da ,die aktuellen
Rahmenvertrage auf dem [damals; Anm. der Verf.] geltenden Recht ba-
sier[t]len.“?35 Auf den ,maximalen Nutzungsumfang in den Rahmenver-
trigen“ komme es ,nur dann an, wenn ein Verlag fiir eines seiner Biicher
kein Lizenzangebot mach[e].“3%¢ Das sei beispielsweise der Fall, wenn
~der wesentliche Absatzmarkt fir einen Roman nicht die Nutzungen in
Bildung und Wissenschaft [seien].“?3%7 Da ,[k]inftig [...] die geplanten
Schrankenbestimmungen aber gerade auch diejenigen Werke umfassen,
deren einziger Markt Nutzungen in Bildung und Wissenschaft sind, konn-
ten die in den Rahmenvertrigen vereinbarten Nutzungsbegrenzungen
nicht als Orientierung dienen.?3® Auch deshalb hilt der Birsenverein die
prozentualen Angaben fiir ,extrem weitgehend“ und kritisiert, sie seien
»ohne jede vorherige evidenzbasierte Forschung frei gegriffen.“?35 Empi-
risches Datenmaterial zur stichhaltigen Begriindung zum bendétigten Nut-
zungsumfang fehle.2360

Diese Willkiir der quantitativen Festsetzung der Wissenschaftsschranke
kritisiert auch der Deutsche Hochschulverband — allerdings mit diametraler
Stofrichtung.?36!

Dem Bdrsenverein geniige die Begriindung, ,die Ausweitung erscheine
,angemessen angesichts des Ziels, Unterricht und Forschung einen erleich-
terten Zugang zu verschaffen* des Weiteren nicht ,zur Rechtfertigung

2353 Borsenverein-Stellungnahme, S.13; vgl. dazu bereits die Darstellungen zu
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2354 Borsenverein-Stellungnahme, S. 12.

2355 Borsenverein-Stellungnahme, S. 12.

2356 Borsenverein-Stellungnahme, S. 12.

2357 Borsenverein-Stellungnahme, S. 12.

2358 Borsenverein-Stellungnahme, S. 12.

2359 Borsenverein-Stellungnahme, S. 12.

2360 Borsenverein-Stellungnahme, S. 13.

2361 DHV-Stellungnahme, S. 3: Die Aussage betrifft weiterhin lediglich die gesetz-
lich erlaubten Nutzungshandlungen in der Lehre (Grund: Bezugnahme auf
Hkleine Teile“ in § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG).
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eines gravierend weiterreichenden Eingriffs in das verfassungsrechtlich
geschiitzte Eigentumsrecht von Urhebern und Verlagen.“?3¢2 Hier gilt es
allerdings zu beachten, dass der Borsenverein in der Folge nur auf die Lehre
an Bildungseinrichtungen und ,das Gebotensein einer diesbeziiglichen
Erweiterung der Nutzungsgestattung um 150 %“ (also von den gemaifS
§52a Abs.1 Nr.1 UrhG a.F. zuldssigen 10 Prozent auf die gemaf$ §60a
Abs. 1 UrhG des Referentenentwurfs zulassigen 25 Prozent) eingeht.2363

Zudem sei eine ,absolute Obergrenze nicht vorgesehen, sodass bei
mehrbindigen Werken wie z.B. groffen juristischen Kommentaren auch
die Einstellung ganzer Binde mit mehr als 1000 Seiten von der gesetzli-
chen Erlaubnis erfasst wiirde.“?3¢* Dies ist allerdings keinesfalls zwingend:
Denn ein juristischer Kommentar kann — je nach Ausgestaltung — als
einheitliches Werk von Miturhebern im Sinne des § 8 UrhG oder als Werk-
verbindung im Sinne des §9 UrhG geschiitzt sein.?*¢> Handelt es sich bei
den Beitragen um unabhingig voneinander bestehende Werke, stellen sie
jeweils selbst ein Werk im Sinne des §60c UrhG dar; es dirfen daher
jeweils 15 Prozent eines Beitrags eines Autors genutzt werden.?366

Der DAV befiirchtet ,infolge der Moglichkeit des ,sukzessiven Teila-
bruf[s]“ ,in bestimmten Fillen“ eine Absenz der ,,gewtinschten Nutzungs-
begrenzung® trotz einer quantitativen Begrenzung des zulissig nutzbaren
Werkumfangs.?3” Auch von Rechtsinhaberseite?3¢® wurde bereits frith die
Frage aufgeworfen, ob die quantitative Begrenzung lediglich in Bezug
auf einen Nutzungsvorgang gelte oder eine mehrmalige Nutzung von 15

2362 Borsenverein-Stellungnahme, S. 13.

2363 Borsenverein-Stellungnahme, S. 13.

2364 Borsenverein-Stellungnahme, S. 12.

2365 Fir eine Werkverbindung vgl. RegE UrhG, S.42; Thum, in: Wandtke/Bul-
linger, §9 UrhG Rn.25; Loewenbeim/Peifer, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§8 UrhG Rn. 6; Wirtz, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, §8 UrhG
Rn. 11; Becker, ZUM 2002, 581 (582); Grdbitz, Bibliotheksdienst 2020, 458
(465); vgl. zur Annahme eines gemeinsamen Werkes von Miturhebern: Schack,
Urheber- und Urhebervertragsrecht, S. 168 Rn. 314, der allerdings die fehlen-
de gesonderte Verwertbarkeit der Beitrdge als hinreichende Bedingung fiir
§ 8 UrhG ansieht; Thum, in: Wandtke/Bullinger, § 8 UrhG Rn. 41; Ablberg, in:
Ahlberg/Goétting, § 8 UrhG Rn. 11.

2366 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr.1 UrhG die Darstellungen in
Teil 2 dieser Untersuchung.

2367 DAV-Stellungnahme, S. 5.

2368 De Gruyter-Stellungnahme, S. 2.
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bzw. 25 Prozent eines Werkes (und damit zwangsldufig verbunden eine
Kumulation von unterschiedlichen Werkteilen) moglich sei.

Der Gesetzestext sowie dessen Begriindung schweigen zu dieser Mog-
lichkeit.

Der Wortlaut des §60c Abs.1 UrhG und die Normsystematik der
§§ 60aff. UrhG legen eine einschrinkende Auslegung nahe:?3% Gemaf§
§ 60c Abs. 1 UrhG diirfen ,bis zu 15 % eines Werkes vervielfaltigt, verbrei-
tet und offentlich zuganglich gemacht werden [...].“ In Ermangelung einer
Beschrinkung auf Nutzungsvorginge (wie z.B. in §60e Abs. 4 UrhG: ,je
Sitzung®) konnte die Grenze von ,bis zu 15 %“ in Bezug auf ein Werk ins-
gesamt und unabhangig von der jeweiligen Anzahl der Nutzungsvorgange
gelten.

Eine solche Auslegung tritt allerdings in Konflikt zur unionsrechtlichen
Vorgabe in Art.5 Abs.3 lit.a InfoSoc-RL: Erstens enthilt dieser keine
quantitative Beschrinkung, sondern lediglich eine Begrenzung der Nut-
zung, ,soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerecht-
fertigt ist.“ Zweitens stellt die europaische Legislative in Bezug auf die
Zweckbestimmung eindeutig klar, dass jeweils die Forschungstitigkeit als
solche fir eine Beurteilung entscheidend sei. Nichts Anderes kann fiir
eine — vom Mitgliedstaat eingefiihrte — quantitative Begrenzung gelten:
Im Rahmen einer bestimmten Forschungstatigkeit dirfen nur 15 Prozent
eines Werkes genutzt werden. Dies hindert dieselbe Person des Forschen-
den jedoch im Rahmen einer anderen Forschungstatigkeit (z.B. eines
Folgeprojekts) nicht daran, das Werk nochmals zu nutzen und erneut
gemal$ § 60c Abs.1 UrhG 15 Prozent eines Werkes zu vervielfaltigen, zu
verbreiten oder offentlich zuginglich zu machen. Zwar hat diese Person
in der Folge Zugriff auf bis zu 30 Prozent des Werkes; diese Zugriffsmog-
lichkeit kommt jedoch in der urheberrechtlichen Bewertung dem freien
Werkgenuss gleich. Auswirkungen auf die Position der Rechtsinhaber sind
in einem solchen Fall aufgrund des begrenzten Personenkreises?3”° selten
zu erwarten.

Lediglich wenn Forschende kollusiv zusammenwirken, um ein Werk
fir ein Forschungsprojekt in einem Forschungsteam vollstandig nutzen zu
konnen, steht diesem Vorgehen das Verbot des Rechtsmissbrauchs (insbe-
sondere § 226 BGB) entgegen.

2369 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.

2370 Vgl. dazu die Darstellungen zum privilegierten Personenkreis des § 60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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Die GermanU1S5-Unuversititen bewerten die 25 Prozent-Grenze in ihrer Stel-
lungnahme des §60c UrhG-E ,als zu gering.“ Aufgrund des seitens des
Urhebers bestehenden Interesses an der Nutzung seines gesamten Werkes
sowie der von den Nutzenden ohnehin gemafl §60h Abs.1 UrhG zu
zahlenden Vergiitung sollte eine Obergrenze ,deutlich hoher” angesetzt
werden.?37!

(2) Die Interviews bestatigen diese Forderung nach einer deutlich héheren
Obergrenze im Bereich der Forschungsliteratur nicht. Wie sich im Folgen-
den zeigen wird, kann insbesondere dem Interesse an der Weitergabe von
Zeitschriftenartikeln sowie Abbildungen tber Forschungsgruppenserver
mit der Erweiterung in § 60c Abs. 3 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG
nach Aussage der befragten Personen Rechnung getragen werden; im Ub-
rigen muss ein genaues Augenmerk auf den begrenzten Nutzungsumfang
von 15 Prozent eines Werkes gelegt werden:

In den Lebenswissenschaften wird der begrenzte Nutzungsumfang nicht
als Problem, sondern als ,praktikable Losung“?37? wahrgenommen, da
vorrangig Journalartikel mit Kollegen geteilt werden.?373

Ahnliches gilt fir die Naturwissenschaften: Die vollstaindige Nutzung
von Abbildungen und Journalartikeln wird in den Naturwissenschaften
als sehr positiv bewertet, wahrend andere Werke wie z.B. Bucher in der
Forschung — anders als in der Lehre — kaum relevant sind.?374 Sofern in
den Naturwissenschaften Biicher fir die Forschung verwendet werden,
werden diese in ihrer urspriinglich analogen Form verwendet (und auch
in dieser Form an Kollegen weitergegeben).?3”5 Zusitzlich wird vermutet,
dass — mangels der zur Lektiire zur Verfiigung stehenden Zeit — ohnehin
niemals mehr als 15 — 20 Prozent eines Buches genutzt wiirden.?37¢ Eine
andere befragte Person war allerdings der Meinung, dass 15 Prozent ,rela-
tiv wenig“ seien.?37”

2371 GermanU15-Stellungnahme, S. 4.

2372 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31.

2373 Interview mit P_L2, Z. 65; Interview mit P_L3, Z. 136; Interview mit P_14
und Bib_L4 - Teil 2, Z. 31.

2374 Interview mit P_N3, Z. 73, 123; nur in Bezug auf Bilder: Interview mit P_N35
und Bib_NS$, Z. 93.

2375 Interview mit P_N2, Z. 111-117; Interview mit P_NS und Bib_NS$, Z. 78.

2376 Interview mit P_NS und Bib_NS5, Z. 93.

2377 Interview mit P_N4, Z. 63.
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Auch in den Ingenieurwissenschaften findet bereits vor der Nutzung
eine Selektion statt, weshalb der gesetzlich erlaubte Nutzungsumfang von
15 Prozent als umsetzbar eingestuft wird.?3”® Eine vollstindige Nutzung
sei — anders als in den Geisteswissenschaften — nicht notwendig.?37?

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht verwunderlich, dass eine be-
fragte Person in den Geisteswissenschaften gestand, die 15 Prozent-Grenze
noch nie eingehalten zu haben.?38 Trotzdem wird es als ,okay“ einge-
stuft, wenn Artikel im PDF-Format, die legal bezogen wurden, auf einer
fir einen bestimmten Kreis von Forschenden freigegebenen, digitalen zu-
gangsbeschrinkten Plattform abgelegt werden diirfen.?381

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild in Bezug auf das Bediirfnis
zur Weitergabe von Forschungsliteratur — insbesondere in Bezug auf die
vollstindige Nutzung von den fiir die Literaturrecherche tberragend be-
deutsamen?3$? Zeitschriftenartikeln. Die Geisteswissenschaften nehmen in-
sofern eine Sonderrolle ein, da sie — anders als die anderen Wissenschaften
— vermehrt Monographien und Sammelbinde zur Information iber den
Stand der Forschung nutzen?3%3 und fiir sie die Nutzung von 15 Prozent
eines Werkes fiir die Weitergabe von Forschungsliteratur in der Regel
nicht geeignet ist.

In Bezug auf die Weitergabe von Forschungsliteratur ist ebenfalls ein Au-
genmerk auf die in der wissenschaftlichen Forschung verbreiteten Hilfsta-
tigkeiten zu legen: In Teil 2 wurde dazu bereits festgestellt, dass auch das
Vervielfaltigenlassen von der Privilegierung des § 60c Abs.1 Nr.1 UrhG
grundsatzlich erfasst sei.?3% Auch wenn Dritte mit ihrer Vervielfaltigungs-
tatigkeit ausschliefSlich berufliche Zwecke verfolgen, nehmen sie grund-
satzlich an der Privilegierung ihrer Vorgesetzten / Auftraggebenden ge-
mifs §60c Abs.1 Nr.1 UrhG teil.2%5 Auch Bibliotheken unterstiitzen
mit ihren Services Forschende ihrer Einrichtung bei der Vervielfiltigung

2378 Interview mit P_IN1, Z. 74.

2379 Interview mit P_IN1, Z. 74-76.

2380 Interview mit P_Gl1, Z. 116.

2381 Interview mit P_Gl1, Z. 111.

2382 Vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff der Forschungsliteratur in Teil 3
dieser Untersuchung,.

2383 Interview mit P_G1, Z. 10-11; Interview mit P_G3, Z. 166f.; Interview mit
P G4,7.21,23.

2384 Vgl. dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlungen bei
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2385 Griibler, in: Ahlberg/Gotting, § 60c UrhG Rn. 8.
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von Werken. Fur diese gilt die Befugnis des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG aller-
dings grundsatzlich nicht; daran dndert auch ein konkreter Auftrag einer
forschenden Person zur Vervielfiltigung eines Werkes nichts. Denn fiir sie
wurde in § 60e Abs. 5 UrhG eine eigene Vervielfaltigungsbefugnis geschaf-
fen, die als lex specialis Vorrang vor der passiven Befugnis des § 60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG hat: Danach dirfen Bibliotheken an Nutzende zu nicht kom-
merziellen Zwecken Vervielfiltigungen von bis zu 10 Prozent eines er-
schienenen Werkes sowie einzelne Beitrige, die in Fachzeitschriften oder
wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, Ubermitteln. Fir Biblio-
theken wurde damit ausdriicklich eine von § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG abwei-
chende Obergrenze der gesetzlich erlaubten Nutzung bestimmt. Eine An-
wendung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG bei Vervielfiltigungen durch Biblio-
theken wire daher eine unzulissige Umgehung. Angesichts der Unterstiit-
zungsleistungen der Bibliotheken?3%¢ ist nicht zu erwarten, dass diese
quantitativ beschrinkte Privilegierung den Bediirfnissen von Forschenden
Rechnung tragt; es ist vielmehr mit Umgehungen des § 60e Abs.5 UrhG
zu rechnen, der allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Untersu-
chung ist.23%7

bb. Forschung an Ursprungsmaterialien

Anders als bei der Forschungsliteratur miissen die beforschten Materialien
den Forschungsgruppenmitgliedern in der Regel zwingend zur Verfiigung
stehen, um daran forschen zu konnen. So kommt es im Rahmen von
Workshops?3#8 oder zum Zwecke der gemeinsamen Forschung in Evaluati-
onsgruppen?3® zu einer Offentlichen Zuginglichmachung im Sinne der
§§15 Abs.2 S.2 Nr.2, 19a UrhG fir Dritte.?3® Diese ist gemaf§ § 60c

2386 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3
dieser Untersuchung.

2387 Vgl. dazu bereits die Auferung im Interview mit P_N5 und Bib_Ns5, Z. 107.

2388 Interview mit P_G1, Z. 3, 31.

2389 Interview mit P_S1, Z. 83.

2390 Gotting, in: Ahlberg/Gotting, §19a UrhG Rn.3; Dreier, in: Dreier/Schulze,
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22; vgl.
fir nahere Ausfihrungen zum urheberrechtlichen Offentlichkeitsbegriff die
Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kollaborati-
ver Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Abs. 1 Nr. 1 UrhG lediglich eingeschrinkt moglich, was von Forschenden
negativ bewertet wird.231

Die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG schliefSt dariiber hi-
naus grundsitzlich auch die Beforschung von unveréffentlichten Werken
mit ein.??? Da sich die Privilegierung der gesetzlich erlaubten Nutzung
allerdings lediglich auf das Verwertungsrecht bezieht und das Urheberper-
sonlichkeitsrecht grundsatzlich unberthrt lasst, ist zur Nutzung unverdf-
fentlichter Werke in einer urheberrechtlich relevanten Offentlichkeit auch
weiterhin die Zustimmung des Urhebers bzw. des Rechtsinhabers erfor-
derlich.?3?3 Damit entfaltet die Nutzungsprivilegierung des §60c Abs. 1
Nr.1 UrhG in Bezug auf kollaborative Forschung an unveroffentlichten
Werken praktisch keine Wirkung.

b. Kommunikation von Forschung

Des Weiteren ist zu untersuchen, inwieweit § 60c Abs. 1 Nr.1 UrhG dem
Interesse an Kommunikation von Forschung Rechnung tragt.

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG privilegiert nicht die offentliche Wiedergabe. Das
hat zur Folge, dass eine Darstellung von Forschung im Rahmen von
Konferenzprisentationen nur unter die Privilegierung des §60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG fallt, wenn die vorgenommene Nutzungshandlung eine Ver-
vielfaltigung im Sinne von §§ 15 Abs. 1 Hs.2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG, eine
Verbreitung im Sinne von §§ 15 Abs.1 Hs.2 Nr.2, 17 Abs. 1 UrhG oder
eine 6ffentliche Zuginglichmachung im Sinne von §§ 15 Abs.2 S.2 Nr. 2,
19a UrhG ist und sie zum Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftli-
chen Forschung vorgenommen wird.?3%4

Oben wurde bereits festgestellt, dass das Einfiigen von urheberrechtlich
geschiitzten Materialien (z.B. einer Abbildung, aber auch von Audios und

2391 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26, 83;
Interview mit P_S2, Z. 27; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15;
Interview mit P_NS5 und Bib_NS5, Z. 95.

2392 Vgl. dazu die Darstellungen zum Werk als Berechnungsgrundlage des § 60c
Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2393 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unver6ffentlichten Werken bei § 60c
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2394 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG die Darstel-
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.
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Videos) in die Datei einer Poster- oder Konferenzprasentation jedenfalls
eine urheberrechtlich relevante Vervielfiltigung im Sinne des §§ 15 Abs. 1
Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG darstellt.23%5 Es handelt sich daher um eine von
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG grundsitzlich privilegierte Nutzungshandlung.23%

Die Prisentation vor Publikum, also die Darstellung selbst, ist
dagegen — mit Ausnahme der Prisentation im Rahmen eines Lehrstuhlse-
minars — eine zustimmungspflichtige 6ffentliche Vorfiihrung gemaf§ §§ 15
Abs.2 S.2 Nr. 1, 19 Abs. 4 UrhG.23°7 Dabei handelt es sich um ein Teil-
recht des Rechts zur offentlichen Wiedergabe, das nicht von §60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG privilegiert wird.?3%8

Zwar geben die Forschenden an, die Verwendung urheberrechtlich ge-
schiitzter Materialien bei der Darstellung von Forschung wiirde tberwie-
gend Referenzzwecken dienen. In diesen Fillen konnte insoweit §51
S.1 UrhG einschlagig sein, der die 6ffentliche Wiedergabe eines veroffent-
lichten Werkes zum Zweck des Zitats in einem zum Zwecke des Zitats ge-
botenen Umfang privilegiert. Der Begriff des Zitats wird dabei groflziigig
ausgelegt; da Abbildungen allerdings insbesondere in den Natur-, Lebens-
und Ingenieurwissenschaften eine Erkenntnisquelle darstellen und zum
Teil eigene Ausfihrungen ersetzen, sind diese Nutzungen in der Regel
auch bei grofSziigiger Auslegung nicht mehr vom urheberrechtlichen Zi-
tatrecht (§ 51 UrhG) gedeckt.?3%” Gleiches gilt fiir die haufige Bebilderung
zu Illustrationszwecken. 2400

2395 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) — Betriebssys-
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie-
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, §16 UrhG Rn.7; Dustmann,
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12; vgl. dazu die Dar-
stellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an Kommunikation
von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2396 Vgl. zu den privilegierten Nutzungshandlungen des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2397 Dreter, in: Dreier/Schulze, §19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen-
heim/Leistner/Ohly, §19 UrhG Rn.61; Gotting, in: Ahlberg/Gotting,
§19 UrhG Rn. 37.

2398 Vgl. dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlungen des
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2399 Schulz, in: Ahlberg/Gotting, §51 UrhG Rn.13; Dreder, in: Dreier/Schulze,
§ 51 UrhG Rn. 3; Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 31;
Liift, in: Wandtke/Bullinger, § 51 UrhG Rn. 3.

2400 BGH, Urt. v. 10.01.2019 - I ZR 267/15, GRUR 2019, 813 (818) — Cordoba II;
Schulz, in: Ahlberg/Gotting, §51 UrhG Rn.13; Dreier, in: Dreier/Schulze,
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Fir die Darstellung auflerhalb der Lehrstuhlseminare kommt es also
entscheidend darauf an, ob die Nutzungshandlungen zur Kommunikati-
on von Forschung von der Privilegierung des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG gedeckt sind:

Da privilegierte Nutzungshandlungen des §60c Abs. 1 Nr.1 UrhG le-
diglich die Vervielfiltigung, die Verbreitung sowie die Offentliche Zu-
gianglichmachung sind, konnen Forschende die Werke zwar in ihre Pra-
sentation einfiigen.?#! Sie dirfen sie anschliefend allerdings grundsatz-
lich nicht offentlich vorfiihren im Sinne der §§15 Abs.2 S.2 Nr. 1, 19
Abs. 4 UrhG.?42

Aufgrund des klaren Wortlauts der nationalen Norm des § 60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG ist hierbei auch keine unionsrechtskonforme Auslegung mog-
lich: Zwar siecht Art.5 Abs.3 lit.a InfoSoc-RL eine Privilegierung der
Nutzung ,for the sole purpose of illustration for teaching or scientific re-
search® vor, weshalb grundsitzlich auch eine Verfolgung von wissenschaft-
lichen Illustrationszwecken moglich wire.?49 Allerdings ist — anders als
in der Richtlinienbestimmung — das Recht der offentlichen Wiedergabe
ausdriicklich nicht angesprochen, weshalb dessen Privilegierung im deut-
schen Recht ausscheidet.

Wird der Vortrag hingegen aufgenommen und anschliefend gemeinsam
mit der Prisentation fiir einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Perso-
nen im Internet zum Abruf bereitgestellt, handelt es sich wiederum um
eine von §60c Abs.1 Nr.1 UrhG grundsitzlich privilegierte offentliche
Zuganglichmachung.?4% Diese ist allerdings infolge der Bereichsausnahme

§ 51 UrhG Rn. 3; Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 27;
Liift, in: Wandtke/Bullinger, § 51 UrhG Rn. 3.

2401 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) — Betriebssys-
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie-
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in:
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

2402 Dreter, in: Dreier/Schulze, §19 UrhG Rn. 17; Ungern-Sternberg, in: Loewen-
heim/Leistner/Ohly, §19 UrhG Rn.61; Gotting, in: Ahlberg/Gotting,
§ 19 UrhG Rn. 37.

2403 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.

2404 Vgl. dazu die Darstellungen zu den privilegierten Nutzungshandlungen in
Teil 2 dieser Untersuchung.
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gemalS § 60c Abs. 4 UrhG ohne ausdriickliche Zustimmung des Rechtsin-
habers untersagt.2405

Fir die Zulassigkeit kommt es zudem auf den Umfang der Nutzung an:
Abbildungen werden von §60c Abs.3 UrhG zur vollstindigen Nutzung
freigegeben;?% Audios und Videos, wie sie vor allem in den Geistes-
und Sozialwissenschaften Verwendung finden, kénnen lediglich in einer
Lange von 5 Minuten als Werke geringen Umfangs im Sinne des § 60c
Abs. 3 UrhG oder im Rahmen der 15 Prozent-Regelung des § 60c Abs. 1
Nr.1 UrhG Verwendung finden.?*” Die Nutzung von Videos begegnet
dabei zwei zusitzlichen Herausforderungen: Erstens sind Werke durch
Mafinahmen des digitalen Rechtemanagements haufig nur eingeschrankt
nutzbar (z.B. durch verpflichtend abzuspielende Anti-Piracy-Clips?408),
zweitens kann die Notwendigkeit der Quellenangabe des § 63 Abs. 1 UrhG
bei Filmwerken zu einer Schmilerung der faktischen Nutzungsmoglich-
keit fithren.?4%?

Einen Sonderfall der Prasentation stellen selbst angefertigte Grafiken dar:
Bei eigenen Vortrigen und Vorlesungsmaterialien ist zuvor davon ausge-
gangen worden, dass die jeweiligen Verwertungsrechte fir diese Werke
noch bei den Schopfenden selbst liegen, sodass keine auf gesetzlich erlaub-
te Nutzungsbefugnisse gestiitzten, urheberrechtlich relevanten Nutzungen
vorgenommen werden.?#1® Anders ist das teilweise in Bezug auf selbst
angefertigte Grafiken zu beurteilen: In vielen Verlagsvertriagen ist insofern
eine ausschlieliche Nutzungsrechtsiibertragung festgehalten; diese hat
zur Folge, dass der Urheber selbst grundsitzlich nicht mehr frei Gber
die Nutzung seines Werkes entscheiden darf, weshalb auch hierfir grund-

2405 Vgl. dazu die Darstellungen zur Bereichsausnahme des § 60 Abs. 4 UrhG in
Teil 2 dieser Untersuchung.

2406 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 %-Grundsatzes in § 60c
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2407 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 %-Grundsatzes in § 60c
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2408 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3
dieser Untersuchung.

2409 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3
dieser Untersuchung.

2410 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in diesem Abschnitt
der Untersuchung.
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satzlich eine urheberrechtliche Erlaubnis erforderlich ist.?4!! Er verbleibt
nur insofern anspruchsberechtigt, als ihm die Nutzung gemaf§ § 31 Abs. 3
S.2 UrhG vorbehalten bleibt oder seine Urheberpersonlichkeitsrechte be-
troffen sind.?#'2 Zur Nutzung bedarf daher auch er grundsitzlich einer
urheberrechtlichen Erlaubnis mittels Einwilligung oder Schrankenbestim-
mung. Fur letztere gilt das bereits Gesagte entsprechend.

Als Ergebnis lasst sich festhalten: Die Kommunikation von Forschung
mittels Nutzung urheberrechtlich geschiitzter Werke in Konferenzprasen-
tationen wird durch die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG
nicht ermoglicht.

Die Kommunikation von Forschung erfolgt des Weiteren durch Weiterver-
breitung urheberrechtlich geschiitzter Materialien im Rahmen editorischer
Forschungsprojekte: Bei der (Wieder-)Veroffentlichung von urheberrecht-
lich geschiitzten Materialien sind — wie zuvor ausgefiihrt?#1> — das Recht
zur Vervielfiltigung gemaf$ §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG sowie
zur Verbreitung gemif§ §§15 Abs.1 Nr.2, 17 Abs.1 UrhG von Werken
betroffen, soweit Werke ediert werden, bei denen die urheberrechtliche
Schutzfrist noch nicht abgelaufen ist.?#'4 Zwar handelt es sich dabei um
privilegierte Nutzungshandlungen im Sinne des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG.
Ziel dieser Forschungsprojekte ist aber stets die Verfiigbarmachung fiir
die breite Offentlichkeit, weshalb § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG auf-
grund des engen privilegierten Personenkreises in der Regel keine Anwen-

2411 Wandtke/Grunert, in: Wandtke/Bullinger, § 31 UrhG Rn. 37; Obly, in: Loewen-
heim/Leistner/Ohly, § 31 UrhG Rn. 50; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 31 UrhG
Rn. 255 Soppe, in: Ahlberg/Gotting, §31 UrhG Rn. 66; vgl. dazu bereits die
Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Uberpriifung des §60c
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2412 Soppe, in: Ahlberg/Gotting, §31 UrhG Rn. 66; Ohly, in: Loewenheim/Leist-
ner/Ohly, § 31 UrhG Rn. 50.

2413 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an
Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2414 Interview mit P_G4, Z. 47; Freudenberg, in: Ahlberg/Gotting, §64 UrhG
Rn. 36ff.; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 64 UrhG Rn. 3ff.; Katzenberger/Metzger,
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 64 UrhG Rn. 60ft.; Liift, in: Wandtke/Bullin-
ger, § 64 UrhG Rn. 13ff.
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dung finden.?*!S Insoweit ist daher bei der Nutzung — wie bisher?#1¢ — eine
individuelle Verhandlung mit dem Rechtsinhaber notwendig.

Dartiber hinaus findet §60c Abs.1 Nr.1 UrhG keine Anwendung auf
die — selten, aber durchaus vorkommende — Nutzung urheberrechtlich
geschiitzter Materialien in sozialen Netzwerken:*417 Bei der haufig gewahl-
ten, reinen Verlinkung von Inhalten handelt es sich erstens nicht um eine
urheberrechtlich relevante Vervielfaltigung im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2
Nr.1, 16 Abs.1 UrhG.2#18 Zweitens wird in sozialen Netzwerken hiufig
eine breite Offentlichkeit und daher kein bestimmt abgegrenzter Kreis von
Personen erreicht.241?

c. Rechtssicherheit

Inwiefern bietet die Regelung des § 60c Abs.1 Nr.1 UrhG Rechtssicher-
heit?

§ 60c Abs.1 Nr.1 UrhG enthalt die quantitative Grenze von 15 Prozent,
die das vor dem UrhWissG in § 52a Abs. 1 S.1 UrhG a.F. enthaltene Kri-
terium der Gebotenheit ersetzt.242% Dies soll sowohl Rechtsinhabern als
auch Nutzenden ,klare Maflgaben und Rechtssicherheit® geben,?#?! was
im Folgenden vor dem Hintergrund der rechtstatsichlichen Erkenntnisse
aus den Stellungnahmen (1) und den Interviews (2) niher zu untersuchen
ist.

2415 Vgl. dazu die Darstellungen zum privilegierten Personenkreis bei § 60c Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2416 Vgl. dazu die Maffnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi-
gung des Interesses an Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Unter-
suchung.

2417 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2418 BGH, Urt. v. 17.07.2003 - I ZR 259/00, GRUR 2003, 958 (961) — Paperboy.

2419 Vgl. dazu die Darstellungen zur Prasentation in sozialen Netzwerken in Teil 3
dieser Untersuchung.

2420 Vgl. ausfithrlich zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG die Darstel-
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2421 RegE UrhWissG, S.2, 24, 37; Hentsch, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch,
§60c UrhG Rn.14; Nordemann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski,
§ 60c UrhG Rn. S.
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(1) Zehn Stellungnahmen gehen im Rahmen des Konsultationsverfahrens
auf dieses Merkmal und dessen Verinderungen ein.

Lediglich der Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und der Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger e.V. sehen die vom Gesetzentwurf bezweckte und
durch die Festlegung fester Prozentgrenzen anvisierte Rechtssicherheit als
»angeblich erforderlich® an.?4?2 Alle anderen Stellungnahmen erkennen
die in Bezug auf die bisherigen Regelungen bestehende Rechtsunsicher-
heit, die der Referentenentwurf anprangert, an.

Der Hochschullehrerbund aufert sogar die ,mit der Novelle [verbundene]
Hoffnung auf ein Mehr an Rechtssicherheit.“?423 Diese steht fir ihn
in Verbindung, aber nicht unbedingt in Bezichung zur systematischen
Biindelung der Vorschriften, die eine verbesserte Rechtsfindung und An-
wendbarkeit verspreche.?#** Die Biindelung soll laut Alb-Stellungnahme
des Weiteren dazu fihren, dass der ,Grad an Konkretisierung innerhalb
der Normen* erhéht werde.?#?S Ein solcher Zusammenhang ist allerdings
nicht erkennbar: Eine Inter-Normen-Biindelung fithrt nicht automatisch
zu einer Intra-Norm-Konkretisierung. So sind die Zusammenfiithrung der
Vorschriften und die Konkretisierung der Norminhalte als zwei unabhan-
gig voneinander bestehende Vorziige der neuen Regelung anzusehen, die
jedoch beide in Zusammenhang mit dem Gefiihl der Rechtssicherheit
stehen.

Auch bei Analyse der dbrigen Stellungnahmen kann keine direkte Be-
zichung zwischen der Rechtssicherheit und ihren Ursachen hergestellt
werden: So fordert beispielsweise der Verband Digital Humanities im digita-
len Raum ausdricklich ,klare Erlaubnistatbestinde®, ,,damit weder Univer-
sititen oder Gedichtnisinstitutionen noch Einzelforscherinnen und -for-
scher furchten miussen, das Urheberrecht zu verletzen.“?42¢ Die Allianz der
deutschen Wissenschaftsorganisationen begrufSt die ,erfreuliche Verbesserung
der Verstindlichkeit im Vergleich zu den zuvor geltenden §§ 52a, 52b,
53 UrhG a.F. insbesondere ,hinsichtlich des primar adressierten, nicht

2422 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.

2423 hlb-Stellungnahme, S. 1.

2424 hlb-Stellungnahme, S. 1 (Grund: ,aufSerdem®).
2425 hlb-Stellungnahme, S. 1.

2426 DHd-Stellungnahme, S. 2.
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juristischen Publikums [...].“?#?” Auch der GermanU15-Zusammenschluss
lobt die ,deutlich verbesserte Anwenderfreundlichkeit® fir das ,,zumeist
nicht juristisch ausgebildet[e]* Personal.?#?® Durch die ,[k]lare[n] Rege-
lungen fir erlaubte Nutzungen® reduzierten sich die Haftungsrisiken der
Universititen, da eine ,detaillierte Kontrolle dieser Haftungstatbestinde
[...] im Rahmen einer zeitgemiflen und professionellen Hochschulgover-
nance kaum moglich [sei].“?#?® Eine eindeutige, fir juristische Laien ver-
staindliche Formulierung der Erlaubnistatbestinde sei demnach fir die
Herstellung von Rechtssicherheit notig.

Auch der Verzicht auf unbestimmte Rechtsbegriffe soll laut einigen Stel-
lungnahmen zu einer Erhohung der Rechtssicherheit fihren: Das Max-
Planck-Institut fiir Innovation und Wettbewerb begriindet die Erhohung der
Rechtssicherheit mit der Konkretisierung unbestimmter Begriffe.?43? Die
Universitat Bonn halt in ihrer zwar im Anschreiben inhaltlich auf die
bibliotheksbezogenen Regelungen beschrankten, in der Folge allerdings
auch forschungsbezogene Aspekte miteinbeziehenden Stellungnahme das
»Anliegen, den sehr unbestimmten Rechtsbegriff des Gebotenseins zu
vermeiden[,]* fiir unterstiitzenswert.>3! Auch der DAV begrift ,das [...]
Bestreben des RefE, nach Moglichkeit auf [...] unbestimmte Rechtsbegrifte
zu verzichten, [...] grundsitzlich.“?43?

Hingegen kritisiert der Borsenverein des deutschen Buchhandels den Weg-
fall des ,Kriteriums des Gebotenseins der Vervielfaltigung®, da es sich ,seit
vielen Jahrzehnten als einschrinkendes Korrektiv bewahrt [habe].“2433

(2) In den Interviews wurde daher im Besonderen untersucht, ob die
quantitative Begrenzung zur Rechtssicherheit beitragen kann.

Zunichst tritt ein durchaus sehr differenziertes Bild zur Berechnung des
Anteils zu Tage: So wird in Bezug auf Bucher iberwiegend eine seiten-
zahlorientierte Bemessung vorgenommen, wobei in einigen Fallen unklar

2427 Allianz-Stellungnahme, S. 3.

2428 GermanU15-Stellungnahme, S. 2.
2429 GermanU15-Stellungnahme, S. 2.
2430 MPI-Stellungnahme, S. 1.

2431 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
2432 DAV-Stellungnahme, S. 5.

2433 Borsenverein-Stellungnahme, S. 14.
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ist, wie mit Verzeichnissen umzugehen ist.?#* Unklar ist den befragten
Personen auch, inwiefern Abbildungen in Biichern in den Umfang der 15
Prozent einberechnet werden.?43%

In einigen Fillen wird eine Bemessung nach Kapiteln befirwortet, da
dies der Vorgehensweise in der Forschung naher liege.?#3¢ Um eine ge-
nauere Bemessung der 15 Prozent zu erreichen, wird eine zeichenmifige
Bemessung vorgeschlagen, die sich allerdings in der praktischen Umset-
zung als schwierig erweist.?437

Bei Sammlungen wird zudem in Frage gestellt, ob Berechnungsgrundla-
ge das einzelne Schriftstiick oder die gesamte Sammlung sei.?#3% Sofern die
gesamte Sammlung als Berechnungsgrundlage dient, wird der Anteil von
15 Prozent als ausreichend bewertet.??

Bei anderen Werken erweist sich die 15 Prozent-Grenze ebenfalls als
rechtsunsicher: So wird das Beispiel eines Blogeintrags angefiihrt, wobei
den befragten Personen nicht klar war, ob und wie auf diesen die 15
Prozent-Grenze anzuwenden ist.2#40 Gleiches gilt in Bezug auf Computer-
programme. 2441

Es zeigt sich, dass eine quantitative Begrenzung nicht zwingend die
Rechtssicherheit erhoht. Positiv hervorzuheben ist dagegen die Klarstel-
lung der Privilegierung vollstindiger wissenschaftlicher Zeitschriftenarti-
kel und Abbildungen. Diese ist klar und fiir die Normadressaten schnell
zu erfassen.

Auch die quantitative Begrenzung hat allerdings — entgegen der Wahr-
nehmung der Forschenden — Vorteile. Ein erster tritt insbesondere bei
Berticksichtigung der Darlegungs- und Beweislast im Zivilprozess zu Tage:
Mochte ein Urheber oder ein Rechtsinhaber einen Verstoff gegen gelten-
des Urheberrecht gerichtlich geltend machen, trifft ihn als Anspruchstel-

2434 Interview mit P_G2, Z. 53; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_L4
und Bib_L4 - Teil 1, Z. 7 (in Bezug auf Lehrbucher).

2435 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 8.

2436 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26; Interview mit P_S2, Z. 27 (be-
zeichnet Regelung als lebensfremd und kaum durchfiihrbar).

2437 Interview mit P_G2, Z. 55.

2438 Interview mit P_G3, Z. 65; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_IN4 -
Teil 1, Z. 67, 69.

2439 Interview mit P_G4, Z. 29; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65, 67, 69.

2440 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 64.

2441 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 78ff.
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ler zunichst die Darlegungs- und — im Fall des Bestreitens durch die
gegnerische Partei — die Beweislast fir alle anspruchsbegriindenden Merk-
male des §97 UrhG. Die forschende Person, die sich fiir ihre Nutzung
auf die Privilegierung des §60c Abs.1 Nr.1 UrhG beruft, hat dagegen
darzulegen und - im Fall des Bestreitens durch die gegnerische Partei —
zu beweisen, dass sich ihre Nutzung im Rahmen der Privilegierung des
§ 60c Abs.1 Nr.1 UrhG hale:##? Sie hat insbesondere darzulegen, dass
sie lediglich 15 Prozent eines Werkes nutzt. Diese Darlegung wird ihr in
der Regel auf einfache Weise gelingen: Durch Angabe der (haufig sogar
im Bibliothekskatalog vermerkten) Gesamtseitenzahl und der Anzahl der
genutzten Seiten kann sie sich in den meisten Fallen des Vorwurfs der
unerlaubten Nutzung entledigen; weder eine Verletzungshandlung noch
ein Verschulden durfen in diesem Fall vom Gericht angenommen werden.
Die quantitative Begrenzung kann im Fall eines Zivilprozesses also — im
Vergleich zur bisherigen Rechtslage mit den unbestimmten Rechtsbegrif-
fen — eine Erleichterung in der Beweisfiihrung bringen; berticksichtigt
man allerdings die geringe Anzahl der tatsichlich gerichtlich entschiede-
nen Fille im Bereich des Wissenschaftsurheberrechts, bif$t dieser Vorteil
an Praxisrelevanz ein.?44

Ein zweiter Vorteil ergibt sich vor dem Hintergrund der strafrechtli-
chen Relevanz der Schrankenbestimmungen: Schranken sind im Rahmen
des § 106 StGB als negative Tatbestandsmerkmale anzusehen.?#* Verviel-
faltigt eine forschende Person 15 Seiten eines 100-seitigen Schriftwerkes,
da sie — entsprechend der hier vertretenen Auffassung — die 2 Seiten,
die das Inhaltsverzeichnis zeigen, als vom Gesamtumfang eines Werkes
erfasst ansieht, wihrend ein Strafgericht dies gegenteilig beurteilt und
von einem Gesamtumfang des Werkes von 98 Seiten ausgeht, irrt sie
tiber Tatumstinde und macht sich trotz der in ihrem Umfang unerlaub-
ten Vervielfaltigung wegen des vorsatzausschlieSenden Tatbestandsirrtums
(§ 16 Abs. 1 StGB) nicht strafbar.

Das Interesse an Rechtssicherheit wird allerdings nicht nur durch die
prozentuale Nutzungsgrenze betroffen: Eine befragte Person weist des

2442 Auf die allgemeinen Grundsitze der Darlegungs- und Beweislast im Rahmen
von Schrankenbestimmungen Bezug nehmend: BGH, Urt. v. 17.07.2013 - 1 ZR
129/08, GRUR 2014, 264 (269) — UsedSoft II.

2443 Dazu sogleich in der Darstellung zur Sanktionserwartung in diesem Teil der
Untersuchung.

2444 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der Schranken des
Urheberrechts, S. 152.
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Weiteren auf ebenso bestehende Rechtsunsicherheit in Bezug auf den pri-
vilegierten Personenkreis (,schwammig®) sowie eine mogliche erweiternde
Auslegung dieser Norm hin:

»Also das ist wahrscheinlich nicht irgendwie ausdefiniert, was ein be-
grenzter Personenkreis ist. (.. ) Das (. ) ja, sind das jetzt irgendwie
nur Kollegen oder ich meine, wenn ich sage, alle

[FORSCHENDEN DER DISZIPLIN], die weltweit an [DISZIPLIN]
forschen, ist das ja auch ein begrenzter Personenkreis.“2445

Die Dokumentenanalyse und die Interviews legen also nahe, dass der
Rechtssicherheit mit der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG
nicht ausreichend Rechnung getragen wird.

d. Effektivitat

Die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG ist schliefSlich auf ihre Effektivi-
tat zu prifen. Dafir ist zunachst die Rechtskenntnis der Normadressaten
zu untersuchen, bevor auf Legitimititsvorstellungen (insbesondere auch
die im Sinne der Rechtssicherheit erforderliche Nachvollziehbarkeit) so-
wie die Sanktionserwartung eingegangen wird.

aa. Rechtskenntnis?#46
Die Norm des §60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG wird von den befragten Personen

tiberwiegend nicht gekannt.?##” Finf befragte Personen kennen die Rege-
lungen;?##¥ auf den Sonderfall der Sammelbinde angesprochen, nimmt

2445 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.

2446 Diese quantitative Auswertung der Interviewdaten stellt kein reprisentatives
Bild der Rechtskenntnis dar. Denn die Untersuchung war nicht auf eine breite
Erforschung der Kenntnis im Wissenschaftsurheberrecht angelegt; trotzdem
sollen dem Lesenden die sich im Rahmen der Datenauswertung zeigenden
Erkenntnisse in diesem Bereich nicht vorenthalten werden.

2447 Interview mit P_G3, Z. 108-109; Interview mit P_G4, Z. 102-103; Interview
mit P_L3, Z. 62; Interview mit P_N1, Z. 28; Interview mit P_N2, Z. 108—
109; Interview mit P_N4, Z. 63; Interview mit P_NS und Bib_NS5, Z. 75-76;
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 62-63.

2448 Interview mit P_Gl1, Z. 117; Interview mit P_L2, Z. 62-63; Interview mit P_L4
und Bib_L4 - Teil 2, Z. 28-29; Interview mit P_IN3, Z. 51.
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eine Person allerdings eine falsche Bestimmung der Berechnungsgrundla-
ge vor.2#¥ Eine Person weiff zumindest abstrakt von den ,Abstufungen®
im Bereich der gesetzlich erlaubten Nutzungen.?#? In Frage gestellt wird
jedenfalls hiufig die Berechnungsgrundlage.?45!

Bereits dies deutet an, dass eine groffe Unkenntnis im Bereich der Privi-
legierungen des Wissenschaftsurheberrechts besteht.

bb. Legitimititsvorstellungen

Zu untersuchen sind des Weiteren die Legitimitatsvorstellungen der For-
schenden:

Die befragten Personen wurden jeweils tiber den Regelungsgehalt der
geltenden Rechtsnorm aufgeklirt, bevor sie zu ihrer Einstellung gegentiber
der Rechtsnorm befragt wurden. Die Einschitzung erfolgte folglich unab-
hangig von dem zuvor bestehenden Kenntnisgrad zu den Normen des
Wissenschaftsurheberrechts.

Der Charakter der Befragung einiger weniger bringt es mit sich, dass pri-
mir die individuelle Akzeptanz (das ,forum internum®) der Forschenden
untersucht werden kann; diese bedingt allerdings den kollektiven Konsens
im Wissenschaftsurheberrecht.?42

Mehrfach wurde in den Interviews die Bemessung der 15 Prozent eines
Werkes hinterfragt.?3 Die prozentual zu bestimmenden, zulassigen Nut-
zungsumfinge werden als ,sehr schwierig“?#4,  unpraktikabel“?4%5, ,nicht
irgendwie unbedingt nachvollziehbar und verstehbar“?5¢ und ,nicht son-
derlich zielfihrend“*#7 beurteilt, da sie von der Vorgehensweise in der

2449 Interview mit P_G1, Z. 88.

2450 Interview mit P_S2, Z. 53.

2451 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 62, 65; Interview mit P_N2, Z. 109;
Interview mit P_IN2, Z. 63.

2452 Drefs, Offentlichkeitsarbeit und Akzeptanz, S. 200, 228.

2453 Interview mit P_G4, Z. 105; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26;
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 61-62; Interview mit P_IN2, Z. 63;
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.

2454 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26.

2455 Interview mit P_S2, Z. 87.

2456 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 61.

2457 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.

470

- am 18.01.2026, 02:40:30. [Er—


https://doi.org/10.5771/9783748933953-413
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Uberpriifung der Regelungen

Forschungspraxis abweichen:?438 In einigen Sozialwissenschaften ist bei-
spielsweise eine Einteilung nach Buchkapiteln ablich.?4?

Zwar ist man sich — im Gegensatz zu § 60c Abs. 2 UrhG - dartber einig,
dass ohnehin selten mehr als 15 — 20 Prozent eines Buches genutzt wiir-
den, da fiir eine langere Lektiire die Zeit im Forschungsalltag fehle.2460
Trotzdem wird die quantitative Grenze negativ bewertet:

»Solche lustigen Prozentregelungen finde ich wieder so kontraproduk-
tiv. (.) Weil ich keinen Unterschied sehe zwischen 15 und 16 %,
aufler diesem einen Prozent.“2461

Auch wenn klare Prozentangaben fiir Forschende grundsatzlich nachvoll-
ziehbar?46? erscheinen, wirkten 15 Prozent ,erst einmal [wie] eine vollig
zufallig gewihlte Zahl.“2463

Zudem wird — insbesondere, sofern ein Werk (durch Einscannen oder
elektronischen Zugang) elektronisch vorliegt — das Teilen von PDFs als
nicht implementierbar angesehen.2464

Interviewte, die Sammelbandbeitrige als bedeutend zur Unterrichtung
iber den Stand der Forschung angegeben hatten, wurden auf die beson-
dere Problematik bei Sammelbinden hingewiesen. Allen Befragten war
dabei die Bemessungsgrundlage der 15 Prozent nicht bewusst.?465 Zudem
trat eine Missbilligung des gesetzlich zuldssigen Nutzungsumfangs zu Ta-
ge:2466 15 Prozent eines Werkes wurden als ,nutzlos“ beschrieben, da dies

2458 Interview mit P_G4, Z. 105 (,Es erschlieSt sich nattrlich nicht aus der Logik
von Benutzenden und Forschenden.“); Interview mit P_S1 und WissMit_S1,
Z. 26 (,Und diese Einteilungen sind sehr schwierig.“); Interview mit P_S2,
7. 27, 87; Interview mit P_IN2, Z. 63 (,Das kann man ja gar nicht imple-
mentieren letztendlich.“); Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65 (,Einfach erst
einmal eine vollig zufallig gewihlte Zahl. Und zum zweiten auch in der Praxis
wahrscheinlich nicht sonderlich zielfiithrend.).

2459 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 26.

2460 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 93.

2461 Interview mit P_NS und Bib_NS5, Z. 166.

2462 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 65.

2463 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.

2464 Interview mit P_IN2, Z. 63.

2465 Interview mit P_G1, Z. 88.

2466 Interview mit P_Gl1, Z. 88.
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einem Textumfang entspreche, der gerade zur Einfihrung in das Thema
ausreiche.?4¢7

Des Weiteren kénnen infolge des begrenzten Nutzungsumfangs bei der
Forschung an urheberrechtlich geschiitzten Ursprungsmaterialien Proble-
me entstehen.?468

Diese praktischen Probleme fithren zu einer gewissen Ignoranz gegen-
tber der Beschrinkung dieser gesetzlich erlaubten Nutzung.?4%? Fehlende
Akzeptanz dufSert sich des Weiteren in bewussten Normiibertretungen:247°

»Also es ist auch viel, viel — Augen zu und durch.“**”!

»Aber er sagte, es ist einfach sozusagen so uniibersichtlich, dass man,
wenn man irgendwas machen will, irgendwo immer an- (. ) Wahrend
es — vor 20 Jahren war es wahnsinnig schwierig, wenn man nicht
illegal tatig war, gegen das geltende Urheberrecht zu verstofSen. Heut-
zutage ist es kaum moglich, nicht gegen das Urheberrecht zu versto-
Ren,“2472

So werden in Konferenzprisentationen urheberrechtlich geschiitzte Illus-
trationen sowie andere Forschungsmaterialien verwendet,#73 Beitrage in
Sammelbinden sowie andere urheberrechtlich geschiitzte Werke vollstin-
dig digitalisiert?*”# und Literatur im Umfang von mehr als 15 Prozent?#’
mit Personen im Kollegenkreis geteilt.

2467 Interview mit P_Gl1, Z. 89.

2468 Anhand der Forschung im Bereich der Bilderkennung erlduternd: Interview
mit P_IN4 - Teil 1, Z. 65.

2469 Interview mit P_N5 und Bib_N35, Z. 78 (,Interessiert mich eigentlich auch
nicht.“).

2470 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57 (,Daher [ . .. ] ist es meistens in dem Zusam-
menhang eben so, dass man halt macht und hofft, dass es keinem auffallt.“).

2471 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 53.

2472 Interview mitP_S2,7.7.

2473 Insbesondere das Zeigen von Ursprungsmaterial auf Konferenzen ohne vor-
herige Erlaubnis des Rechtsinhabers betreffend: Interview mit P_G3, Z. 17;
Interview mit P_S2, Z. 3; Interview mit P_N2, Z. 41; Interview mit P_IN1,
7. 106, 108.

2474 Interview mit P_G4, Z. 25; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 31; Interview mit
P L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 142 (durch Bibliothek); Interview mit P_INT1,
Z.92.

2475 Interview mit P_G1, Z. 116.
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Sofern die befragten Personen eine urheberrechtliche Unzulassigkeit ver-

muten, sprechen sie in diesen Fallen haufig von Tatigkeiten im ,,Graube-
reich.“2476

»Ich mach mir da, ehrlich gesagt, auch keine Gedanken drum.
Ich mach das einfach. Weil ich sehe das auch gar nicht ein, dass ich in
jeder Ecke mir Sorgen mache. (I: Ja.) So kann man nicht arbeiten.“?477

Beschrinkende Auswirkungen auf die Forschungstitigkeit befiirchtet auch
eine andere Person:?478

,Und ja, ich glaube, ich kénnte meinen — also, wenn ich mich wirklich
ganz streng an das Urheberrecht halten wiirde,
konnte ich eigentlich meinen Beruf nicht mehr ausiiben.“?47?

Lediglich eine andere Person erwartet keine negativen Auswirkungen der
aktuellen urheberrechtlichen Rechtslage auf die Forschungstatigkeit:

»Also ich glaube nicht, dass sich Forschende von rechtlichen Regelun-
gen davon abhalten oder ihre Research Agenda beeinflussen lassen.
Also ware mir nicht bekannt, dass jemand sagt,

das ware ein total interessantes Problem, das zu erforschen,

aber wir machen es nicht, weil wir nicht darfen.

Also das ist mir noch nicht untergekommen.“2480

Jedenfalls ist eine gewisse Dissonanz zwischen den normativen Annahmen
und den Vorstellungen der Forschenden als Normadressaten zu erkennen.

»Ja, das ist ein prinzipielles Problem, glaube ich, als Wissenschaftler
nimmt man so etwas nicht so ernst. Weil man es eigentlich fiir einen
absoluten Blodsinn halt. Diese Regelungswut, dass man halt alles Mog-
liche tun und lassen muss.“481

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Normiubertretungen angesichts der
mangelnden Akzeptanz ihrer Normadressaten erscheint das Maf§ an Effek-
tivitait der Norm unzureichend. Denn eine quantitative Grenze ist zwar
grundsatzlich geeignet, die Rechtssicherheit steigern und einen angemes-

2476 Interview mit P_S2, 7.3, 7.

2477 Interview mit P_Gl1, Z. 91.

2478 Interview mit P_S2, 7. 3, 11.

2479 Interview mit P_S2, Z. 3.

2480 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 43.
2481 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 51.
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senen Interessenausgleich zwischen den Beteiligten im Wissenschaftsurhe-
berrecht herzustellen. Sie ist allerdings wirkungslos, wenn sie mangels Ak-
zeptanz regelmafige Normiibertretungen bewirkt.

cc. Sanktionserwartung

Schlieflich ist die Sanktionserwartung bei Ubertretungen des geltenden
Rechts fiir dessen Effektivitit von Bedeutung,.

Fir das Urheberrecht stehen mit Freiheits- oder Geldstrafe, Bugeldan-
drohungen und Schadensersatzpflichten in erster Linie negative Sanktio-
nen zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art zur Verfiigung: Grundsatzlich
kann bei vorsitzlicher oder fahrlassiger Verletzung des Urheberrechts ein
zivilrechtlicher Anspruch auf Schadensersatz gemifl § 97 Abs. 2 UrhG be-
stehen. Art und Umfang dieses Schadensersatzes richten sich grundsatzlich
nach §§ 249 ff. UrhG.2#82 Dies umfasst erstens den Ersatz des konkret ent-
standenen Schadens (§249 Abs.2 UrhG) einschlieflich des entgangenen
Gewinns (§ 252 UrhG). Zweitens kann bei der Bemessung des Schadenser-
satzes der Gewinn, den der Verletzende durch die Verletzung des Rechts
erzielt hat, berticksichtigt werden (§97 Abs.2 S.2 UrhG). Drittens kann
die Hohe des zu leistenden Schadensersatzes auch im Wege der sog. Li-
zenzanalogie (§ 97 Abs. 2 S. 3 UrhG) berechnet werden.

Zusitzlich sind im Urheberrechtsgesetz strafrechtliche Sanktionen vor-
gesehen: Verstofle gegen das Urheberrecht gemiaf §§ 106 — 111a UrhG kon-
nen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sowie
Buflgeldern bis zu fiinfzigtausend Euro geahndet werden. Diesbeziiglich
besteht allerdings in der Literatur Einigkeit, dass diese im Urheberrecht
von untergeordneter Bedeutung sind.483

Trotz dieser theoretischen Sanktionsmoglichkeiten werden nach Wahr-
nehmung der Forschenden bei Begehung von Normverst6fsen keine Sank-
tionen verhangt: Die objektive Sanktionswahrscheinlichkeit ist gering.

»Nein, es ist noch nie etwas passiert. Also auch in ganz Deutschland
habe ich nie gehort, dass es da so etwas da gegeben hat.“2484

2482 RegE UrhG, S. 103.
2483 Dreter, in: Dreier/Schulze, § 106 UrhG Rn. 2.
2484 Interview mit P_L3, Z. 174.
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Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die ,,Sichtbarkeit
der Normverletzung“: Viele der urheberrechtlich unzuldssigen Nutzungen
im Bereich des Wissenschaftsurheberrechts geschehen unter Ausschluss
der breiten Offentlichkeit — ein mogliches Opfer und die staatliche Straf-
verfolgungsbehorde sind in der Regel im Falle einer Zuwiderhandlung
nicht imstande, einen Sanktionsprozess in Gang zu setzen.?#85

Von der Sichtbarkeit der Normverletzung zu unterscheiden ist die
~Anzeigebereitschaft von Opfern und Dritten“: Diese wird beeinflusst
durch die Legitimitit der Norm, das Tater-Opfer-Verhiltnis sowie dem
erwarteten Mehrwert einer Anzeige.?#8¢ Das Tater-Opfer-Verhaltnis gestal-
tet sich im Wissenschaftsurheberrecht besonders prekir. Die Tat begehen
Forschende; als mogliche Opfer kommen in Betracht: Die Schopfenden
selbst und die Rechtsinhaber. Sofern sie nicht personenidentisch sind, un-
terscheiden sich beide Gruppen in ihren Interessen, jedoch nicht in ihrer
Anzeigebereitschaft: Wihrend die Schopfenden selbst einer rechtlich und
ethisch einwandfreien wissenschaftlichen Untersuchung in der Regel?487
positiv gegeniiber stehen und deswegen nicht gegen die urheberrechtlich
unzuldssige Nutzung durch Forschende vorgehen, missbilligen die Rechts-
inhaber zwar grundsatzlich diese Nutzung; da sie allerdings mit den For-
schenden als Verfassende der von ihnen veroffentlichten Publikationen
in fortdauernden Beziehungen stehen oder den 6konomischen Schaden
selbst fiir gering erachten, verzichten sie in der Regel auf eine Anzeige
bzw. eine Rechtsverfolgung.?48% Anders wird das lediglich bei Einsatz von
spezialisierten Anwaltskanzleien wahrgenommen.?48?

,Ich habe schon gesagt: Wenn da so ein Rechtsverdreher ankommt,
dem wirde ich ins offene Messer laufen.“2490

Der Mehrwert einer Anzeige wiirde jedenfalls die erwarteten Einbuflen
der Rechtsinhaber infolge etwaiger Vergeltungsmaffnahmen aus der wis-

2485 Rohl, Rechtssoziologie, S. 256.

2486 Rohl, Rechtssoziologie, S. 256.

2487 Ausnahmen ergeben sich in Bezug auf (noch) nicht publizierte Werke (Stich-
wort: ,Ideenklau®).

2488 Interview mit P_S2, Z. 69, 97; Interview mit P_L2, Z. 109; Interview mit
P N2, Z. 7; Interview mit P_N3, Z. 11; anders: Interview mit P_NS und
Bib_Ns, Z. 21.

2489 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15; Interview mit P_NS und
Bib_NS, Z. 29.

2490 Interview mit P_N5 und Bib_N5, Z. 51.
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senschaftlichen Community nicht tiberwiegen, weshalb sie meist auf eine
Anzeige etwaiger Rechtsverstofle verzichten. 249!

Die objektive Sanktionswahrscheinlichkeit ist wiederum zu unterscheiden
von der subjektiv wahrgenommenen Sanktionserwartung: Sie ist im Wis-
senschaftsurheberrecht ebenfalls verschwindend gering.?#? Sofern die Ver-
letzung eines 6konomischen Interesses eines Dritten in Betracht gezogen
wird, steigt das wahrgenommene Risiko der Rechtsverfolgung.?4>3 Trotz-
dem fehlen nach Wahrnehmung der Forschenden angemessene Mittel zur
Kontrolle der Einhaltung der gesetzlich erlaubten Nutzungsgrenze von
15 Prozent eines Werkes in §60c Abs. 1 Nr.1 UrhG,2#* was wiederum
negative Auswirkungen auf die Effektivitit hat.

3. Fazit

§ 60c Abs.1 Nr.1 UrhG entspricht nur teilweise den Anforderungen an
ein zeitgemifes Wissenschaftsurheberrecht.

Die unionsrechtliche Uberprifung ergab eine mangelnde Ubereinstim-
mung des §60c Abs.1 Nr.1 UrhG mit den Vorgaben des Art.5 Abs.3
lit. a InfoSoc-RL: Die quantitative Begrenzung auf 15 Prozent eines Wer-
kes kann lediglich contra legem mit den Vorgaben der Richtlinienbestim-
mung in Einklang gebracht werden.?#S Das widerspricht dem Ziel des
UrhWissG, die Rechtssicherheit fiir die Forschenden zu erhohen.24%¢

Mit den tbrigen Vorgaben des Unionsrechts ist § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG
vereinbar.

2491 Interview mit P_S2, Z. 97.

2492 Interview mit P_G1, Z. 3, 104; Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_S2,
Z. 23, 97; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 31; Interview mit P_L3, Z. 174;
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 26; Interview mit P_N2, Z. 85.

2493 Interview mit P_G1, Z. 105; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 31; Interview mit
P_NS5 und Bib_NS5, Z. 20, 21.

2494 Interview mit P_G4, Z. 105.

2495 Vgl. dazu die Darstellungen zur Vereinbarkeit des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG mit Art. 5§ Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL in diesem Teil der Untersu-
chung.

2496 RegE UrhWissG, S. 37.
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§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG erweisen sich dartiber hinaus nicht als
praxistauglich:

Die kollaborative Forschung?¥” wird von §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG nur teilweise — in Bezug auf Zeitschriftenartikel — sicherge-
stellt. In Bezug auf Gbrige Werke ist infolge der quantitativen Nutzungs-
begrenzung von 15 Prozent in §60c Abs. 1 Nr.1 UrhG ein Verzicht auf
urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen sowie — insbesondere in
den Geisteswissenschaften — eine exzessive Inanspruchnahme der Privile-
gierung, die durch Ubertretung der prozentualen Grenze eine Urheber-
rechtsverletzung darstellt, zu beobachten.?#8

Dem Bedurfnis nach Kommunikation von Forschung — insbesondere
der Prasentation von Forschungsergebnissen auf Konferenzen fast aller Art
— kann mittels der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG man-
gels Freistellung der offentlichen Wiedergabe nicht Rechnung getragen
werden. 24

Auch Forschung an urheberrechtlich geschiitzten Ursprungsmaterialien
ist — insbesondere in den Geisteswissenschaften, die auch viele editorische
Forschungsprojekte fithren — unter der derzeitigen Rechtslage nur schwer
moglich.2500

Zudem begegnet die Regelung tiefgreifenden Bedenken hinsichtlich der
mit ihr verbundenen Rechtssicherheit?**! sowie ihrer Effektivitat.?502

2497 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Uberprii-
fung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.

2498 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur
kollaborativen Forschung bei der Uberpriifung des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2499 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Uber-
prifung des § 60c Abs. 1 Nr.1 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2500 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Uberprii-
fung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.

2501 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung des
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2502 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivitit bei der Uberprifung des §60c
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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II. §60c Abs. 1 Nr.2 und Abs. 3 UrhG
1. Unionsrechtliche Anforderungen

a. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL und
Art. § Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL

Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL sowie Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL pri-
vilegieren Nutzungshandlungen ausschlieflich fiir bzw. zu Zwecken der
wissenschaftlichen Forschung.25%3

Fraglich ist insofern, ob vom Begriff der wissenschaftlichen Forschung
im Sinne der unionsrechtlichen Vorgaben ebenfalls die in §60c Abs. 1
Nr. 2 UrhG privilegierte Uberpriifung der Qualitit von Forschung erfasst
ist.

Weder die Datenbank-RL noch die InfoSoc-RL duflern sich ausdricklich
zur Reichweite des Begriffs.2’%4 Unter Berticksichtigung der Tatigkeitsbe-
zogenheit zur Bestimmung der Kommerzialitit in Erwdgungsgrund 42
der InfoSoc-RL kénnte ein Ausschluss reiner Begutachtungstitigkeiten zu
erwagen sein.

Allerdings widerspricht Erwagungsgrund 15 der DSM-RL dieser Erwa-
gung eindeutig: Danach ist von Art. 3 Abs.2 DSM-RL die Nutzung zum
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung auferhalb des Text und Data
Minings, die weiterhin unter Art.5 Abs.3 lit.a InfoSoc-RL fallen soll,
ausdriicklich nicht erfasst. Beispielhaft angefithrt wird dazu insbesondere
die Begutachtung unter wissenschaftlichen Fachkollegen.?5%5 Daher zihlen
auch Nutzungshandlungen, die der Qualitatssicherung wissenschaftlicher
Forschung dienen, jedenfalls unter Art.5 Abs.3 lit.a InfoSoc-RL und
infolge unionsrechtskonformer Auslegung unter Art. 6 Abs. 2 lit. b Daten-
bank-RL sowie § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.

Im Ubrigen bestehen in Bezug auf die quantitative Begrenzung des § 60c
Abs.1 Nr.2 und Abs.3 UrhG die gleichen Bedenken der Unvereinbar-

2503 Vgl. zum Regelungsgehalt der Richtlinien die Darstellungen zu den unions-
rechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2504 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.

2505 Erwigungsgrund 15 der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europiischen Parla-
ments und des Rates vom 17. April 2019 tber das Urheberrecht und die
verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Anderung der
Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG, ABI. L 130/92, S. 92.

478

- am 18.01.2026, 02:40:30. [Er—


https://doi.org/10.5771/9783748933953-413
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Uberpriifung der Regelungen

keit mit Art.5 Abs.3 lit.a InfoSoc-RL wie in Bezug auf §60c Abs. 1

Nr. 1 UrhG. Insoweit kann auf die dortigen Ausfihrungen verwiesen wer-
den.2506

b. Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

Gemaf$ Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL diirfen Ausnahmen und Beschrankungen
nur in bestimmten Sonderfillen angewandt werden, in denen die normale
Verwertung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beein-
trachtigt wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht
ungebuhrlich verletzt werden.?”

§ 60c Abs. 1 Nr.2 UrhG stellt jedenfalls einen bestimmten Sonderfall im
Sinne dieser Bestimmung dar.

Fraglich ist, ob die normale Verwertung eines Werkes durch § 60c Abs. 1
Nr.2 UrhG beeintrichtigt wird und die berechtigten Interessen des
Rechtsinhabers nicht ungebuhrlich verletzt werden.

Anders als bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG werden mit den Nutzungshand-
lungen stets Dritte erreicht, die zuvor nicht zwangslaufig Zugang zu den
urheberrechtlich geschiitzten Werken hatten. Dies hitte eine Beeintrich-
tigung der normalen Verwertung des Werkes zur Folge, wenn diese Per-
sonen — aus der gleichen Wissenschaftsdisziplin wie die begutachtende
Person stammend — ohne die Begutachtungstitigkeit diese Werke auf an-
derem Wege selbst bezogen hatten. In diesem Fall ist davon auszugehen,
dass infolge §60c Abs.1 Nr.2 UrhG tendenziell weniger Transaktionen
auf dem Markt stattfinden, da eine Rezeption des Werkes keinen Erwerb
durch die begutachtende Person erfordert. Ein Begutachtungsprozess setzt
vielmehr voraus, dass eine begutachtende Person ohne Riickgriff auf weite-
re Unterlagen die Qualitit einer wissenschaftlichen Publikation begutach-
ten kann.?% Nach der Rechtsprechung des EuGH ist folglich in diesem

2506 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Abschnitt der Untersuchung.

2507 Vgl. zum Drei-Stufen-Test ausfiihrlich die Darstellungen zu den unionsrechtli-
chen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2508 Vgl. dazu bereits ausfihrlich die Darstellungen zur Qualititssicherung in
Teil 3 dieser Untersuchung,
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Fall von einer Beeintrichtigung der normalen Verwertung des Werkes aus-
zugehen.

Ob im Rahmen der Nutzung zu Qualititssicherungszwecken die Interes-
sen des Rechtsinhabers ungebiihrlich beeintrichtigt waren, erscheint aller-
dings bereits vor dem in § 60h Abs.1 S.1 UrhG vorgesehenen gerechten
Ausgleich fraglich. Dieser trigt jedenfalls dazu bei, dass die berechtigten
Interessen des Rechtsinhabers im Falle der Inanspruchnahme der gesetzli-
chen Privilegierung nicht ungebiihrlich verletzt werden.25%

Zudem bedarf es einer Wirdigung der beteiligten Interessen: Die Publi-
kation von Forschungsergebnissen erfordert inzwischen in den meisten
Fillen eine Qualititsiberprifung. Die Moglichkeit der Durchfithrung
einer Qualititsiiberpriifung beeinflusst somit die Entscheidung tber die
Wahl der beforschten Materialien.21? Ist eine gesetzliche Erlaubnis nicht
vorhanden und eine Zustimmung zur Nutzung zum Zwecke der Quali-
tatssicherung nicht zu erwarten, sehen Forschende von der Wahl der For-
schungsgegenstinde ab.?’!! Eine Nutzung wiirde unterbleiben - ebenso
wie eine Vergiitung des Rechtsinhabers. Eine vergiitete Nutzung zu Quali-
tatssicherungszwecken entspricht in vielen Fillen eher den Interessen des
Rechtsinhabers als keine Nutzung.

Den Anforderungen des Drei-Stufen-Tests ist folglich in Bezug auf § 60c
Abs. 1 Nr. 2 UrhG Rechnung getragen.

2. Tatsachliche Anforderungen

§ 60c Abs.1 Nr.2 und Abs.3 UrhG sind angesichts der Zielsetzung des
UrhWissG wiederum auf ihre Praxistauglichkeit zu tiberpriifen.?s12

Auch hierzu werden die in Teil 3 herausgearbeiteten, rechtstatsichlichen
Erkenntnisse nutzbar gemacht sowie die Erkenntnisse aus Dokumenten-
analyse und Interviews hinzugezogen, die speziell in Bezug auf diese
Norm generiert wurden. In Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr.2 UrhG ist insbe-
sondere die Ermoglichung kollaborativer Forschung in ihren speziellen
Auspriagungen der Qualititssicherung und Replizierbarkeit zu Gberprifen.

2509 EuGH, Urt. v. 16.06.2011 - C-462/09, GRUR 2011, 909 (910) Rn. 22 — Stichting
de Thuiskopie / Opus Supplies Deutschland GmbH u.a.

2510 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitatssicherung in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2511 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitatssicherung in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2512 RegE UrhWissG, S. 49.
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Zudem ist die Norm, angesichts des legislativen Ziels, die Rechtssicherheit
fur Anwendende zu erhohen, 513 auf ihr Maf$ an Rechtssicherheit zu unter-
suchen. Abschliefend wird die Norm auf ihre Wirksamkeit im engeren
Sinne untersucht.

a. Kollaborative Forschung
aa. Replizierbarkeit

Dem Interesse an Replizierbarkeit von Forschung kann durch die gesetz-
liche Regelung des §60c Abs.1 Nr.2 UrhG nicht Rechnung getragen
werden:

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fordert zum Zwecke der Qua-
litatssicherung in ihrem Kodex zur guten wissenschaftlichen Praxis fach-
tbergreifend lediglich eine ausfiihrliche Beschreibung von Materialien
und Methoden, die eine Replikation bzw. Bestitigung der Erkenntnisse
durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermdglicht.?514
Wie bereits oben festgestellt, bringt diese reine Beschreibung der Metho-
dik?315 Gblicherweise noch keine urheberrechtlich relevanten Handlungen
mit sich; § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG findet daher per se keine Anwendung,.

Liegen allerdings urheberrechtlich geschiitzte Forschungsdaten vor, die
auf Online-Plattformen bereitgestell?>'® und auf den personlichen Com-
puter heruntergeladen?'” werden, kommt es zu urheberrechtlich relevan-
ten Nutzungshandlungen, die grundsatzlich einer Erlaubnis seitens des Ur-
hebers bzw. des Rechtsinhabers bedirfen.?*'® Mit Blick auf die Reprodu-

2513 RegE UrhWissG, S. 37.

2514 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis - Kodex, S. 14f.

2515 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2516 Gotting, in: Ahlberg/Gotting, §19a UrhG Rn.3; Dreder, in: Dreier/Schulze,
§ 19a UrhG Rn. 1; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 19a UrhG Rn. 22.

2517 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) — Betriebssys-
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie-
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in:
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

2518 Vgl. dazu ausfiihrlich die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des
Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung,.
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zierbarkeitspraktiken in den einzelnen Wissenschaftsbereichen?!? stehen
dem Interesse an Replizierbarkeit insbesondere die quantitative Beschrin-
kung sowie die Einschrinkung auf einen ,bestimmt abgegrenzten Kreis an
Personen® in § 60c UrhG entgegen:**2° Denn anders als im Peer Review-
Prozess sollen Materialien zum Zwecke der Replizierbarkeit gerade einer
breiten (wissenschaftlichen) Offentlichkeit zur Verfigung gestellt werden,
um unabhingige Nachnutzung zu ermoglichen.?52!

Des Weiteren ist folgende Sonderkonstellation zu beachten: Die standari-
sierte Testforschung bedarf der Nutzungsmoglichkeit gleicher Tests, um
Vergleichbarkeit der Forschungsergebnisse sicherzustellen.?52? Diese wird
durch den Einbezug Dritter in §60c Abs.1 Nr.2 UrhG grundsatzlich
ermoglicht. Allerdings steht einer Replizierbarkeit von Forschungsergeb-
nissen auch hier die quantitative Umfangsbegrenzung des §60c Abs. 1
Nr. 2 UrhG grundsatzlich entgegen.

bb. Qualititssicherung von Forschung

§60c Abs.1 Nr.2 UrhG verfolgt nach Ansicht der Legislative das Ziel,
Dritten eine Uberprifung der wissenschaftlichen Forschung im Rahmen
der Peer Review vor Vero6ffentlichungen oder vor Preisvergaben zu erleich-
tern.2523

Kommt es im Rahmen des Peer Review-Prozesses zu einer urheberrecht-
lich relevanten Handlung, ist zu prifen, ob die Privilegierung des § 60c

2519 Zum Teil bedarf es eines Zugangs zu Ursprungsmaterialien (z.B. Roman zur
Analyse, Interviewdaten in Korpus zur Reanalyse), vgl. Interview mit P_S1
und WissMit_S1, Z. 65; in anderen Fallen bedarf es des Zugangs zu Messda-
ten, die mit dem eigenen Computer verarbeitet werden miissen, vgl. Interview
mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 65; zum Teil bedarf es des Zugangs zu Sub-
stanzen, die im eigenen Labor verarbeitet werden miissen, vgl. Interview mit
P G3,Z.133.

2520 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs. 1 Nr.2 und Abs. 3 UrhG die Darstel-
lungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2521 Vgl. dazu auch die Darstellungen zur Qualititssicherung im Rahmen der
Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2522 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2523 RegE UrhWissG, S. 43.
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Abs. 1 Nr. 2 UrhG dem Bedurfnis nach Qualititssicherung von Forschung
ausreichend Rechnung tragen kann.?524

Die urheberrechtliche Literatur ist tiberwiegend der Ansicht, dass die
Regelung zur Uberpriifung wissenschaftlicher Forschung im Rahmen
von Peer Review-Prozessen nicht ausreicht.? Dies gilt es, anhand der
Erkenntnisse aus den Stellungnahmen sowie den Interviews ist zu iber-
prifen.

Bereits die Stellungnahmen zum UrhWissG-Gesetzgebungsverfahren le-
gen einen derartigen Befund nahe: Die Forschungsgruppe . Ethik des Kopie-
rens® kritisiert beispielsweise die quantitative Begrenzung in § 60c Abs. 1
Nr. 2 UrhG eines Werkes ,als zu niedrig angesetzt.“>*2¢ Forschende wiir-
den fir wissenschaftliche Priffungs- oder Begutachtungstitigkeiten (etwa
im Rahmen von Berufungsverfahren oder zum Zwecke der Plagiatspri-
fung) zwingend [...] vollumfinglichen Zugriff auf [...] Materialien® beno-
tigen.’?” Dies gebiete bereits ,die Beachtung der Normen guter wissen-
schaftlicher Praxis [...].“2528

Diese Aussagen bestatigen die Interviews nur teilweise:

Eine Zuginglichmachung von urheberrechtlich geschiitzten Materialien
oder Literatur fir die begutachtenden Personen zum Zwecke der Quali-
tatsiiberpriifung ist im Rahmen der Peer Review bisher eher untiblich.?5?
Dies gilt insbesondere in den Geisteswissenschaften, die teils mit schwer
zuginglichen Forschungsgegenstinden umgehen.?$3° Es erfolgt insbeson-
dere keine Zuginglichmachung, wenn die begutachtende Person Zugang
zum Forschungsgegenstand hat oder sich verschaffen kann.?53!

2524 Zur urheberrechtlichen Relevanz der Nutzungshandlungen vgl. die Darstel-
lungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an kollaborativer For-
schung in Teil 3 dieser Untersuchung,.

2525 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60c UrhG Rn. 17; Dreier, in: Drei-
er/Schulze, §60c UrhG Rn. 10; Griibler, in: Ahlberg/Gotting, §60c UrhG
Rn. 12.

2526 ZiF-Stellungnahme, S. 10.

2527 ZiF-Stellungnahme, S. 10.

2528 ZiF-Stellungnahme, S. 10.

2529 Interview mit P_S2, Z. §9; Interview mit P_L2, Z. 85, 87; Interview mit P_L4
und Bib_L4 - Teil 2, Z. 52, 54; Interview mit P_N2, Z. 51, §5; Interview mit
P_N3, Z. 87; Interview mit P_IN1, Z. 132; Interview mit P_IN2, Z. 79.

2530 Interview mit P_G3, Z. 138-139.

2531 Interview mit P_G3, Z. 129-131; Interview mit P_G4, Z. 77; Interview mit
P_S2,7.59, 61; Interview mit P_N2, Z. 49.
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In vielen Wissenschaftsfichern kommt es allerdings auch bereits heu-
te im Rahmen der Peer Review zu einer Verfiigbarmachung von For-
schungsdaten aller Art (auch solchen, denen urheberrechtlicher Schutz
zukommt), zum Teil als ,supporting information“ einer Publikation.?53?
Es ist zu erwarten, dass sich diese Bestrebungen weiter in Richtung der
Verfiigbarmachung von urheberrechtlich geschiitzten Ursprungsmateriali-
en entwickeln.2s33 Als Griinde dafiir werden die Ermoglichung der Uber-
prifbarkeit von Forschungsergebnissen?53* sowie die Anforderungen der
Forschungsforderinstitutionen genannt.?533

Diesem Interesse kann § 60c Abs. 1 Nr.2 UrhG durch die Privilegierung
von Vervielfiltigungshandlungen sowie von Handlungen der offentlichen
Zuginglichmachung?*3¢ Rechnung tragen, weshalb die Existenz der Rege-
lung grundsatzlich Gberwiegend positiv beurteilt wird.2%3” Allerdings wird
dem gesetzlich erlaubten Nutzungsumfang von 15 Prozent?*3® Unverstind-
nis zu Teil, da in Frage gestellt wird, ob auf diese Weise eine sinnvolle
Qualitatsiberprifung im Rahmen der Peer Review tberhaupt moglich
sei.?%3? Eine teilweise Verfugbarmachung gentge nur selten fiir eine soli-
de Uberpriifung;240 ein selbststindiger Riickgriff auf andere Materialien
verbietet sich grundsatzlich.*! Es miisse der begutachtenden Person viel-
mehr moglich sein, die Qualitdt der Forschung nur unter Zuhilfenahme

2532 Interview mit P_G1, Z. 3; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63; Inter-
view mit P_S3 - Teil 1, Z. 86; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 16, 18; Interview
mit P_L3, Z. 36; Interview mit P_N2, Z. 49; Interview mit P_NS und Bib_NS§,
Z. 32, 36, 40; Interview mit P_IN2, Z. 49; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41.

2533 Interview mit P_S2, 7. 63.

2534 Interview mit P_G1, Z. 41; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 69; Inter-
view mit P_S3 - Teil 1, Z. 90; Interview mit P_NS5 und Bib_N35, Z. 40.

2535 Interview mit P_Gl1, Z. 3; Interview mit P_N5 und Bib_NS, Z. 32, 36; Inter-
view mit P_IN2, Z. 49; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 41.

2536 Vgl. zu den privilegierten Nutzungshandlungen die Darstellungen zu § 60c
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2537 Interview mit P_Gl1, Z. 59.

2538 Vgl. dazu die Darstellungen zum Umfang der Privilegierungshandlung bei
§ 60c Abs. 1 Nr.2 und Abs. 3 UrhG sowie den Verweis auf die Darstellungen
bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2539 Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 61;
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 79.

2540 Interview mit P_G2, Z. 36-37, 39.

2541 Interview mit P_IN2, Z. 77, 79; zusatzliche Literatur in Erwidgung ziehend:
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 52.
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des Materials zu beurteilen, das seitens der begutachteten Person zur Ver-
figung gestellt werde.?54?

Es wird kritisiert, dass eine Begutachtung eines Manuskripts nicht bei le-
diglich teilweisem Zugang moglich sei.?’* In diesem Fall ist die nutzende
Person allerdings nicht auf die gesetzlich erlaubte Nutzung in § 60c Abs. 1
Nr. 2 UrhG angewiesen, da sie zum Zeitpunkt des Reviews in der Regel
noch alle Rechte innehat und daher der begutachtenden Person ein einfa-
ches Nutzungsrecht einriumen kann.

Anders zu bewerten ist das in Bezug auf eine Zuginglichmachung von
erginzenden Materialien und Materialien, die als Forschungsgegenstinde
dienten.?5#

In Bezug auf erginzende Materialien bemerkt eine Person in der Infor-
matik, dass eine Qualititsiberpriffung im Bereich von Software mangels
Lauffihigkeit eines Computerprogramms bei teilweiser Verfugbarkeit des-
sen Vollstindigkeit voraussetze.2’* Eine Begrenzung auf 15 Prozent sei
»wirklich sehr sinnlos“, da keine Replizierbarkeit gegeben wire:2546

»Es klingt — also, wenn es dann wirklich auch um Dinge wie Software
geht, klingen diese 15 % wirklich sehr sinnlos. Also man kann keine

15 % von einem Programm irgendwie zum Laufen bringen.

Und oftmals geht es genau darum, also zu sagen, ich kann diesen
Versuch replizieren. Ich kann diese Software bei mir lokal starten und
schauen, produziert die dieselben Ergebnisse, wie die Autoren behaup-
ten, dass sie produzieren wirde.

Und mit 15 % von einem Programmcode kann ich das eben nicht.“>5%

Auch in den ibrigen Wissenschaftsbereichen, in denen Forschungsdaten
zur Reproduktion erforderlich sind, besteht dagegen Einigkeit dariber,
dass fir eine solide Qualititsiiberprifung ein Zurverfiigungstellen eines
Teils der Ursprungsmaterialien nicht gentigt.248

»Denn wie soll ein Gutachter etwas begutachten,

2542 Interview mit P_IN1, Z. 132; Interview mit P_IN2, Z. 77.

2543 Interview mit P_L3, Z. 40.

2544 Das wohl verkennend: Interview mit P_L3, Z. 40.

2545 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 79-83.

2546 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 83.

2547 Interview mit P_IN3, Z. 83.

2548 Interview mit P_G1, Z. 41, 47; Interview mit P_G2, Z. 37; Interview mit P_S1
und WissMit_S1, Z. 63; Interview mit P_L3, Z. 40; Interview mit P_IN4 -
Teil 1, Z. 41, 83.
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wenn er nur 15 % (lacht) davon lesen kann?“2549

»Also ein, zwei Internetzeitschriften, da konnen Sie beispielsweise Vi-
deodaten oder so etwas reinstellen. Bilddaten, also Bilder waren nattr-
lich drin. Bei Interviews haben Sie nur die Ausziige. Das ist meines
Erachtens eher das Problem des ganzen Zeitschriftenverfahrens.

Dass die Zeitschriften gerade bei der qualitativen Forschung, ihre Em-
pirie nicht ausweiten und deswegen eine Qualititskontrolle bei der
qualitativen Forschung tiber Zeitschriftenartikel nicht moglich ist.
Und "nicht" mit Ausrufezeichen.“?550

Im Falle einer nur teilweisen Zurverfiigungstellung sei eine Begutachtung
ytatsachlich schwierig®;?3! betont wird die Notwendigkeit der Zugang-
lichmachung in vollstindigen Umfang.?552 Nur vereinzelt wird in den
Geisteswissenschaften eine Zurverfigungstellung von Vervielfiltigungen
eines Teils der Materialien flr ausreichend erachtet, da zur Qualitatsbe-
stimmung eine Hochrechnung stattfinde.?s%3

Eine befragte Person der Ingenieurwissenschaften bewertet die Rege-
lung in § 60c Abs. 1 Nr.2 UrhG hingegen als ,irrelevant.“?55* Dies erklart
sich moglicherweise darin, dass sie den einzigen Anwendungsfall der
Norm in der Ermoglichung des Zugangs zu (Literatur-)Quellen durch
die begutachtete Person sieht.25S Eine Zurverfigungstellung von Litera-
turquellen ist allerdings — nach Meinung einer anderen Person der Inge-
nieurwissenschaften — grundsatzlich nicht Aufgabe der begutachteten Per-
son.2%¢ Eine Ausnahme besteht lediglich hinsichtlich unveréffentlichter
Werke: Diese mussen der begutachtenden Person vollstindig seitens der
begutachteten Person zur Verfiigung gestellt werden.?557

Insgesamt wird dem Bediirfnis zur Erméglichung einer Qualititsiiberpri-
fung von Forschung im Rahmen der Peer Review durch §60c Abs. 1
Nr. 2 UrhG aufgrund des quantitativ begrenzten Umfangs nicht Rechnung

2549 Interview mit P_L3, Z. 40.

2550 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 63.

2551 Interview mit P_G2, Z. 36-37, 39.

2552 Interview mit P_IN2, Z. 81.

2553 In Bezug auf Begutachtungen fiir Stiftungen: Interview mit P_G2, Z. 35.
2554 Interview mit P_IN3, Z. 63.

2555 Interview mit P_IN3, Z. 61.

2556 Interview mit P_IN2, Z. 79.

2557 Interview mit P_IN2, Z. 79-81.
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getragen. Bei Ursprungsmaterialien kann diesem Interesse — anders als bei
Literatur — auch nicht durch Linkversendungen begegnet werden.?558

b. Rechtssicherheit

Im Regierungsentwurf des UrhWissG wird ausgefiihrt, dass § 60c Abs. 1
Nr.2 UrhG ,im Interesse einer moglichst klaren, einfachen und tber-
sichtlichen Vorschrift [...] auf viele der in den genannten Vorschriften
enthaltenen Beschrinkungen und unbestimmten Rechtsbegriffe (z. B. ,ge-
boten“)“ verzichte.?® Dadurch entsteht allerdings nur eine scheinbare
Rechtssicherheit, wie bereits die Ausfithrungen zu § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG
zeigen.25¢0

In Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr.2 UrhG kann festgehalten werden, dass zu-
mindest die bloffe Existenz der Vorschrift unter explizitem Einbezug von
Nutzungshandlungen zum Zwecke der Qualititssicherung jedenfalls zur
Rechtssicherheit im Wissenschaftsurheberrecht beitrigt, da Auslegungsfra-
gen zur Reichweite des Begriffs wissenschaftlicher Forschung damit ver-
mieden werden.?¢! Auch die Vorteile hinsichtlich der Darlegungs- und
Beweislast, die bereits im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dargestellt
wurden,?5¢? gelten in Bezug auf § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.

Trotzdem stellen sich hinsichtlich des quantitativen Nutzungsumfangs
die gleichen Fragen zur Bemessung wie bei § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG.2563

Zwar wurde die Bemessung vom Anteil in §60c Abs.1 Nr.2 UrhG
in den Interviews im Vergleich zu der in anderen Regelungen weniger
hinterfragt; dies ist allerdings darauf zuriickzuftihren, dass die Frage nach

2558 Interview mit P_L2, Z. 85, 87; Interview mit P_N2, Z. 57; Interview mit P_N3,
Z.87.

2559 RegE UrhWissG, S. 42.

2560 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei § 60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2561 Vgl. dazu die Darstellungen zum Normgehalt des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs.3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung sowie die unionsrechtlichen
Anforderungen im Rahmen der Uberprifung des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2562 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei §60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2563 Interview mit P_N2, Z. 53.
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§ 60c Abs. 1 Nr.2 UrhG grundsatzlich nach der Frage zu § 60c Abs.2 und
Abs. 1 Nr. 1 UrhG gestellt wurde.

c. Effektivitat

Die Effektivitit der Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG wird beeinflusst
von Rechtskenntnis, Legitimitatsvorstellungen und Sanktionserwartung.

Zwar ist die Datenbasis beziiglich der Rechtskenntnis auch in diesem Fall
gering; trotzdem konnen erste Schlisse aus den Erkenntnissen gezogen
werden: Drei der befragten Personen kannten die Regelung nicht2564
zwei andere hingegen schon (eine davon infolge der auf das Interview
vorbereitenden Lektiire eines Webangebots zum Urheberrecht).2565 Auch
herrschte Unwissenheit beziiglich der von der Regelung erfassten Werke:
Nach Meinung einer befragten Person der Geisteswissenschaften seien
,Handschriften aus dem Archiv® nicht erfasst.2566

Die Akzeptanz der Regelung ist nach den Erkenntnissen der Datenerhe-
bung gering: So stellen mehrere Personen fest, dass — auch wenn den
Personen die rechtliche Grenze von 15 Prozent bewusst ware — eine voll-
standige Zuganglichmachung zur Uberprifung wissenschaftlicher Quali-
tat erfolgen wiirde.2%¢”

Auch die Sanktionswahrscheinlichkeit ist relativ gering: Dies liegt zum
einen an einer geringen Anzeigebereitschaft der Rechtsinhaber, da eine
Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken hiufig zumindest nicht ihren
Interessen zuwiderlauft; zum anderen ist sie zurlickzufihren auf die man-
gelnde Sichtbarkeit der Normverletzung, da die Qualititsiberprafungen
im Rahmen des Peer Review-Verfahrens wissenschaftsintern stattfinden.

Etwas Anderes konnte fir allgemeine Verfiigbarmachungen zum Zwe-
cke der Replizierbarkeit gelten; da diese allerdings derzeit kaum verbreitet
sind, besteht auch diesbeziiglich keine Sanktionswahrscheinlichkeit.

2564 Interview mit P_L3, Z. 39-40; Interview mit P_N2, Z. 56-57; Interview mit
P_NS5 und Bib_NS5, Z. 41-42.

2565 Interview mit P_G2, Z. 34-35; Interview mit P_NS5 und Bib_NS5, Z. 41-44.

2566 Interview mit P_G4, Z. 79-81.

2567 Interview mit P_S2, Z. 63; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 18.
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§ 60c Abs.1 Nr.2 UrhG ist unter den gegebenen Umstinden als wenig
effektiv zu bewerten.

3. Fazit

§60c Abs.1 Nr.2 UrhG entspricht nur teilweise den Anforderungen an
ein zeitgemafes Wissenschaftsurheberrecht.

Zwar tragt die Regelung in ihrer bisherigen Ausgestaltung den unions-
rechtlichen Anforderungen grundsatzlich Rechnung.?’¢® Diesbeziiglich
bestehen allerdings die gleichen Bedenken der Unvereinbarkeit mit
Art. 5 Abs. 3 lit.a InfoSoc-RL wie in Bezug auf §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG.25¢

§ 60c Abs. 1 Nr.2 und Abs. 3 UrhG erweisen sich dartiber hinaus nicht als
praxistauglich:

Zwar kann der Empfehlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur
Replizierbarkeit — der reinen Beschreibung von Methoden - bei Geltung
des § 60c Abs. 1 Nr.2 und Abs. 3 UrhG nachgekommen werden. Ist aller-
dings eine Online-Bereitstellung von Daten angestrebt — oder wie im Fall
psychologischer Testforschung teilweise zwingend erforderlich — kann die
Regelung des §60c Abs.1 Nr.2 und Abs.3 UrhG dem Bedirfnis nach
Replizierbarkeit nicht mehr Rechnung tragen.

Das legislative Ziel, Dritten eine Uberprifung der wissenschaftlichen
Forschung im Rahmen der Peer Review vor Veroffentlichungen oder vor
Preisvergaben zu erleichtern, zu dessen Verwirklichung auch seitens der
Forschenden ein Bedurfnis®*’® besteht, kann mit Einfiihrung des §60c
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG nicht erreicht werden. Zwar ist heute die Be-
reitstellung von Ursprungsmaterialien noch wenig verbreitet; erfolgt eine
solche, bedarf es zur Uberprifung im Rahmen des Peer Review-Prozess sei-

2568 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei
der Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr.2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der
Untersuchung.

2569 Vgl. dazu die Darstellungen zur Vereinbarkeit des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs.3 UrhG mit Art. 5 Abs. 3 lit.a InfoSoc-RL in diesem Teil der Untersu-
chung.

2570 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualititssicherung durch kollaborative For-
schung in Teil 3 dieser Untersuchung,.
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tens der Forschenden allerdings jedenfalls eines vollstindigen Zugriffs auf
das zu begutachtende Material, welcher mittels § 60c Abs. 1 Nr.1 UrhG
aufgrund der quantitativen Begrenzung in der Regel nicht hergestellt wer-
den kann.?"! Insofern kann effektive Qualititsiberprifung nicht stattfin-
den.

Die Regelung begegnet auch tiefgreifenden Bedenken hinsichtlich ihrer
Effektivitat, da jedenfalls die quantitative Begrenzung der Privilegierung
nicht den Legitimitatsvorstellungen der Forschenden entspricht.?572

Schlieflich tragt die grundsatzliche Privilegierung von Nutzungshandlun-
gen zum Zwecke der Qualitdtsiberprifung zur Rechtssicherheit bei;>73
auch in Bezug auf diese gilt allerdings das zur Unklarheit der Bemessungs-
grundlage bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG Gesagte.?74

III. §60c Abs.2 UrhG
1. Unionsrechtliche Anforderungen

a. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL und
Art. § Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL

Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL sowie Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL pri-
vilegieren Vervielfiltigungen ausschlieflich fir bzw. zu Zwecken der
wissenschaftlichen Forschung.?s” Die Einschrinkung auf die eigene wis-
senschaftliche Forschung in §60c Abs.2 UrhG stellt zwar insofern eine
Abweichung vom Richtlinienwortlaut dar; sie halt sich allerdings grund-

2571 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualititssicherung von Forschung bei der
Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.

2572 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitatssicherung von Forschung bei der
Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.

2573 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung des
§ 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2574 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung des
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2575 Vgl. zum Regelungsgehalt der Richtlinien die Darstellungen zu den unions-
rechtlichen Vorgaben in Teil 2 dieser Untersuchung.
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satzlich in den Grenzen des Umsetzungsspielraums der unionsrechtlichen
Vorgaben.?576

In Bezug auf die quantitative Begrenzung auf 75 Prozent bestehen die glei-
chen Bedenken der Unvereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL wie
in Bezug auf §60c Abs.1 Nr.1 UrhG. Insoweit kann auf die dortigen
Ausfithrungen verwiesen werden.?57”

b. Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

§ 60c Abs. 2 UrhG miisste den Anforderungen des Drei-Stufen-Tests gemif§
Art.5 Abs.5 InfoSoc-RL geniigen. Danach dirfen die in der InfoSoc-
RL genannten Ausnahmen und Beschrinkungen nur in bestimmten Son-
derfillen angewandt werden, in denen die normale Verwertung des Werks
oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeintrachtigt wird und die
berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebuhrlich verletzt
werden.?78

§60c Abs.2 UrhG ist ein bestimmter Sonderfall im Sinne von
Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL.

Die normale Verwertung des Werkes wird durch § 60c Abs.2 UrhG aller-
dings nicht beeintrichtigt: Um eine Vervielfiltigung eines Werkes zum
Zwecke der eigenen wissenschaftlichen Forschung anzufertigen, muss zu-
néchst Zugang zu dem urheberrechtlich geschiitzten Werk bestehen. Fiir
diesen Zugang wird in der Regel eine (teilweise kostenpflichtige) Zustim-
mung des Urhebers bzw. Rechtsinhabers eingeholt — oder ein solcher ist
ohnehin mittels institutioneller Subskription gewahrleistet.2” In der Fol-
ge werden zu Forschungszwecken Vervielfiltigungen vorgenommen, die
im Rahmen des § 60c Abs. 2 UrhG lediglich der ohnehin berechtigten Per-

2576 Vgl. zur Zweckbestimmung ausfihrlich die Darstellungen zu §60c
Abs. 2 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2577 Vgl. dazu die Darstellungen der unionsrechtlichen Anforderungen im Rah-
men der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der
Untersuchung.

2578 Vgl. zum Drei-Stufen-Test die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorga-
ben in Teil 2 dieser Untersuchung.

2579 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3
dieser Untersuchung.
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son in ihrer Forschungsarbeit dienen. Insbesondere im Fall der am haufigs-
ten vorgenommenen Vervielfaltigung, der teilweisen Digitalisierung von
Forschungsliteratur sowie Ursprungsmaterialien, sind keine zusatzlichen
Transaktionen auf dem Primarmarkt zu erwarten.?580

In der Folge ist auch nicht davon auszugehen, dass die berechtigten Inter-
essen des Rechtsinhabers ungebihrlich verletzt werden.

Den Anforderungen des Drei-Stufen-Tests ist also mit § 60c Abs.2 UrhG
grundsatzlich Rechnung getragen.

2. Tatsichliche Anforderungen

Vor dem Hintergrund des angestrebten Zugangs zu bestehendem Wis-
sen, also insbesondere der Verfigbarkeit von Forschungsliteratur sowie
deren Weiterverbreitung im Rahmen kollaborativer Forschung, und der
Forschungstitigkeit als solcher ist die quantitative Begrenzung auf 75
Prozent, die die Legislative in § 60c Abs.2 UrhG fir ausreichend erach-
tet>81, darauthin zu prifen, ob sie den Anforderungen der Forschenden
als Normadressaten Rechnung trigt und insofern praxistauglich ist.

Die Ermoglichung einer kollaborativen Forschung im Ubrigen, insbe-
sondere der Qualitatssicherung sowie der Replizierbarkeit von Forschung,
kann fir die Bewertung des § 60c Abs.2 UrhG mangels Relevanz aufSer
Betracht bleiben.2582

Zudem ist, angesichts des legislativen Ziels, die Rechtssicherheit fiir
Anwendende zu erhohen,?83 das Maf§ an Rechtssicherheit der Norm des
§ 60c Abs. 2 UrhG zu prifen.

Abschlieend wird die Norm auf ihre Wirksamkeit im engeren Sinne
untersucht.

2580 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3
dieser Untersuchung.

2581 RegE UrhWissG, S. 39.

2582 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser
Untersuchung.

2583 RegE UrhWissG, S. 37.
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a. Zugang zu bestchendem Wissen

§ 60c Abs.2 UrhG konnte Auswirkungen auf die Verfigbarkeit von For-
schungsliteratur zeitigen. Voraussetzung dafiir ist, dass urheberrechtlich
relevante Nutzungshandlungen an urheberrechtlich geschitzten Werken
ohne explizite Erlaubnis des jeweiligen Urhebers vorgenommen werden.

Grundsatzlich sind alle zur Unterrichtung tGber den Stand der For-
schung verwendeten Werke der Forschungsliteratur urheberrechtlich ge-
schiitzt, wenn eine personliche geistige Schopfung im Sinne des §2
Abs. 2 UrhG gegeben ist; insbesondere gilt dies fir die in den Ingenieur-
wissenschaften verbreiteten DIN-Normen.258 Bei der Gberwiegenden For-
schungsliteratur erfolgt eine zeitnahe Rezeption; es kann - anders als
manche Stellungnahmen annehmen - nicht davon ausgegangen werden,
dass die urheberrechtliche Schutzfrist von 70 Jahren post mortem auctoris
bereits abgelaufen ist.25%

Dies hat zur Folge, dass alle urheberrechtlich relevanten Nutzungshand-
lungen an den zur Unterrichtung tiber den Stand der Forschung genutzten
Werken grundsitzlich dem Urheber vorbehalten sind.258¢

Zunachst ist dabei der E-Mail-Versand von Fachliteratur an Forschende
an anderen Institutionen sowie aus der wissenschaftlichen Community
heraus an kommerziell orientierte Unternehmen?5%” zu untersuchen:2588
Genau wie bei §60c Abs.1 Nr.1 UrhG ist auch die Privilegierung des
§ 60c Abs. 2 UrhG grundsatzlich quantitativ begrenzt.>’¥ Auch hier kann
die versendende Person nicht beurteilen, welche Teile der Publikation von

2584 BGH, Urt. v. 26.04.1990 - I ZR 79/88, GRUR 1990, 1003 (1003) — DIN-Nor-
men; OLG Hamburg, Urt. v. 27.07.2017 - 3 U 220/15 Kart, GRUR-RS 2017,
121111 — Urheberrechtliche und kartellrechtliche Bewertung von DIN-Nor-
men, Rn. 103ff. Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 64; Nordemann,
in: Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 2 UrhG Rn. 77.

2585 Tenopir u. a., Learned Publishing 2012, 279 (285f.); Nicholas u. a., Journal of
Documentation 2010, 409 (431) m.w.N.; Borgman, Scholarship in the digital
age, S. 157.

2586 Vgl. zu den Rechten des Urhebers im Allgemeinen die Darstellungen in Teil 1
dieser Untersuchung.

2587 Interview mit P_L3, Z. 60, 66; Interview mit P_N5 und Bib_N35, Z. 136.

2588 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum E-Mail-Versand im Rahmen der Eva-
luation des §60c Abs.1 Nr.1 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2589 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 60c Abs.2 UrhG die Darstellungen in Teil 2
dieser Untersuchung.
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Interesse fiir die empfangende Person sind. Zudem ist auch diesbeziglich
die technisch sehr aufwendige Teilung von Dateien erforderlich.25?° Es ist
daher - ebenso wie bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG - nicht zu erwarten, dass
eine Versendung entsprechend der Privilegierung erfolgt; stattdessen wird
auf eine Versendung verzichtet oder unabhingig von der quantitativen
Grenze die vollstindige Publikation versendet.?%!

Dartiber hinaus findet die Privilegierung des §60c Abs.2 UrhG auf
den E-Mail-Versand in der Regel auch gar keine Anwendung, da §60c
Abs. 2 UrhG lediglich Nutzungshandlungen zum Zweck der eigenen wis-
senschaftlichen Forschung privilegiert, nicht dagegen die Vornahme von
Vervielfiltigungen fir Dritte aufferhalb der Institution.?59?

Weiterhin bedarf es vor dem Hintergrund der in der Forschung ubli-
chen Pflege des ecigenen — zum Teil digitalen - Literaturbestands?93
einer genauen Untersuchung in Bezug auf die Privilegierung des §60c
Abs. 2 UrhG: So handelt es sich sowohl bei der Speicherung von urheber-
rechtlich geschiitzter Forschungsliteratur auf dem eigenen Computer?*?4
als auch beim Ausdrucken urheberrechtlich geschiitzter Materialien?*%

2590 Interview mit P_S1, Z. 26; Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit
P_IN4, Z. 78ft; vgl. dazu auch die Darstellungen bei § 60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2591 Vgl. dazu die Darstellungen zur schnellen Verfiigbarkeit von Forschungslitera-
tur in Teil 3 dieser Untersuchung.

2592 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Zweckbestimmung des §60c Abs. 2
und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2593 Interview mit P_Gl1, Z. 96-97; Interview mit P_G2, Z. 42-43, 81; Interview
mit P_G4, Z. 46f.; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 17-18, 30; Inter-
view mit P_S3 - Teil 1, Z. 39; Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 26-29, 35;
Interview mit P_L2, Z. 38-41; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1,
Z.127f.; Interview mit P_N2, Z. 80-81; Interview mit P_N4, Z. 36f.; Interview
mit P_N5 und Bib_NS, Z. 61f.; ausdricklich fiir die Ingenieurwissenschaften:
Interview mit P_IN1, Z. 89-90; Interview mit P_IN3, Z. 82-83; Interview mit
P_IN4 - Teil 1, Z. 25; lediglich andeutend: Interview mit P_IN2, Z. 23, 30-31.

2594 BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR 1991, 449 (453) — Betriebssys-
tem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sie-
ber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 48; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§ 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Dustmann, in:
Nordemann/Nordemann/Czychowski, § 16 UrhG Rn. 12.

2595 BGH, Urt. v. 06.12.2007 - I ZR 94/05, GRUR 2008, 245 (245) — Drucker
und Plotter; Schulze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG Rn. 7; Heerma, in: Wandt-
ke/Bullinger, §16 UrhG Rn. 16; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Oh-
ly, §16 UrhG Rn. 19; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski,
§ 16 UrhG Rn. 10; Ernst, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.1 Rn. 53.
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um grundsitzlich urheberrechtlich relevante Vervielfaltigungshandlungen
im Sinne der §§ 15 Abs. 1 Hs. 2 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG.

§ 60c Abs. 3 UrhG stellt diese Nutzungshandlungen in Bezug auf Abbil-
dungen, einzelne Beitrige aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaft-
lichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Wer-
ke vollstindig frei.???¢ Da die Vervielfaltigung vollstandiger Journalartikel
durch Abspeicherung und Ausdruck in den Interviews mit Forschenden
der Lebenswissenschaften als entscheidend angesehen?%” wurde, wurde
die Regelung des §60c Abs.1 UrhG i.V.m. §60c Abs.3 UrhG folglich
positiv bewertet.28 Gleiches gilt in den Naturwissenschaften.?’® Auch
die Forschenden der Sozialwissenschaften bewerten die vollstindige Ab-
speicherung von Zeitschriftenartikeln positiv.26% Ahnliches gilt in den
Ingenieurwissenschaften, in denen das (vollstindige) Herunterladen der
Journalartikel als Gblich beschrieben wurde.260!

Vor dem Hintergrund der nicht unwesentlichen Bedeutung von Mono-
grafien, Konferenzbandbeitrigen, Zeitungsartikeln, grauer Literatur sowie
Kapiteln aus Lehr- und Fachbiichern ist dieser Befund allerdings in Bezug
auf die quantitative Beschrinkung auf 75 Prozent in § 60c Abs.2 UrhG zu
hinterfragen.2602

So tritt bereits in den Stellungnahmen zum UrhWissG eine negative Ein-
stellung gegentiber den Regelungen seitens der Forschenden sowie der
Rechtsinhaber auf:

Genau wie im Rahmen der gesetzlich erlaubten Nutzung nach § 60c
Abs. 1 UrhG befiirchten der Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und
der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. auch in Bezug auf § 60c
Abs. 2 UrhG Umsatzeinbriiche, da im Falle der Zulassigkeit einer Verviel-

2596 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ausnahmen des 15 Prozent-Grundsatzes in
§ 60c Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2597 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3
dieser Untersuchung,.

2598 Interview mit P_L3, Z. 124.

2599 Interview mit P_N2, Z. 82-83: ,I: Journalartikel und Abbildungen diirfen
vollstindig abgespeichert werden. — P_N2: Okay, ja, so etwas habe ich nur.“

2600 Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 41.

2601 Interview mit P_IN2, Z. 25: ,Also klar, das ist natirlich bei IEEE so, dass,
wenn man das File herunterlddt, darf derjenige, der es heruntergeladen hat, es
natirlich benutzen und auch abspeichern.“

2602 Vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff von Forschungsliteratur in Teil 3
dieser Untersuchung.
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faltigung von bis zu 75 Prozent ,der Erwerb eines Fachmediums oder
einer Zeitschrift oder Zeitung bzw. eines Zugangs zu deren digitalen Aus-
gaben unterbleiben [werde].“2603

Wikimedia Deutschland kritisiert die Einfihrung der Obergrenze von 75
Prozent hingegen, da ,das verbleibende Viertel kaum eigenstindigen Wert
habe [...] und die Einhaltung dieser Grenze ohnehin schwerlich kontrol-
lierbar sei [...].«2604

Der DAV bewertet die 75 Prozent-Grenze des §60c Abs.2 UrhG als
»(wlenig einleuchtend.“?¢%5 Auch er wirft die Frage auf, ,weshalb dann
nicht gleich das ganze Werk zur Vervielfiltigung fiir diesen Zweck frei-
gegeben [werde].“2696 Wichtige Teile (z.B. ,die meist am Ende stehende
Zusammenfassung®) konnten nach Erschopfung der 75 Prozent des Wer-
kes nicht mehr vervielfaltigt werden.?6%” Diese Sichtweise ist insofern ein-
zuschranken, als es der forschenden Person freisteht, welche 75 Prozent
des Werkes sie fiir so bedeutend halt, dass sie eine Vervielfiltigung als
erforderlich ansieht.2608

Auch die Forschungsgruppe ,,Ethik des Kopierens® kritisiert die Begrenzung
auf 75 Prozent ,als zu niedrig angesetzt“ und ,nicht gerechtfertigt.“26%
»[1In manchen Fallen“ bestiinde ,ein begriindetes Bediirfnis, 100 Prozent
eines verdffentlichten Werkes zu kopieren.“?619 Obgleich bei § 53 Abs. 4
lit. b UrhG die Zuléssigkeit einer Vervielfiltigung von bis zu 90 Prozent ei-
nes Buches anerkannt war, werde die Grenze im Referentenentwurf ,deut-
lich niedriger” angesetzt, weshalb die Neuregelung ,keine Verbesserung,
sondern vielmehr eine Verschlechterung dar(stelle] [...].“?¢1! Mit Bezug auf
§ 60c Abs. 2 UrhG wird konstatiert, dass ,die klare Vorgabe [...] , lediglich
Seiten [...] im Gesamtumfang von 75 Prozent eines erschienenen Werkes
zu kopieren anstatt das ganze Werk [...], [...] praxisfern [erscheine].“2612

2603 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 8.

2604 Wikimedia-Stellungnahme, S. S.

2605 DAV-Stellungnahme, S. 5.

2606 DAV-Stellungnahme, S. 5.

2607 DAV-Stellungnahme, S. 5.

2608 Vgl. dazu die Darstellungen zum Objekt der Privilegierungshandlung bei § 60c
Abs. 2 UrhG unter Verweis auf die Darstellungen bei § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG
in Teil 2 dieser Untersuchung.

2609 ZiF-Stellungnahme, S. 10.

2610 ZiF-Stellungnahme, S. 10.

2611 ZiF-Stellungnahme, S. 10.

2612 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.
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Zudem wird in Frage gestellt, welche Seiten in diesem Fall kopiert werden
dirften.2613

Auch die Universitat Bonn kritisiert die 75-Prozent-Grenze als ,allge-
mein- und rechtspsychologisch nicht tberzeugend.“?¢4 Thre Nihe zu 100
Prozent bedeute ein ,zu schwaches Haltesignal.“>¢15 Auch ,,den Rechtsin-
haber [konne] sie sicherlich nicht besanftigen[:]“¢'¢ Wegen den verblei-
benden 25 Prozent werde das Werk trotzdem nicht gekauft.

Die Interviews bestitigen die mangelnde Praktikabilitit der quantitativen
Begrenzung des § 60c Abs. 2 UrhG:2617

»Mit 75 % kann man in der Regel nichts anfangen.
Entweder man braucht alles, oder (lacht) [...]“%618

In Bezug auf den Zugang zu bestehendem Wissen ist von entscheidender
Bedeutung, dass Forschende den Umfang von 75 Prozent eines Werkes
nicht als fur ihre Zwecke ausreichend erachten, insbesondere, da — im Fal-
le digital vorliegender Forschungsliteratur — kein vollstindiger Ausdruck
gesetzlich erlaubt ist.2617

Dem Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen kann daher durch die
Regelung in § 60c Abs. 2 UrhG nur mittels der erweiterten Nutzungsmog-
lichkeit des § 60c Abs. 3 UrhG Rechnung getragen werden.

b. Forschung an Ursprungsmaterialien

Das Urheberrecht kann insbesondere in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften Auswirkungen auf die eigentliche Forschungstatigkeit zeiti-
gen.2¢20 Denn Forschungsgegenstinde der geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Facher sind haufig gemafl §2 Abs.2 UrhG urheberrechtlich ge-

2613 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.

2614 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.

2615 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.

2616 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.

2617 Interview mit P_S2, 7. 87.

2618 Interview mit P_G3, Z. 71.

2619 Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15;
Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.

2620 Vgl. zu den vorgenommenen Nutzungshandlungen die Darstellungen zur For-
schung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.
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schiitzt; folglich bedarf es zu deren Nutzung grundsatzlich einer urheber-
rechtlichen Erlaubnis.?62!

Die fiir die Anwendung digitaler Forschungsmethoden zunachst erforder-
liche Digitalisierung von analogen Forschungsgegenstinden?¢?? und die
Abspeicherung auf dem personlichen Computer?6?? sind dabei als Verviel-
faltigung im Sinne der §§15 Abs.1 Hs.2 Nr.1, 16 Abs.1 UrhG ebenso
von §60c Abs.2 UrhG?** grundsitzlich privilegiert wie das ,analoge®
Kopieren.2625

Die Vervielfiltigung wird in vielen Fillen allerdings nicht zwingend
von den Forschenden selbst, sondern vielmehr auch von Archiven, Mu-
seen oder Bibliotheken gefertigt.2626 Daher gilt es zunichst, diese Nut-
zungshandlung vor dem Hintergrund des gemaf§ § 60c Abs.2 UrhG pri-
vilegierten Personenkreises zu prifen: Hierzu wurde bereits festgestell,
dass ein Herstellenlassen von Vervielfaltigungen grundsitzlich von § 60c
Abs. 2 UrhG ohne explizite Zustimmung des Urhebers gestattet wird.26?
Vor dem Hintergrund des lex specialis in § 60e Abs. 5 UrhG, der eine eige-
ne Befugnis zur Ubermittlung von Vervielfaltigungen fiir Bibliotheken ge-
schaffen hat, muss allerdings auch die Privilegierung der Vervielfiltigung
durch Dritte in §60c Abs.2 UrhG dahingehend eingeschrankt werden,

2621 Vgl. dazu die Darstellungen zur urheberrechtlichen Relevanz des Interesses an
der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2622 Schulze, in: Dreier/Schulze, §16 UrhG Rn.7; Gétting, in: Ahlberg/Goétting,
§16 UrhG Rn.5; Loewenheim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, §16 UrhG
Rn. 20; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 16.

2623 Interview mit P_S2, Z. 16-19; BGH, Urt. v. 04.10.1990 - I ZR 139/89, GRUR
1991, 449 (453) - Betriebssystem; Heerma, in: Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG
Rn. 16; Ernst, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Teil 7.1 Rn.48; Loewenheim,
in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 16 UrhG Rn. 17; Schulze, in: Dreier/Schul-
ze, §16 UrhG Rn.7; Dustmann, in: Nordemann/Nordemann/Czychowski,
§ 16 UrhG Rn. 12.

2624 Vgl. dazu die Darstellungen zur privilegierten Nutzungshandlung bei § 60c
Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2625 Loewenbeim, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, §16 UrhG Rn.5; Heerma, in:
Wandtke/Bullinger, § 16 UrhG Rn. 5; Schuilze, in: Dreier/Schulze, § 16 UrhG
Rn. 7; Gotting, in: Ahlberg/Gotting, § 16 UrhG Rn. 13.

2626 Interview mit P_G2, Z. 16-17; Interview mit P_G4, Z. 7, 59; Interview mit
P_S2,7.25, 83; Interview mit P_N5 und Bib_NS, Z. 168.

2627 RegE UrhWissG, S. 42; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 13; Liift, in:
Wandtke/Bullinger, § 60c UrhG Rn. 9; vgl. dazu auch die Darstellungen zur
privilegierten Nutzungshandlung bei § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2
dieser Untersuchung.

498

- am 18.01.2026, 02:40:30. [Er—


https://doi.org/10.5771/9783748933953-413
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Uberpriifung der Regelungen

dass insofern die abweichende Obergrenze von 10 Prozent eines erschie-
nenen Werkes bzw. die Beschrinkung auf einzelne Beitrage aus Fachzeit-
schriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften Anwendung findet; wiirde
im Rahmen des § 60c Abs.2 UrhG ein weitergehender privilegierter Nut-
zungsumfang angenommen werden, wirde dies eine Umgehung des § 60e
Abs. 5 UrhG darstellen.2628

Anderes konnte in Bezug auf Archive und Museen gelten: Gemaf§ § 60f
Abs. 1 UrhG finden auf Archive und 6ffentlich zugingliche Museen, die
keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke verfolgen,
zwar grundsitzlich die Vorschriften des § 60e UrhG Anwendung, die auch
fir Bibliotheken gelten. Eine Ausnahme ist allerdings in Bezug auf § 60e
Abs. 5 UrhG vorgesehen: Dieser gilt nicht entsprechend. Daraus konnte zu
schlieen sein, dass fir Archive und Museen daher regelmafiig der nach
§ 60c Abs. 2 UrhG privilegierte Nutzungsumfang von 75 Prozent des Wer-
kes Anwendung findet, wenn sie Werke fiir Forschende vervielfiltigen.
Diese weitergehende Nutzungsbefugnis findet allerdings keine Rechtferti-
gung im urheberrechtlichen Schrankensystem: Vielmehr wollte die Legis-
lative den Kopienversand bewusst allein Bibliotheken vorbehalten.?6? Mit
diesem legislativen Ziel lasst sich eine weitergehende Privilegierung der
Verbreitung von Vervielfaltigungsstiicken seitens Archiven und Museen
tber den ,,Umweg” der Privilegierung des § 60c Abs.2 UrhG nur schwer
vereinbaren. Diese enge Auslegung hat allerdings zur Folge, dass eine Ver-
vielfaltigung durch Archive und Museen fiir Forschende zu deren eigener
wissenschaftlicher Forschung nicht gesetzlich privilegiert ist. Zu einer der-
artigen Vervielfaltigung bedarf es daher in der Regel der ausdriicklichen
Einwilligung der Rechtsinhaber.

Dies kann bei der Beforschung von Nachlissen ein zusitzliches Problem
provozieren: Denn in Nachlédssen befinden sich auch Werke von Personen,
die nicht zwingend mit der verstorbenen Person identisch sein miissen
(z.B. Protokolle von Veranstaltungen, die nicht von der die Veranstaltung
anbietenden Person angefertigt wurden).23° Dies hat fir die urheberrecht-
liche Evaluation zur Folge, dass eine Einwilligung bzw. die Bestimmung
des Endes der urheberrechtlichen Schutzfrist auch im Falle eines scheinbar
bekannten Rechtsinhabers unméglich sein kann, was eine Beforschung

2628 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Uberpriiffung des §60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2629 RegE UrhWissG, S. 21.

2630 Interview mit P_G2, Z. 3; Interview mit P_N4, Z. 5.
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dieser Art von Materialien ohne geeignete gesetzliche Privilegierung er-
schwert.2631

Bei der Digitalisierung von Werken durch Institutionen stellte sich
bislang zudem das Problem, dass auf diese Weise bereits gemeinfreie
Werke wieder dem urheberrechtlichen Schutz unterworfen werden: Der
Fotografie eines wissenschaftlichen Instruments?®3? kann beispielsweise
urheber- oder leistungsrechtlicher Schutz?33 zukommen, was eine Nach-
nutzung fiir Forschende wiederum erschwert.263* Denn seitens der digita-
lisierenden Archive wurde haufig ein Vervielfaltigungs- und Veroffentli-
chungsverbot?®3S ausgesprochen; auf dieses konnte sich das Archiv zwar
- vor dem Hintergrund der Regelung des §60g Abs.1 UrhG - nicht
berufen;?%3¢ in der Realitit geschah dies aber trotzdem.?63” Inzwischen
wurde dieses Problem seitens der deutschen Legislative in Umsetzung der
DSM-RL durch Einfithrung des § 68 UrhG zumindest dahingehend modi-
fiziert, dass Vervielfiltigungen gemeinfreier visueller Werke nicht durch
verwandte Schutzrechte geschiitzt werden.2638

Doch auch wenn eine Vervielfiltigung im Rahmen des § 60c Abs. 2 UrhG
grundsatzlich zulassigerweise vorgenommen wird, unterliegt auch diese
Privilegierung einer quantitativen Beschrankung, die sowohl in den Stel-
lungnahmen als auch in den Interviews kritisiert wird:

Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands kritisiert den
begrenzten ,Umfang zuldssiger Kopien® in § 60c Abs. 2 UrhG und fordert
eine ,Kopiermoglichkeit von 100 Prozent®: So sei die Vervielfaltigung gan-
zer Filme und Fernsehsendungen ,fiir die eigene wissenschaftliche Analyse
[...] forschungspragmatisch unerlisslich [...]¢, da eine ,Vorabfestlegung®

2631 Vgl. dazu die Ausfihrungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.

2632 Interview mit P_G4, Z. 5.

2633 Fur Einzelheiten vgl. Wallace/Euler, 1IC 2020, 823.

2634 Interview mit P_G2,7Z. 17.

2635 Interview mit P_G2, Z. 17.

2636 Hagemeier, in: Ahlberg/Gotting, § 60g UrhG Rn. 1ff.; Dreser, in: Dreier/Schul-
ze, § 60g UrhG Rn. 1ff.; Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 60g UrhG
Rn. 1ff,; Jani, in: Wandtke/Bullinger, § 60g UrhG Rn. 1ff.

2637 Interview mit P_G2, Z. 17; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 57.

2638 Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen
Binnenmarktes vom 04.06.2021, BGBI. 2021 I, Nr. 27, S. 1209.
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aufgrund immer neuer Fragestellungen in Bezug auf audiovisuelle Medien
»fern jedes Forschungsalltags“ sei.?63?

Gleiches bestitigen die Interviews.2640

Grundsitzlich kann also Forschung an urheberrechtlich geschiitzten Mate-
rialien durch §60c Abs.2 UrhG befordert werden; wie bereits bei §60c
Abs. 1 UrhG wird allerdings auch hier seitens der Forschenden die quanti-
tative Beschrankung des § 60c Abs. 2 UrhG beanstandet.

Positiv hervorzuheben sei an dieser Stelle, dass die Regelung des §60c
Abs.2 UrhG in Bezug auf unverdffentlichte Werke — anders als §60c
Abs.1 Nr.1 UrhG?*#! — infolge der ausschlieflichen Privilegierung der
Vervielfaltigung ihre praktische Wirksamkeit entfalten kann: Denn in der
Forschung verwendete Ursprungsmaterialien mussen nicht unbedingt ver-
offentlicht sein;?%4? sollen diese dennoch in der Forschung genutzt werden,
werden damit verbundene Nutzungshandlungen von §60c Abs.2 UrhG
grundsatzlich privilegiert. Denn erstmals sieht § 60c UrhG keine Beschrin-
kung auf veroffentlichte Werke vor.2¢4 Dadurch kénnen grundsitzlich
auch unveroftentlichte Werke beforscht werden.

2639 VHD-Stellungnahme, S. 1.

2640 Interview mit P_G3, Z. 65, 71; Interview mit P_S2, Z. 27, 87; Interview mit
P_L3, Z. 126; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33, 65; vgl. dazu bereits die
Darstellungen zur Verfiigbarkeit von Forschungsliteratur sowie zur Effektivitat
im Rahmen der Uberprifung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der
Untersuchung; insofern die Forschenden allerdings die quantitative Begren-
zung des § 60c Abs.2 UrhG wegen der Behinderung von Text und Data Mi-
ning-Projekten (z.B. im Rahmen quantitativer linguistischer Auswertungen)
kritisieren, sei darauf hingewiesen, dass insofern §60d UrhG als lex specialis
Anwendung findet und ggf. den Interessen entsprechend Rechnung tragen
kann. Die Regelung des § 60d UrhG ist allerdings insoweit nicht Gegenstand
der vorliegenden Untersuchung.

2641 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah-
men der Evaluation des §60c Abs.1 Nr.1 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2642 Interview mit P_G4, Z. 57; Interview mit P_S2, Z. 81.

2643 Vgl. dazu den Verweis bei den Darstellungen zu §60c Abs.2 UrhG auf die
Darstellungen zum Werk als Berechnungsgrundlage des § 60c Abs. 1 UrhG in
Teil 2 dieser Untersuchung.
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Insofern die Forschenden schliefflich den mangelnden Zugang zu For-
schungsgegenstinden?6# kritisieren, ist Gegenstand dieser Kritik nicht der
— bereits oben erwihnte?*4S — urheberrechtlich relevante Zugang, sondern
die Nicht-Verfigbarkeit des das Werk verkdrpernden Werkstiicks (z.B. die
Partitur, die Archivalie). Dieses unterliegt jedoch — mit Ausnahme des
hier nicht relevanten §25 UrhG — nicht dem urheberrechtlichen Regime
als vielmehr dem Eigentumsrecht (und ggf. speziellen archivrechtlichen
Vorschriften) und ist daher nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

c. Kollaborative Forschung

§ 60c Abs.2 UrhG beeinflusst die kollaborative Forschung in Bezug auf
die in der Wissenschaft verbreiteten Hilfstitigkeiten: So erscheine es laut
der Stellungnahme des Verbandes Deutscher Zeitungsverleger e.V. und des
Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger e.V. ,praxisfern®, dass eine ,wis-
senschaftliche Hilfskraft eines Forschenden die klare Vorgabe bekomm/e],
lediglich Seiten [...] im Gesamtumfang von 75 Prozent eines erschiene-
nen Werkes zu kopieren anstatt das ganze Werk [...].“264¢ Nach dem
Motto ,‘wenn du eh schon einmal dabei bist“ bestiinde ein enormes
Missbrauchsrisiko.2647

Die Universitit Bonn weist im Zusammenhang mit den angestellten
Mitarbeitenden auf die fehlende Umsetzbarkeit der 75 Prozent-Grenze
hin: So sei der individuellen, nutzenden Person ein Arrangement mit der
Grenze durch Auslassen von fiir [sie] weniger wichtige[n] Teile[n] des
Werkes® durchaus moglich, Mitarbeitenden oder Bibliotheksangestellten
mangels Einschitzungsfihigkeit der Bedeutung hingegen nicht.2¢#8 Die
Verfassenden der Stellungnahme kontrastieren die inzwischen zuldssigen

2644 Interview mit P_G3, Z. 73 (Verweigerte Leihe einer Partitur an Forschende);
Interview mit P_G3, Z. 135 (Behinderung durch Besitzrechte von Privatarchi-
ven); Interview mit P_G4, Z. 3 (Behinderung des Zugangs zu und des Um-
gangs mit Museumsobjekten); Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 12 (Po-
sitiv bewertete Zuganglichkeit von qualitativen Forschungsdaten bei GESIS,
Stat. Bundesamt etc.).

2645 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in
Teil 2 dieser Untersuchung.

2646 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.

2647 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.

2648 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.
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75 Prozent mit der alten Rechtslage unter § 53 Abs.2 S.1 Nr. 1 UrhG a.F.:
Unzutreffenderweise halten sie dabei auch eine ,vollstindige Vervielfalti-
gung® fir nach §53 Abs.2 S.1 Nr.1 UrhG a.F. zulissig, ,wenn diese fiir
den eigenen, nicht-kommerziellen [...] wissenschaftlichen Gebrauch gebo-
ten ist.“2¢% Denn gemaf § 53 Abs. 4 lit. b UrhG war damals wie heute eine
~im wesentlichen [sic!] vollstindige Vervielfaltigung® eines Buches oder
einer Zeitschrift — mit Ausnahme des Abschreibens — nur mit Einwilli-
gung des Berechtigten zulassig.

Die infolge der quantitativ begrenzten Privilegierung notwendige Aus-
wahlentscheidung bei Vervielfiltigungen durch andere Menschen fihrt
nach Ansicht der Forschenden in den Interviews gar zu einer Nicht-Inan-
spruchnahme der Privilegierung durch Forschende.?65°

d. Kommunikation von Forschung

Inwiefern hat § 60c Abs.2 UrhG Auswirkungen auf das Interesse an Kom-
munikation von Forschung?

§ 60c Abs. 2 UrhG erfasst explizit nur die Vervielfiltigung fiir die wissen-
schaftliche Forschung. Wie bereits oben festgestellt, ist also das Vorfiih-
rungsrecht, das zur Darstellung von Forschungsergebnissen auf Konferen-
zen haufig erforderlich ist, nicht Gegenstand der Privilegierung in § 60c
Abs. 2 UrhG.265!

Auch Vervielfiltigungen, die im Rahmen der Vorbereitung einer sol-
chen Vorfithrung angefertigt werden, scheinen allerdings nicht von der
Privilegierung des § 60c Abs. 2 UrhG erfasst:2652

Zwar war die Vermittlung von Erkenntnissen, das heif$t: das Darstellen
von Forschungsergebnissen sowie das Lehren?%53 in den wissenschaftlichen
Gebrauch im Sinne des §53 Abs.2 S.1 Nr.1 UrhG a.F. einbezogen.?654

2649 ULB Bonn-Stellungnahme, S. 3.

2650 Interview mit P_NS und Bib_NS5, Z. 168.

2651 Vgl. zu den privilegierten Nutzungshandlungen des §60c Abs.2 UrhG die
Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung,.

2652 A. A: Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c UrhG Rn. 1; Griibler, in: Ahlberg/Got-
ting, § 60c UrhG Rn. 5.

2653 Griibler, in: Ahlberg/Gotting, 18.Aufl. 2017, §53 UrhG Rn.20; Drezer, in:
Dreier/Schulze, S. Aufl. 2015, § 53 UrhG Rn. 23.

2654 Wirtz, in: Nordemann/Nordemann, 11. Aufl. 2014, § 53 UrhG Rn. 31.
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Begriindet werden konnte dies mit dem gleichen Wortlautargument wie
bei der Unterrichtung tiber den Stand der Forschung.

Seit Erlass des UrhWissG ist allerdings jedenfalls die Lehre nicht mehr
vom Begriff der wissenschaftlichen Forschung in § 60c Abs. 2 UrhG erfasst:
Diesbeziiglich stellte die Legislative in den Gesetzgebungsmaterialien ex-
plizit klar, dass sich Nutzungen zum Zweck der wissenschaftlichen Lehre
nach § 60a UrhG richten.2655

Der Regelungsabsicht der Legislative folgend miusste auch das Darstel-
len von Forschungsergebnissen nicht mehr von der wissenschaftlichen
Forschungstatigkeit im Sinne des §60c Abs.2 UrhG erfasst sein. Denn
in den Gesetzgebungsmaterialien wird eindeutig zwischen der Veroffent-
lichung von Forschungsergebnissen und der ,zugrundeliegenden“ For-
schung getrennt.2¢*¢ In Bezug auf die Darstellung von Forschungsergebnis-
sen weicht das Begriffsverstindnis des § 60c Abs.2 UrhG somit zunichst
zulasten der Forschenden von § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UrhG a.F. ab.

Auch bei dieser Auslegung ist allerdings der von der Legislative mit dem
UrhWissG verfolgte Zweck zu berticksichtigen: Die gesetzlichen Erlaubni-
statbestinde sollten erweitert werden, sodass eine so enge Auslegung des
Tatbestands moglicherweise von der Legislative nicht beabsichtigt war.2657
Die enge Auslegung steht ebenso nicht im Einklang mit den unionsrecht-
lichen Vorgaben, die jedenfalls die Darstellung der Forschung als privile-
giert ansehen, weshalb eine unionsrechtskonforme Auslegung zugunsten
der Einbeziehung der Darstellung von Forschung notwendig ist.265

§ 60c Abs. 2 UrhG unterstiitzt somit zumindest grundsatzlich die Vorberei-
tung der Kommunikation von Forschung.

e. Rechtssicherheit

Ebenso wie die quantitative Begrenzung von 15 Prozent in §60c Abs. 1

Nr. 1 und 2 UrhG soll auch die quantitative Begrenzung von 75 Prozent
zur Rechtssicherheit fiir Nutzende und Rechtsinhaber beitragen.?6* Ob

2655 RegE UrhWissG, S. 42.

2656 RegE UrhWissG, S. 42.

2657 RegE UrhWissG, S. 2.

2658 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.

2659 RegE UrhWissG, S. 2, 37.
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dieser Anforderung tatsichlich Rechnung getragen werden kann, ist im
Folgenden anhand der Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse sowie
den Interviews darzustellen:

Fuar den Verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. und den Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger e.V. sei unklar, welche Seiten im Rahmen der 75
Prozent-Grenze vervielfiltigt werden diirfen.2660

Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. hilt in seiner Stel-
lungnahme den Begriff der Gebotenheit aus §53 Abs.2 S.1 Nr.1 UrhG
a.F. im Vergleich zur starren 75 Prozent-Regel des § 60c Abs. 2 UrhG fir
rechtssicherer.26¢! Dies begriindet er mit der Existenz von ,Karten und Pla-
ne[n], technische[n] Zeichnungen oder Schriftwerke[n], die im Zuge des
Verwaltungshandelns entstanden sind (z.B. Gutachten)“ in ,Archivalien,
vor allem in Akten.“2¢62 Deren Vervielfaltigung war durch §53 Abs.2 S. 1
Nr.1 UrhG a.F. zulissig und ,ublich“; die Umsetzung der Neuregelung
in §60c Abs.2 UrhG brichte ,fir Archive Rechtsunsicherheit und einen
erheblichen Prifaufwand mit sich.“2663

Dies gilt allerdings nicht nur fir Archive; auch Forschende fiihlen sich in
ihrer archivarischen Titigkeit durch die bei § 60c Abs. 2 UrhG auftretende
Rechtsunsicherheit erheblich eingeschrankt.2664

In den Interviews stellten sich dabei zahlreiche Fragen zur praktischen
Umsetzung der 75 Prozent-Grenze.265 In einigen Fillen trat das fehlende
Bewusstsein fir die rechtlich gesonderte Bewertung von Sammelbandbei-
tragen zu Tage.2666

2660 VDZ/BDZV-Stellungnahme, S. 19.

2661 VdA-Stellungnahme, S. 1.

2662 VdA-Stellungnahme, S. 1.

2663 VdA-Stellungnahme, S. 1.

2664 Interview mit P_G2, Z. 115.

2665 Interview mit P_L3, Z. 126: ,[W]o horen Sie dann auf? Dann rechnen Sie
vorher aus, 75 % von 20 Seiten oder so etwas. Und dann lasse ich die letzten
Seiten (lacht) einfach weg oder wie? Wenn ich mir das jetzt ausdrucken will,
da darfte ich mir jetzt auch nicht so einen Ausdruck machen und den mitneh-
men und im Zug lesen dann? Also nur fiir meinen persénlichen Gebrauch?*";
Interview mit P_IN3, Z. 89: ,Also wie jetzt? Also wenn ich jetzt ein PDF
bekomme von einer Konferenz, darf ich es aber nur zu 75 % abspeichern?

2666 Interview mit P_L3, Z. 126: ,Aber dariiber hitte ich jetzt nie nachgedacht,
ehrlich gesagt.”
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Die Erkenntnisse legen zumindest nahe, dass dem Interesse nach Rechtssi-
cherheit noch nicht ausreichend Rechnung getragen ist.

f. Effektivitat

Schlieflich stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit der Regelung in
§ 60c Abs. 2 UrhG.

Damit das Rechtsstaatsprinzip volle Geltung entfalten kann, muss der
Regelung in § 60c Abs. 2 UrhG ein Minimum an sozialer Geltung zukom-
men. Dies setzt voraus, dass die von der Norm adressierten Personen die
Norm kennen, sie akzeptieren und Sanktionen erwarten.

In Bezug auf die Regelung des § 60c Abs. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 3 UrhG
besteht seitens der Forschenden weit tiberwiegende Unkenntnis.?6¢” Ledig-
lich vier befragte Personen wussten von der quantitativen Beschrinkung
der Privilegierung in § 60c Abs. 2 UrhG;?%%% zwei dieser Personen nahmen
allerdings in der Folge in Bezug auf konkrete Anwendungen unvertretbare
Wertungen vor.2¢® Auch in Bezug auf die Ausnahme der vergriffenen
Werke in § 60c Abs. 3 UrhG kam es zu einer unzutreffenden Beschrinkung
auf Werke, die mindestens seit 2 Jahren vergriffen sind.2¢70

Auch die Akzeptanz der Regelung ist allgemein als niedrig einzustufen.

»Also, sagen wir mal so: Ich weif allgemein,

2667 Interview mit P_G1, Z. 98-99 (zumindest abstraktes Problembewusstsein hin-
sichtlich des Abspeicherns); Interview mit P_G2, Z. 44-45; Interview mit
P_G4, Z. 48-49; Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18 (negative Kon-
sequenzen durch Zugeben des Betriebs einer PDF-Bibliothek befiirchtend); In-
terview mit P_S3 - Teil 1, Z. 39, 42; Interview mit P_N2, Z. 83; Interview mit
P_N4, Z. 38-41; Interview mit P_IN2, Z. 25; Interview mit P_IN3, Z. 86-90;
Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 28f.

2668 Interview mit P_S2, 7. 22-23; Interview mit P_L3, Z. 101-102; Interview mit
P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 129-130.

2669 Interview mit P_S2, Z. 17, 39 (in Bezug auf Fernsehmitschnitte, die die Person
nur im privaten Bereich als zulassig erachtete); Interview mit P_L3, Z. 128 (in
Bezug auf Sammelwerke).

2670 Vgl. zu dieser Frist: § 53 Abs. 2 Nr. 4 lit. b, Abs. 4 a. E., Abs. 6 UrhG; Interview
mit P_N5 und Bib_NS, Z. 111-113.
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dass das mit dem Abspeichern und Sammeln ein Problem sein kann,
aber ich kann da keine Riicksicht darauf nehmen.“2671

Dies gilt insbesondere in Bezug auf die besondere Situation bei Sammel-
banden.2¢72

»Aber dartiber hitte ich jetzt nie nachgedacht, ehrlich gesagt. Also
wenn ich jetzt ein Buch habe, wo jetzt mehrere Autoren etwas rein-
geschrieben haben, mehrere Artikel drin sind, dann hitte ich jetzt
hemmungslos den ganzen Artikel kopiert. Sofern man das nicht elek-
tronisch findet.

Oder wie gesagt, um jetzt das auch mal in Ruhe irgendwo anders lesen
zu konnen. Aber darf ich nicht, okay. Habe ich jetzt gelernt.“2¢73

Insgesamt standen die befragten Personen der Regelung des §60c
Abs.2 UrhG eher abgeneigt gegeniiber;?¢74 es trat groffes Unverstindnis
zu Tage. 2675

Auch deswegen erscheint es nicht verwunderlich, dass in den Interviews
angegeben wurde, dass insbesondere in den Geisteswissenschaften, aber
auch in den Lebens- und Ingenieurwissenschaften die 75 Prozent-Grenze
bei Werken nicht befolgt werde.2¢76¢ AuSer Betracht bleiben konnen dabei
grundsitzlich die vollstindigen Vervielfaltigungen von Werken (z.B. DIN-
Normen etc.), die durch gesonderte Vereinbarungen zwischen den Rechts-
inhabern und den subskribierenden Institutionen ermoglicht wird.2677
Ebenfalls nicht zu beriicksichtigen sind die vollstindigen Nutzungen, die
Personen bei Werken vornehmen, die weniger als 25 Seiten?¢’® aufweisen
und damit als Werke geringen Umfangs gemifl § 60c Abs. 3 UrhG vollstin-
dig genutzt werden durfen.

Trotzdem verbleiben einige Nutzungen, in denen die quantitative Gren-
ze von den Normadressaten nicht befolgt wird. Dies wird in den Inter-

2671 Interview mit P_G1, Z. 99.

2672 Interview mit P_L3, Z. 126, 128; Interview mit P_IN3, Z. 90; vgl. dazu die
Darstellungen zu Sammelwerken als Objekt der Privilegierungshandlung des
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2673 Interview mit P_L3,Z. 128.

2674 Interview mit P_L3, Z. 126: ,Ja, dann wire es natirlich blod.”

2675 Interview mit P_IN3, Z. 90: ,Das ist ja kurios.“ und ,Ne, also das ist unrealis-
tisch.“

2676 Interview mit P_G1, Z. 99; Interview mit P_G2, Z. 44-46; Interview mit P_L1
- Teil 2, Z. 31; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.

2677 Interview mit P_IN1, Z. 76.

2678 Interview mit P_L3, Z. 126: 20 Seiten; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.
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views besonders deutlich, wenn auf das rechtswidrige Verhalten von Perso-
nen im Kollegenkreis verwiesen wird.267%

Die Nichtbefolgung der quantitativen Grenze kann auf mehrere Grinde
zurtickgefihrt werden:

Partiell besteht jedenfalls Unkenntnis der rechtlichen Bestimmun-
gen 2680

Zweitens steht die fehlende Umsetzbarkeit in technischer und prakti-
scher Hinsicht entgegen: Sofern Zugriff auf ein vollstindiges Werk ge-
wihrt werde, wire nach Aussage einer befragten Person — bereits mangels
IT-Kenntnissen — die Annahme realititsfremd, dass zunéchst vor der Spei-
cherung 25 Prozent davon gelscht wiirden.?68! Ebenso wird der Aufwand
als unverhiltnismifig beschrieben, der erforderlich ware, um den Umfang
von 75 Prozent eines Sammelbandbeitrags zu bestimmen.2682

Zudem herrschen abweichende Legitimititsvorstellungen vor: Bereits
beim Zugang zu bestehendem Wissen wurde festgestellt, dass sich die
Regelung vor allem aufgrund ihrer quantitativen Begrenzung als unprak-
tikabel?¢83 und insbesondere als nicht schliissig?¢%* erweist. Eine befragte
Person der Geisteswissenschaften verneinte den Nutzen dieser Regelung
»in der Regel.“2¢85 Eine andere befragte Person bezeichnete die quantitati-
ve Grenze des § 60c Abs. 2 UrhG als ,,Schwachsinn.“2686

Vor diesem Hintergrund wird auch die Frage nach der Rechtfertigung
der 75 Prozent-Grenze gestellt.?68” Diese wird umso dringlicher, als die
Auswirkungen auf den Primarmarkt thematisiert werden: Diese werden
von den befragten Forschenden als sehr gering eingeschitzt, da bereits
Zugang zum Werk bestiinde.?%8 Auch fehle der 75 Prozent-Grenze in
manchen Fichern die praktische Relevanz, da die Forschungsliteratur oh-

2679 Interview mit P_L3, Z. 129-130.

2680 Vgl. dazu bereits oben und Interview mit P_L3, Z. 129-130.

2681 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.

2682 Interview mit P_IN3, Z. 90: ,Das wire ja ein riesen Aufwand, da jetzt 75 %
herauszusuchen, die ich abspeichere. Also wer wiirde das machen wollen?”

2683 Interview mit P_S2, Z. 87.

2684 Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.

2685 Interview mit P_G3, Z. 71.

2686 Interview mit P_L1 - Teil 2, Z. 31.

2687 Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 1, Z. 15; Interview mit P_L4 und Bib_L4
- Teil 2, Z. 63; Interview mit P_IN4 - Teil 1, Z. 33.

2688 Interview mit P_IN3, Z. 90: ,,Da passiert ja nichts grof. Die liegen einfach da.“
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nehin in Form von Zeitschriftenbeitriagen vorlage.?6%° Auf eine vollstandi-
ge Vervielfiltigung von Buchern, die von Rechtsinhabern befiirchtet wird,
werde dagegen vorrangig bereits aus praktischen Grinden verzichtet: Bei
vollstindiger Relevanz werde das Buch als solches gelesen;?*° und dieser
Nutzung fehlt die urheberrechtliche Relevanz.

In Bezug auf Forschungsliteratur erscheint die 75 Prozent-Grenze daher
wenig relevant; in Bezug auf sonstige Forschungsmaterialien erscheint die
75 Prozent-Grenze nicht umsetzbar. Dies hat jedenfalls negativen Einfluss
auf die Akzeptanz der Regelung.

Zudem zeigen die zahlreichen Umgehungspraktiken, die in den Inter-
views geschildert werden, dass auch diese Grenze die Weitergabe von
Forschungsliteratur nicht verhindert:?¢°! § 60c Abs.2 UrhG gestattet die
Weitergabe von Forschungsliteratur prinzipiell nicht. Wihrend einige be-
fragte Personen eine Weitergabe von nach §60c Abs.2 UrhG zulissigen
Vervielfiltigungen daher auch kategorisch ausschlieen,?”? betonen ande-
re, dass eine Weitergabe ,ausschlieflich fur wissenschaftliche Zwecke®
und nur ,an Kolleginnen und Kollegen, die [die befragte Person selbst]
kenne“ erfolge.2®®3 Eine freie Weitergabe im Internet erfolge jedenfalls
nicht. 2694

Fur die eigene Forschungsgruppe mit Mitgliedern an der gleichen For-
schungsinstitution gilt insofern eine Ausnahme: Diese Form der Weiterga-
be wird jedenfalls als ,intern® und somit als zuléssig betrachtet.??> Diese
Einschitzung ist insofern richtig, als eine solche Weitergabe mangels Of-

2689 Interview mit P_N2, Z. 83: ,Wahrscheinlich ist es dann 100 %. Aber es macht
keinen groffen Anteil von meiner Speicherkapazitit aus. Vielleicht kann mich
das rett...”

2690 Interview mit P_L3, Z. 102.

2691 Nach Ansicht einer forschenden Person ist die quantitative Begrenzung auf 75
Prozent als Mittel zur Verhinderung einer Weitergabe von Forschungsliteratur
eingesetzt worden, vgl. Interview mit P_IN1, Z. 94. Dagegen spricht allerdings
die vollstandige Freistellung von Zeitschriftenartikeln in §60c Abs.3 UrhG,
die als Hauptinformationsquelle im Bereich der wissenschaftlichen Forschung
dienen, vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff der Forschungsliteratur in
Teil 3 dieser Untersuchung,

2692 Interview mit P_IN2, Z. 25.

2693 Interview mit P_S2, 7. 17.

2694 Interview mit P_S2, Z. 17.

2695 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 18; Interview mit P_L4 und Bib_L4 -
Teil 2, Z. 21; Interview mit P_N2, Z. 107; Interview mit P_IN1, Z. 63-67.
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fentlichkeit keine urheberrechtlich relevante Handlung darstellt und daher
keiner Privilegierung bedarf.26%¢

Lediglich eine Person sah dartiber hinaus den Austausch von Literatur
mit Unternehmen als zuldssig an.2®” Dies ist allerdings insbesondere da-
rauf zurtickzuftihren, dass eine individuelle Lizensierung im Falle der For-
schungsliteratur als unmoglich eingeschatzt wird.26%8

Das Verstandnis fir das Weitergabeverbot ist unter den befragten Perso-
nen nicht besonders hoch, was Auswirkungen auf die Effektivitait haben
kann:

»Ne, aber ich finde, das ist ein bisschen wie beim Drogenhandel, ne?
Also Konsum ist okay, aber Weiterverkaufen ist sozusagen das Prob-
lem. Und so ist es ein bisschen bei wissenschaftlichen Publikationen.
Und ja.“269?

Neben der Akzeptanz ist auch die Sanktionserwartung — wie bei den ib-
rigen Regelungen auch — mangels Sichtbarkeit der Normverletzung eher
niedrig:

,Nattrlich, wenn ich mir das Buch zu 100 % herunterlade, wird das
nie jemand merken. Im Zweifelsfalle aber schon die Vorstellung, dass
das eigentlich etwas ist, was ich nicht tun sollte, hat was Absurdes.“2700

Der Befund der mangelnden Effektivitit des § 60c Abs.2 UrhG liegt also
nahe.
3. Fazit

§ 60c Abs.2 UrhG entspricht nur teilweise den Anforderungen an ein
zeitgemafes Wissenschaftsurheberrecht.

Die unionsrechtliche Uberpriifung lief in Bezug auf die quantitative Be-
grenzung auf 75 Prozent die gleichen Bedenken der Unvereinbarkeit mit

2696 Vgl. dazu die Darstellungen zum Offentlichkeitsbegriff in Teil 1 dieser Unter-
suchung.

2697 Interview mit P_L3, Z. 60.

2698 Interview mit P_L3, Z. 74.

2699 Interview mit P_G1, Z. 109.

2700 Interview mit P_G4, Z. 135.
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Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL zu Tage treten, wie dies in Bezug auf § 60c
Abs. 1 Nr. 1 UrhG bereits dargestellt wurde.?70!

§ 60c Abs. 2 UrhG erweist sich dartiber hinaus nicht als praxistauglich:

Der Zugang zu bestchendem Wissen?”%? sowie die kollaborative For-
schung?”® werden allerdings von § 60c Abs.2 und Abs. 3 UrhG nur teil-
weise — in Bezug auf Zeitschriftenartikel — sichergestellt. Da allerdings
auch Monografien, Konferenzbandbeitrage, Zeitungsartikel, graue Litera-
tur sowie Kapitel aus Lehr- und Fachbiichern eine nicht unwesentliche
Bedeutung fiir die Unterrichtung Gber den Stand der Forschung haben,
kann dem Interesse an Zugang zu bestehendem Wissen nur eingeschrankt
Rechnung getragen werden.?704

Auch die Durchfithrung von Forschung an Ursprungsmaterialien begeg-
net angesichts der quantitativen Grenze des §60c Abs.2 UrhG - jeden-
falls in den Geistes- und Sozialwissenschaften, in denen haufig mit ur-
heberrechtlich geschiitzten Materialien gearbeitet wird — tiefgreifenden
Bedenken: Eine Vorabfestlegung ist vor einer wissenschaftlichen Analy-
se nicht moglich.?”% Eine quantitativ begrenzte Vervielfaltigungsbefug-
nis ist angesichts der haufig vorgenommenen Digitalisierung praxisfern.
Positiv hervorzuheben ist vor dem Hintergrund der hiufigen Nutzung
von Archivmaterialien allerdings die Nutzungsmoglichkeit von unverof-
fentlichten Werken.?”%¢ Anders als von der Legislative beabsichtigt, wird

2701 Vgl. dazu die Darstellungen der unionsrechtlichen Anforderungen im Rah-
men der Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der
Untersuchung.

2702 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen bei der
Uberpriifung des § 60c Abs.2 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2703 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Uberpri-
fung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.

2704 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen bei der
Uberpriifung des § 60c Abs.2 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2705 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der
Uberpriifung des § 60c Abs.2 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2706 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der
Uberpriifung des § 60c Abs.2 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.
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eine Beforschung von Nachlassen dagegen infolge der Regelung in § 60c
Abs. 2 UrhG nicht erleichtert, da eine Nutzung von Werken im Nachlass
nicht méglich ist, sofern diese von Personen stammen, die nicht mit der
verstorbenen Person identisch sind.?70”

Zugunsten der Kommunikation von Forschung sei positiv hervorgehoben,
dass die Zweckbestimmung des § 60c Abs. 2 UrhG einer unionsrechtskon-
formen Auslegung zugunsten der Darstellung von Forschungsergebnissen
grundsatzlich zuginglich ist.?”% Trotzdem scheitert eine praktische An-
wendung mangels geeigneter privilegierter Nutzungshandlung.?”%

Zudem begegnet die Regelung tiefgreifenden Bedenken hinsichtlich der
Rechtssicherheit?”!? sowie ihrer Effektivitat: Unklar ist diesbeztglich die
Berechnungsgrundlage fiir den quantitativen Anteil des § 60c Abs. 2 UrhG;
mangels Realititsnihe, Rechtskenntnis und Sanktionsbereitschaft genieft
die Norm tberdies geringe Akzeptanz.?”!1

IV. §87c Abs. 1 Nr.2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG

1. Unionsrechtliche Anforderungen

Da § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG lediglich die Datenbanknutzung zu nicht-kom-
merziellen Zwecken gestattet und § 87c Abs. 5 UrhG eine Quellenangabe

vorsieht, steht die Vorschrift mit Art. 9 lit.a Datenbank-RL - jedenfalls
nach unionsrechtskonformer Auslegung — in Einklang.?712

2707 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der
Uberpriifung des § 60c Abs.2 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2708 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Uber-
prifung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.

2709 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Uber-
prifung des § 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.

2710 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung des
§ 60c Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.

2711 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivitat bei der Uberprifung des §60c
Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2712 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2 die-
ser Untersuchung sowie die Evaluation des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG
in diesem Teil der Untersuchung.
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2. Tatsachliche Anforderungen

Datenbanken finden in der heutigen wissenschaftlichen Forschung sowohl
in der Literaturrecherche als auch in der tatsichlichen Forschungsarbeit
Verwendung. Dabei konnen grundsatzlich urheberrechtlich relevante Nut-
zungshandlungen auftreten.?’!3

a. Forschung an Datenbanken

Wie bei §60c UrhG ist eine Nutzung unverodffentlichter Datenbanken
zwar gemifl § 87c Abs. 1 Nr.2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 UrhG grundsitz-
lich zulassig; wegen des Eingriffs in das Urheberpersonlichkeitsrecht ist
allerdings daneben jedenfalls eine ausdriickliche Einwilligung des Rechts-

inhabers erforderlich, wodurch die Regelung an praktischem Nutzen ein-
bife.2714

b. Kollaborative Forschung

§87c Abs.1 Nr.2 UrhG i.V.m. §60c Abs.1 UrhG ermoéglicht grundsatz-
lich kollaborative Forschung an unwesentlichen Teilen der Datenbanken,
da sich das Ausschlieflichkeitsrecht des Datenbankherstellers im Sinne
des §87a Abs.2 UrhG nicht auf die Nutzung unwesentlicher Teile be-
schranke.?”15

Der Nutzung wesentlicher Datenbankteile im Rahmen kollaborativer
Forschung steht allerdings die — unionsrechtlich determinierte?”'® — feh-
lende Privilegierung der offentlichen Wiedergabe entgegen.

2713 Derartige Nutzungshandlungen wurden in den Stellungnahmen und den In-
terviews nicht ausdriicklich benannt, weshalb eine Evaluation auf Grundlage
der vorhandenen Datenbasis nicht méglich ist. Viele der Darstellungen zur
Evaluation des § 60c UrhG sind allerdings auch auf das Datenbankrecht tber-
tragbar.

2714 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien
im Rahmen des § 60c Abs.1 Nr.1 und Abs.3 UrhG sowie §60c Abs.2 und
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2715 Vgl. zum Regelungsgehalt des §87c Abs.1 Nr.2 UrhG iV.m. §60c
Abs. 1 UrhG die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2716 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Vorgaben in Teil 2
dieser Untersuchung.
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Die Nachnutzung von Datenbanken durch andere Forschende wird —
ebenso wie bei §60c UrhG — durch die quantitative Begrenzung behin-
dert.?’17

c. Kommunikation von Forschung

Da § 87c Abs. 1 UrhG lediglich die Vervielfiltigung von Forschung privile-
giert, ist eine zur Darstellung von Forschung notwendige, 6ffentliche Wie-
dergabe im Rahmen des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c Abs. 1 UrhG
nicht zulassig.?”18

d. Rechtssicherheit

Die Ausfithrungen zu den Voraussetzungen in §87c¢ Abs.1 Nr.2 UrhG
zeigten bereits mehrere Auslegungsfragen auf;?”"? diese sind fur juristische
Laien nur schwer beantwortbar. Fiur die durchschnittliche, von der Norm
adressierte Person scheint daher nicht mehr klar erkennbar zu sein, welche
rechtlichen Regelungen gelten.?720

3. Fazit

§87c Abs.1 Nr.2 UrhG i.V.m. §60c UrhG entspricht nur teilweise den
Anforderungen an ein zeitgemafles Wissenschaftsurheberrecht.

2717 Vgl. dazu die Darstellungen zur Replizierbarkeit bei der Evaluation des § 60c
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2718 Vgl. zum Regelungsgehalt des § 87c Abs. 1 UrhG die Darstellungen in Teil 2
dieser Untersuchung; vgl. zur Darstellung von Forschung allgemein die Dar-
stellungen in Teil 3 dieser Untersuchung.

2719 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 87c Abs. 1 Nr.2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in
Teil 2 dieser Untersuchung.

2720 Vgl. zu dieser Anforderung die Darstellungen zur Rechtssicherheit in diesem
Teil der Untersuchung.
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B. Uberpriifung der Regelungen

Die derzeitigen Regelungen halten sich zwar grundsitzlich im Rahmen
der unionsrechtlichen Vorgaben.?”2!

§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG erweist sich allerdings nicht als
praxistauglich: Zwar ist kollaborative Forschung an unwesentlichen Teilen
der Datenbank moglich; dartiber hinaus gehende Nutzungshandlungen
in einer urheberrechtlich relevanten Offentlichkeit, welche im Forschungs-
kontext?’?? hiufig vorliegt, werden — infolge der auf die Vervielfiltigung
beschrinkten unionsrechtlichen Vorgabe — allerdings nicht privilegiert.?23
Damit wird die kollaborative Forschung sowie die Nachnutzung von
Materialien behindert. Mangels Darstellungsmoglichkeit wird auch dem
Kommunikationsbediirfnis von Forschenden nicht ausreichend Rechnung
getragen.?’24

Auch erweist sich die Regelung des §87c Abs.1 Nr.2 UrhG i.V.m.
§ 60c UrhG infolge der zahlreichen, bestehenden Auslegungsfragen nicht
als rechtssicher: Einem juristischen Laien ist es derzeit nicht méglich, die
firr Datenbanken geltenden Vorschriften klar und eindeutig zu bestimmen
und sein Handeln danach auszurichten.?”?

V. Ergebnis der Uberprifung
Die Regelungen der §§60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG entsprechen nur

teilweise den Anforderungen an ein zeitgemifles Wissenschaftsurheber-
recht.

2721 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei der
Uberprifung des § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der
Untersuchung.

2722 Vgl. dazu die Darstellungen zum urheberrechtlichen Offentlichkeitsbegriff in
Teil 1 dieser Untersuchung sowie die Darstellungen zur Uberpriifung des § 60c
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2723 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Uberprii-
fung von § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.

2724 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Uber-
prifung von §87c Abs.1 Nr.2 UrhG i.V.m. §60c UrhG in diesem Teil der
Untersuchung.

2725 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung von
§ 87¢ Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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Insbesondere steht den absoluten quantitativen Begrenzungen in §§ 60c
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie 60c Abs. 2 UrhG die Vorgabe der Rechtfertig-
barkeit des Anteils in Art. § Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL entgegen.?72¢

Die quantitativen Begrenzungen begegnen auch vor dem Hintergrund
der Beeintrachtigung des Zugangs zu bestechendem Wissen sowie der kol-
laborativen Forschung erheblichen Bedenken.?”?” Insbesondere erzeugen
sie nicht die legislativ erhoffte Rechtssicherheit und schwichen mangels
Ubereinstimmung mit den Legitimitatsvorstellungen der Forschenden die
Effektivitit der Regelung.?728

Dariiber hinaus verhindert die Regelung des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG mangels Freistellung der offentlichen Wiedergabe eine ad-
dquate Kommunikation von Forschung.?’? Dieser steht auch die Be-
schrinkung auf einen bestimmt abgegrenzten Personenkreis grundsitzlich
entgegen.

Zentral ist Gberdies die wahrgenommene Beeintrichtigung der For-
schungstatigkeit als solcher durch die grundsatzlich quantitativ begrenzte
Vervielfiltigungsbefugnis des §60c Abs.2 UrhG, da diese eine analoge
wie digitale Kopie von Ursprungsmaterialien zur Bearbeitung in der For-
schung verhindert.?730

Einzig dem Bediirfnis nach Einzelanerkennung ist durch die notwendige
Quellenangabe in § 63 Abs. 1 UrhG Rechnung getragen.?”3!

2726 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei der
Uberprifung der §§60c Abs.1 Nr.1 und Nr.2 sowie 60c Abs.2 UrhG in
diesem Teil der Untersuchung.

2727 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur
kollaborativen Forschung bei der Uberpriifung der §§60c Abs.1 Nr.1 und
Nr. 2 sowie 60c Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2728 Vgl. dazu jeweils die Darstellungen zur Rechtssicherheit sowie zur Effektivitat
bei der Uberpriifung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2729 Vgl. dazu die Darstellungen zur Kommunikation von Forschung bei der Uber-
prifung von §60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2730 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien bei der
Uberpriifung von §60c Abs.2 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.

2731 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in diesem Teil der Unter-
suchung.
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C. Verfassungsrechtliche Implikationen und normative Erwdgungen zur
Evaluation

Die bisherige Uberpriifung der Regelungen in §§60c und 87c Abs. 1
Nr.2 UrhG lie8 eine nur teilweise Ubereinstimmung mit den tatsachli-
chen?”3? Anforderungen zu Tage treten. Vor dem verfassungsrechtlichen
Hintergrund — insbesondere den Anforderungen, die Eigentumsfreiheit,
Wissenschaftsfreiheit und das Allgemeine Personlichkeitsrecht an das ein-
fache Recht stellen — ist zum Zwecke der Evaluation zu uberpriifen, ob mit
der Nicht-Befriedigung der Interessen sogleich eine Verfassungswidrigkeit
der Normen einhergeht.

Da die Regelungen der §§ 60c und 87c¢ Abs. 1 Nr.2 UrhG insbesondere
nicht den tatsichlichen Anforderungen mit unmittelbarem Bezug zur For-
schungstitigkeit vollstindig Rechnung tragen,?’33 liegt ein Schwerpunkt
der nachfolgenden Ausfithrungen auf den Auswirkungen auf die Wissen-
schaftsfreiheit.

Aufgrund der legislativen Einschitzungsprirogative?’3# ist eine Verfas-
sungswidrigkeit — wie bereits in der Vorbemerkung zum Prifungsmafstab
ausgefiihrt — nur anzunehmen, wenn die dem Gesetz zugrundeliegenden
Beurteilungen als unvertretbar anzusehen sind.?”35 Dabei gilt es zu beach-
ten, dass das BVerfG bei urheberrechtlichen Regelungen, die lediglich das
Verfiigungsrecht einschrinken, bisher in keinem Fall einen Verfassungs-

2732 Vgl. dazu die Darstellungen zu den tatsichlichen Anforderungen im Rahmen
der Uberpriifung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2733 Vgl. dazu die Darstellungen zum Ergebnis der Uberprifung in diesem Teil der
Untersuchung.

2734 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 276/71, BVerfGE 31, 270 (273) — Schul-
funksendungen; Geerlings, GRUR 2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung,
Rechtsnatur und Disponibilitidt der Schranken des Urheberrechts, S.42; aus-
fihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geistigen
Eigentums gegeniiber modernen Vervielfiltigungstechniken; Grzeszick, in:
Maunz/Dirig, Art.20 GG Rn. 120; Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck,
Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/
Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2735 BVerfG, Urt. v. 01.03.1979 - 1 BvR 532/77, 1 BvR 533/77, 1 BvR 419/78 und 1
BvL 21/78, BVerfGE 50, 290 (335) — Mitbestimmungsgesetz; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 20 GG Rn. 122.

517

- am 18.01.2026, 02:40:30. [Er—


https://doi.org/10.5771/9783748933953-413
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Teil 4 Die Evaluation: Eine Uberpriifung ausgewdblter Regelungen

verstof§ angenommen hat; es bedient sich vielmehr eines sehr zurtckhal-
tenden Prifungsmafstabs.?73¢

Auch die nachfolgenden Ausfithrungen nehmen infolge der legislativen
Einschatzungsprarogative fiir §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG keine Ver-
fassungswidrigkeit an. Zwar ergab die vorstehende Uberprifung, dass die
Regelungen einigen verfassungsrechtlich grundsitzlich schutzwiirdigen In-
teressen von Forschenden nicht ausreichend Rechnung tragen. Inwieweit
verfassungsrechtliche Giiter zum Zwecke der praktischen Konkordanz im
konkreten Fall zur Geltung gebracht bzw. eingeschrinkt werden, obliegt
allerdings der — insoweit verfassungsrechtlich nicht aberprifbaren — Ent-
scheidung der Legislative.

Trotzdem enthalten die nachfolgenden Ausfihrungen einige verfas-
sungsrechtliche Implikationen fir die kiinftige Rechtsetzung: Denn die
Legislative hat, sofern die Regelungen nicht infolge Verfassungswidrigkeit
von vornherein nichtig sind, bei Ungewissheit der Zielerreichung jeden-
falls die weitere Entwicklung zu beobachten und ggf. nachtriglich nachzu-
bessern.?”3” Dies gilt insbesondere, da §§ 60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG
zunichst zeitlich befristet zur Erprobung des legislativen Konzepts?73® er-
lassen wurden (vgl. § 142 Abs. 2 UrhG a.F.); ihre zwischenzeitliche Entfris-
tung ersetzt nicht ihre kritische Evaluation (vgl. § 142 UrhG n.F.).

2736 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der Schranken des
Urheberrechts, S. 44.

2737 BVerfG, Beschl. v. 18.12.1968 - 1 BvL 5/64, 1 BvL 14/64, 1 BvL 5/65, 1 BvL
11/65 und 1 BvL 12/65, BVerfGE 25, 1 (13) — Mihlengesetz; BVerfG, Urt. v.
01.03.1979 - 1 BvR 532/77, 1 BvR 533/77, 1 BvR 419/78 und 1 BvL 21/78,
BVerfGE 50, 290 (335) — Mitbestimmungsgesetz; BVerfG, Urt. v. 08.04.1997 -
1 BvR 48/94, BVerfGE 95, 267 (314) — Altschulden der Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften der DDR; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art.20 GG
Rn. 122.

2738 BVerfG, Beschl. v. 18.12.1968 - 1 BvL 5/64, 1 BvL 14/64, 1 BvL 5/65, 1
BvL 11/65 und 1 BvL 12/65, BVerfGE 25, 1 (13) - Miihlengesetz; BVerfG,
Urt. v. 16.03.2004 - 1 BvR 1778/01, BVerfGE 110, 141 (158) — Hundeverbrin-
gungs- und -einfuhrbeschrinkungsgesetze; BVerfG, Urt. v. 17.03.2004 - 1 BvR
1266/00, BVerfGE 110, 177 (194) — Zuweisung des Aufenthaltsortes fiir Spét-
aussiedler; BVerfG, Beschl. v. 18.07.2005 - 2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167 (234)
- Risikostrukturausgleich; Sachs, in: Sachs, Art. 20 GG Rn. 151.
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I. Kein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit durch gesetzlich erlaubte
Nutzungen

Zunichst ist zu priifen, ob die derzeitigen urheberrechtlichen Regelungen
unzulissigerweise in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen.

Erfasst vom Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 S.1 Alt. 2 GG ist ,alles, was
nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung von Wahr-
heit anzusehen ist,“?”3? insbesondere ,,die Fragestellung [1] und die Grund-
satze der Methodik [2] sowie die Bewertung [3] des Forschungsergebnisses
und seine Verbreitung [4]?740 ebenso wie ein , Wissenschaftspluralismus,
der dem Wesen der Wissenschaft als einem prinzipiell unabgeschlossenen,
dialogischen Prozess der Suche nach Erkenntnis entspricht [5].42741

Diese finf Aspekte der Wissenschaftsfreiheit erscheinen vor dem Hin-
tergrund der nicht befriedigten Interessen an Zugang zu bestehendem
Wissen, Forschung an Ursprungsmaterialien, kollaborativer Forschung
und Kommunikation von Forschung grundsatzlich gefahrdet.27#? Dies gilt
insbesondere, da die Wissenschaftsfreiheit anerkanntermaflen auch eine
leistungsrechtliche Dimension aufweist, die den Staat zu Maffnahmen ver-
pflichtet, ,die zum Schutz des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums
unerlisslich sind, weil sie ithnen freie wissenschaftliche Betitigung tber-
haupt erst ermoglichen.“?”43 Zudem gilt die Wesensgehaltsgarantie: Ein

2739 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) - Jugendge-
fahrdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72,
BVerfGE 35, 79 (113) — Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178,
191/71, BVerfGE 47, 327 (367) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen-
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. § GG Rn. 179.

2740 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) -
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes.

2741 Sondervotum der Richter Dr. Simon und Rupp-v.Briinneck in BVerfG, Urt.
v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (157) — Teilweise
Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes.

2742 Vgl. ausfihrlich zu diesen Interessen die Darstellungen in Teil 3 dieser Unter-
suchung sowie die Darstellungen im Rahmen der Uberpriifung der Regelun-
gen in diesem Teil der Untersuchung,.

2743 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116)
— Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes;
BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95,
193 (209) — Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Kem-
pen, in: Epping/Hillgruber, Art.5 GG Rn. 186f. und 196; Britz, in: Dreier,
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staatlicher Akt darf nicht dazu fihren, dass die Wissenschaftsfreiheit in
ihrem Kern angetastet wiirde.?744

1. Freie Wahl der Fragestellung?

Zunachst konnte durch die Regelungen der §§60c und 87c Abs. 1
Nr. 2 UrhG die verfassungsrechtlich geschutzte Freiheit der Wahl der Fra-
gestellung beeintrichtigt sein.

a. Urheberrechtlich geschiitzte Forschungsgegenstinde in den Geistes-
und Sozialwissenschaften

Zwar greifen die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr.2 UrhG nicht
unmittelbar durch Gesetz in die Wahl der Forschungsgegenstinde ein; sie
erzielen allerdings scheinbar eine derartige, mittelbar faktische Wirkung.

Denn den Forschenden muss es grundsatzlich freistehen, unter mog-
lichen Forschungsgegenstainden entsprechend ihrem Erkenntnisinteresse
frei zu wihlen und ihre wissenschaftliche Fragestellung selbst festzule-
gen.”’4 Unter den geltenden Bestimmungen verzichten Forschende al-
lerdings infolge der fehlenden urheberrechtlichen Privilegierung von be-
stimmten Forschungsgegenstinden auf die Beforschung bestimmter Mate-
rialien.?746

Dies betrifft insbesondere die geistes- und sozialwissenschaftlich For-
schenden, deren wissenschaftliches Erkenntnisinteresse sich auf urheber-
rechtlich geschiitzte Gegenstinde gemifl §2 Abs.2 UrhG erstreckt: So
konnen dort unter anderem Texte (ob nun in Romanen, Buchern, Zeitun-

Art. 5 Abs.3 GG Rn. 12 und 58; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 153;
Hiberle, AGR 1985, 329 (358).

2744 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (122)
— Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes;
BVerfG, Beschl. v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE
93, 85 (95) — Universitatsgesetz Nordrhein-Westfalen; Britz, in: Dreier, Art. §
Abs. 3 GG Rn. 43.

2745 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 143; Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs. 3 GG
Rn. 24; Gdrditz, in: Maunz/Durig, Art. 5 Abs.3 GG Rn. 99; Starck/Paulus, in:
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2746 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.
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gen, Zeitschriften oder als Vortrige), Notenausgaben, Abbildungen, Fo-
tografien, 3D-Représentationen, Drucke,?”#’, Druckgrafiken,?”#8 Kunstwer-
ke, 7% (audio-) visuelle Medien aus Horfunk, Fernsehen, Film sowie On-
line-Medien moglicher Gegenstand von Forschungsprojekten sein. Die gel-
tenden urheberrechtlichen Schrankenregelungen werden allerdings auch
von Forschenden in Teilbereichen der Natur-, Lebens- und Ingenieurwis-
senschaften als Hindernis der Forschungstitigkeit wahrgenommen, inso-
fern ihre Forschungstatigkeit der Art nach der Methodik der Geistes- und
Sozialwissenschaften gleicht.?73? Insbesondere gilt das fiir die fachhistori-
sche Forschung, die jeweils in den Wissenschaftsbereich selbst eingeglie-
dert ist, aber spezielle Anforderungen an die Nutzung urheberrechtlich
geschiitzter Materialien stellt, sowie die editorische Forschung.?731

Nach Ansicht der Forschenden unproblematisch nutzbar seien lediglich
Gegenstande, deren urheberrechtliche Schutzfrist bis zum Beginn des For-
schungsprojekts abgelaufen ist.2”32 Die Schutzdauerregelung in § 64 UrhG
ermdglicht in diesem Zusammenhang unabhingig von den Regelungen
in §§60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG eine Beforschung von derartigen
Forschungsgegenstanden.

Besteht allerdings noch urheberrechtlicher Schutz — wie z.B. bei Videos
und anderen Forschungsgegenstinden des 20. und 21. Jahrhunderts?’53
— fihlen sich Forschende auf die Regelungen in §§60c und 87c Abs. 1
Nr. 2 UrhG angewiesen. Da diese durch ihre quantitativen Begrenzungen
dem Interesse an der Forschung an Ursprungsmaterialien nur unzurei-
chend Rechnung tragen — insbesondere kann gemaf§ § 60c Abs.2 UrhG
die hiufig unabdingbare, vollstindige Vervielfiltigung eines urheberrecht-
lich geschiitzten Forschungsgegenstands nicht vorgenommen werden —

2747 Interview mit P_G4, Z. 5.

2748 Interview mit P_G4, Z. 5.

2749 Interview mit P_G3, Z. 17.

2750 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung,.

2751 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.

2752 Ablberg, in: Ahlberg/Gotting, §2 UrhG Rn.77ff.; Schulze, in: Dreier/Schul-
ze, §2 UrhG Rn. 78ff.; Loewenbeim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§ 2 UrhG Rn. 941f.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 45ff.

2753 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.
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nehmen Forschende die Regelungen als einen mittelbaren Eingriff in ihre
Forschungsfreiheit wahr.

Ein solcher geniigt nach dem modernen Eingriffsbegriff des deutschen
Grundgesetzes, den das BVerfG jedenfalls seit der Osho-Entscheidung im
Jahr 2002%75# vertritt, fir einen Eingriff in ein Grundrecht, da als solcher
jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den
Schutzbereich eines Grundrechts fillt, ganz oder teilweise unmoglich
macht, verstanden wird — und zwar unabhingig davon, ob dies final oder
unbeabsichtigt, unmittelbar oder mittelbar, rechtlich oder tatsichlich, mit
oder ohne Befehl und Zwang erfolgt.?”35

Um die Forschungstatigkeit mit zeitgemaflen Methoden unter schnellem
Zugriff auf Ursprungsmaterialien durchftihren zu kénnen, sind nach An-
sicht der Forschenden hiufig vollstindige Vervielfiltigungen von Wer-
ken notwendig, in manchen Fillen sogar absolut unerlisslich fiir die
Forschungstatigkeit:?75¢ So bedarf es beispielsweise bei Archivmaterialien
der Vervielfiltigung, um einzelne Archivalien auch auferhalb der Raum-
lichkeiten des Archivs einer Untersuchung unterzichen zu kénnen.?”%”
Gleiches gilt fir Materialien in Museen und anderen kulturellen Einrich-
tungen.?”>8 Auch audiovisuelle Medien, insbesondere Filme und Fernseh-
sendungen, die nur einmal ausgestrahlt und seitens des Senders / Con-
tent-Anbietenden nicht vorgehalten werden, wiirden einer Beforschung
vollstindig entzogen, wenn sie nicht seitens der Forschenden vervielfaltigt
werden diirften.?”> Diese drei Beispiele zeigen, dass Vervielfaltigungen
in der Forschung nahezu ausschlieflich zum Zwecke der Erforschung
selbst angefertigt werden, nicht — wie hiufig befiirchtet — zum Zwecke der
Ersparnis einer weiteren Anschaffung: Sie sind nach Ansicht der Forschen-
den notwendig, um die Forschungstitigkeit am Gegenstand tberhaupt

2754 BVerfG, Beschl. v. 26.06.2002 - 1 BvR 670/91, BVerfGE 105, 279 (303) — Osho.

2755 BVerfG, Beschl. v. 16.12.1983 - 2 BvR 1160/83, 2 BvR 1565/83 und 2 BvR
1714/83, BVerfGE 66, 39 (60) — Raketen und Marschflugkorper; Starck, in:
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 1 GG Rn. 265.

2756 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberprifung der Regelungen des §60c
Abs. 2 UrhG bei der Forschung an Ursprungsmaterialien in diesem Teil der
Untersuchung.

2757 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.

2758 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.

2759 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.
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ausiiben zu kénnen. Dabei erscheine die quantitativ begrenzte Vorabfest-
legung aufgrund immer neuer Fragestellungen ,fern jedes Forschungsall-
tags.“2760

Werden derartige Vervielfiltigungen nun durch das urheberrechtliche
Ausschliefflichkeitsrecht verhindert, liegt jedenfalls ein mittelbarer Eingriff
in die verfassungsrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit vor. Dies ist
allerdings nicht der Fall: Weder §60c Abs.1 Nr.1 noch Abs.2 UrhG
verhindern die wissenschaftliche Forschung; auch machen sie die freie
Wahl urheberrechtlich geschiitzter Forschungsgegenstinde nicht unmittel-
bar durch Gesetz unmoglich.?7¢! Denn allen Forschenden verbleibt die
grundsatzliche Moglichkeit der Verhandlung tber Nutzungsrechte mit
dem jeweiligen Rechtsinhaber.?762

Auch insoweit die Regelungen faktisch Auswirkungen auf die Austibung
der Wissenschaftsfreiheit haben, da sie die Forschenden mittelbar sehr
stark in der Wahl ihrer Forschungsthemen beeinflussen, halten sie sich
allerdings im Rahmen des grundsitzlich bestehenden Prognosespielraums
der Legislative.?763

Zwar fihrt die urheberrechtliche Rechtslage dazu, dass Gegenstinde
des 20. und 21. Jahrhunderts in der Forschungstatigkeit nur sehr ein-
geschriankt in urheberrechtlich relevanter Weise genutzt werden.?’¢* For-
schende der Geistes- und Sozialwissenschaften, die in ihrer Forschungsta-
tigkeit mit urheberrechtlich geschiitzten Materialien arbeiten, beschreiben
insoweit die Auswirkungen der derzeitigen urheberrechtlichen Restriktio-

2760 VHD-Stellungnahme, S. 1.

2761 Vgl. zum Normgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UrhG die Darstellun-
gen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2762 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Mafinahmen der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungsma-
terialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2763 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) — Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegeniiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2764 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah-
men der Uberpriifung von §60c Abs.2 UrhG in diesem Teil der Untersu-
chung.
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nen als ,Window of Opportunity“, das die Erforschung von Materialien
aus dem 19. Jahrhundert erméglicht, wahrend auf Forschungsprojekte mit
Gegenstinden aus dem 20. und 21. Jahrhundert aufgrund rechtlicher Rah-
menbedingungen eher verzichtet wird.?’¢5 Damit wird in Frage gestellt, ob
die Legislative tatsichlich allen verfassungsrechtlichen Gutern zu bestmog-
licher Geltung verholfen hat; eine Verfassungswidrigkeit liegt allerdings —
auch unter Abwigung aller Umstinde - nicht vor.

Denn zum einen ist diese Wahrnehmung zurtickzufithren auf die zu-
nehmende digitale Transformation und das mobile Arbeiten: War es
friher nahezu selbstverstindlich, das Archivgut oder den Museumsgegen-
stand am Ort der Institution zu untersuchen, arbeiten Forschende heutzu-
tage vermehrt mit digitalen Abbildern analoger Forschungsgegenstande.
Da die dazu notwendige Digitalisierung eine urheberrechtlich relevante
Vervielfiltigung im Sinne der §§15 Abs.1 Hs.2 Nr.1, 16 Abs.1 UrhG
darstellt, wird das Urheberrecht seitens der Forschenden als Hindernis
wahrgenommen.?’¢¢ Zweifelsohne steht es in seiner derzeitigen Ausgestal-
tung einer effizienten und modernen Arbeitsweise entgegen — aufgrund
des starken Urheberrechtsschutzes, der ebenfalls verfassungsrechtlichen
Schutz geniefSt, begriindet es allerdings nach Abwigung jedenfalls keine
Verfassungswidrigkeit.

Auch aus der leistungsrechtlichen Dimension der Wissenschaftsfreiheit
ergibt sich insofern kein Anspruch auf die Zurverfiigungstellung der fiir
die Forschung erforderlichen Materialien: Zwar haben Forschende ein
Recht auf solche staatlichen Maflnahmen auch organisatorischer Art, die
zum Schutz des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums unerlésslich
sind, weil sie ihnen freie wissenschaftliche Betdtigung tiberhaupt erst er-
moglichen.?’¢” Dieser Anspruch ist allerdings auf das verfassungsrechtlich
erforderliche Minimum beschranket; dies zeigt ein Blick in die Wissen-

2765 Interview mit P_G1, Z. 21, 41, 51, 63; Interview mit P_G3, Z. 43, 213; Inter-
view mit P_S2, Z. 3; Interview mit P_S3 - Teil 1, Z. 53; Interview mit P_N§
und Bib_NS$, Z. 168.

2766 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberprifung der Regelungen des §60c
Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2767 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (116)
— Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes;
BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 - 1 BvR 1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95,
193 (209) — Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung von Hochschullehrern; Kem-
pen, in: Epping/Hillgruber, Art.5 GG Rn. 186f. und 196; Britz, in: Dreier,
Art. 5 Abs.3 GG Rn. 12 und 58; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 153;
Hiaberle, AGR 1985, 329 (358).
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schaftsbereiche auflerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften: Weder
konnen Forschende der physikalischen Grundlagenforschung verlangen,
dass ihnen seitens des Staates ein Teilchenbeschleuniger am Ort ihrer
Wahl zur Verfigung gestellt wird; noch koénnen Forschende der Meeres-
biologie die Beforschung eines Wals in ihrem Forschungslabor begehren.
Erstere sind vielmehr auf Verhandlungen mit den jeweiligen Eigentiimern
angewiesen, letzteren ist ihr Wunsch bereits aus Grinden des Tierschutzes
zu versagen. Bereits vor dem Hintergrund des allgemeinen Gleichheitssat-
zes muss fir die Forschung an Ursprungsmaterialien in den Geistes- und
Sozialwissenschaften Gleiches gelten:?768 Hier besteht iiberdies in vielen
Fallen die Moglichkeit einer individuellen Lizensierung zur Einriumung
der erforderlichen Nutzungsrechte.”® Seitens der Forschenden besteht
daher kein Anspruch auf deren gesetzliche Einrdumung; sofern eine Lizen-
sierung nicht moglich sein sollte, beispielsweise, wenn Rechtsinhaber auch
durch eine sorgfiltige Suche nicht festgestellt oder ausfindig gemacht wer-
den konnen, bestehen im Urheberrecht bereits gesonderte Regelungen, die
ebenfalls im Bereich der Forschung Anwendung finden.?”7% Selbst wenn
sich auch diese als wenig praxistauglich erwiesen, ist eine Beforschung
solcher Werke seitens des Staates nicht anderweitig zwingend — unter
unverhiltnismafigem Rickgriff auf Rechte Dritter — zu erméglichen.?”7!

Eine Schranke des Urheberrechts, die weitergehende Nutzungen fir die
wissenschaftliche Forschung gesetzlich erlaubte, ist angesichts der grund-
satzlich bestehenden Verhandlungsmoglichkeit nicht erforderlich: Die In-
terviews zeigen, dass bereits in der Vergangenheit der die 75 Prozent
tbersteigende Teil des Werkes hdufig zum Gegenstand von erfolgreichen
Verhandlungen gemacht worden ist.”72 Dies gilt allerdings nur, sofern die
Forschenden urheberrechtliche Grundkenntnisse und Erfahrung in Ver-
handlungen mit Rechtsinhabern hatten oder Vertragspartner ein standari-

2768 VGH Bayern, Urt. v. 07.04.2003 - 7 B 02.168, juris — Raumausstattung der
Abteilung fir Infektionshygiene der TU; Kempen, in: Epping/Hillgruber,
Art. 20 GG Rn. 197.

2769 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zu den Mafinahmen der wissenschaftlichen
Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungs-
materialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2770 Vgl. z.B. zu den verwaisten Werken: §§ 61ff. UrhG.

2771 De la Durantaye/Kuschel, ZUM 2019, 694 (703).

2772 Interview mit P_G3, Z. 71.
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siertes Verfahren zur Rechteeinriumung anboten.?’73 Nur dann stellten
individuelle Verhandlungen ein ,gleich wirksames, aber das Grundrecht
nicht oder weniger stark einschrainkendes Mittel“ dar.2774

Dass viele Forschende mangels juristischer Kenntnisse derzeit nicht in
der Lage sind, derartige Verhandlungen uber urheberrechtlich relevante
Nutzungen zu fithren,?”” muss aber nicht zwangslaufig (!) zu einer Erwei-
terung der gesetzlich erlaubten Nutzungen fithren. Vielmehr ist seitens
des Staates dafiir Sorge zu tragen, dass Forschende in Zukunft zu einer
Verhandlung tiber urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen ihrer
Forschungstatigkeit befihigt werden.?”7¢ Denn in einem solchen Fall ist
zu erwarten, dass eine gesetzlich erlaubte Nutzung — in den Fallen der Er-
reichbarkeit des Rechtsinhabers — in Zukunft nicht mehr erforderlich sein
wird: Durch Stirkung der Verhandlungsmechanismen kann die derzeit be-
stehende Informationsasymmetrie zwischen den verhandelnden Parteien
in Bezug auf die urheberrechtliche Lage ausgeglichen und den Interessen
in Bezug auf die Nutzung urheberrechtlich geschitzter Materialien in vie-
len Fillen angemessener Rechnung getragen werden als mit einer gesetz-
lich vorgesehenen Privilegierung. Derartige Verhandlungen sind, wie die
Praxis der psychologischen Tests sowie der editorischen Forschung zeigen,
haufig zielfithrender.?”7

Insoweit derzeit noch unzureichende Kenntnis der Forschenden besteht
oder auch in Zukunft individuelle Verhandlungen trotz Bereitschaft sei-
tens der Forschenden in angemessener Zeit wenig erfolgsversprechend?”78

2773 Interview mit P_G3, Z. 71 sowie die Darstellungen zu den Mafnahmen der
wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der For-
schung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2774 BVerfG, Beschl. v. 16.03.1971 - 1 BvR 52/66, 1 BvR 665/66, 1 BvR 667/66
und 1 BvR 754/66, BVerfGE 30, 292 (316) — Indienstnahme Privater; BVerfG,
Beschl. v. 20.06.1984 - 1 BvR 1494/78, BVerfGE 67, 157 (176) — G 10-Gesetz;
BVerfG, Beschl. v. 08.06.2010 - 1 BvR 2011/07 und 1 BvR 2959/07, BVerfGE
126, 112 (144) - Eingliederung privater Leistungserbringer in den offentlichen
Rettungsdienst.

2775 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivitat der Regelungen in diesem Teil der
Untersuchung.

2776 Fir konkrete Manahmen zur Steigerung der Urheberrechtskompetenz von
Forschenden vgl. die Darstellungen in Teil 5 dieser Untersuchung.

2777 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Malnahmen der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungsma-
terialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2778 Z.B. befinden sich in Nachlissen auch Werke von Personen, die nicht zwin-
gend mit der verstorbenen Person identisch sein miissen, wodurch die Rechts-
inhaber-Suche zusitzlich erschwert wird.
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oder erfahrungsgemaf$ nicht moglich?””? sind, ohne ein Forschungsprojekt
unangemessen zu verzogern, ist eine gesetzliche Erlaubnis far urheber-
rechtlich relevante Nutzungen zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung
erforderlich. Insoweit hilt sich die derzeitige Regelung allerdings — wie
bereits oben festgestellt — im Beurteilungsspielraum der Legislative.?780
Einzig, wenn eine Erforschung von urheberrechtlich geschiitzten Materia-
lien ohne eine Vervielfiltigung absolut unméoglich wire, stiinde die Verfas-
sungsmafigkeit der Regelungen in Frage.?8!

Losgeldst von einer etwaigen Verfassungswidrigkeit sei an dieser Stelle
abschliefend auf etwaigen Nachbesserungsbedarf hingewiesen, durch den
den Interessen aller Beteiligten im Wissenschaftsurheberrecht angemes-
sener Rechnung getragen werden konnte: Denkbar wire beispielsweise
eine urheberrechtliche Schrankenregelung, die in einigen Fillen die voll-
standige Vervielfaltigung eines Werkes zum Zwecke der eigenen wissen-
schaftlichen Forschung gestattete. Um zu verhindern, dass urheberrecht-
liche Regelungen die Wissenschaft in der Wahl ihrer Forschungsgegen-
stande einschrinken und somit den Kern der grundrechtlich geschiitzten
Wissenschaftsfreiheit gefihrden, und um die Forschungsfreiheit in Metho-
dik und Gegenstand auch in Zukunft zu garantieren, sollte eine Offnung
der Wissenschaftsschranken und eine Erweiterung des Nutzungsumfangs

2779 Z.B. kénnen diese faktisch ab einer gewissen Anzahl an Forschungsgegen-
stainden nicht mehr durchgefithrt werden. Ein gutes Beispiel hierfiir aus der
jungsten Vergangenheit sind die Text und Data Mining-Projekte: Sie bedtirfen
grofler Mengen an Ursprungsmaterialien, die in urheberrechtlich relevanter
Weise verarbeitet werden miissen. Zwar existiert inzwischen mit § 60d UrhG
eine urheberrechtliche Sonderregelung fiir diese Art der Nutzung; ihr voraus
gingen allerdings viele Jahre, in denen diese Art der technisch innovativen
Forschung aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen nicht méglich war.

2780 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) - Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stzeper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegentiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2781 Dies wird zum Teil in Bezug auf Fernsehsendungen angenommen, die nach
einmaliger Ausstrahlung nicht anderweitig vorgehalten werden. Ob dies tat-
sichlich der Fall ist und insofern ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit
vorliegt, bedarf niaherer Untersuchungen.
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der Privilegierung in § 60c Abs. 2 UrhG erwogen werden.?’8? Die Auswir-
kungen auf das Ausschlieflichkeitsrecht des Urhebers, die bereits jetzt —
vor dem Hintergrund des Weitergabeverbots — als sehr gering einzuschat-
zen sind,?’# wiren in diesem Fall ebenfalls nur gering, da mit diesen Ver-
vielfaltigungen in vielen Fillen keine Umsatzeinbulen einhergingen.?784
Dabei sollte die Regelung des § 60g Abs. 1 UrhG?*’8 — vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Bestrebungen der digitalisierenden Institutionen,
ein Vervielfiltigungs- und Veréffentlichungsverbot auszusprechen — jeden-
falls aus Grinden der Effektivitat der Vorschrift weitgehend beibehalten
werden: Nur in Fillen, in denen ein derartiges Verbot aus Griinden des
(postmortalen) Personlichkeitsschutzes notwendig ist, sollte sich dieses
durchsetzen.

b. Sonderfall: Editorische Forschung

Einen Sonderfall der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung stellt
die editorische Forschung dar, deren Ziel die Wiederverdffentlichung
annotierten Materials ist. Hier treffen die verfassungsrechtlich geschiitz-
ten Interessen der Forschenden nicht nur auf die verfassungsrechtlich
geschitzte Eigentumsgarantie des Urhebers, sondern ebenso auf sein ver-
fassungsrechtlich verankertes Personlichkeitsrecht.?78¢

Zwar trat in den Interviews zu Tage, dass viele editorische Forschungspro-
jekte unter der derzeitigen Rechtslage nur schwer umsetzbar seien.?’8” Die-
ser Umstand erscheint aufgrund der tiberragend wichtigen Bedeutung des

2782 Vgl. fir einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verén-
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung,.

2783 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ergebnissen der Dokumentenanalyse bei
der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung.

2784 Diese werden allerdings bei einer Privilegierung der Vervielfiltigung von 75
Prozent von Rechtsinhabern, insbesondere in der Verlagsbranche, befiirchtet.
Vgl. dazu die Darstellungen zu den Ergebnissen der Dokumentenanalyse zur
Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 2 dieser Untersuchung.

2785 Hagemeier, in: Ahlberg/Gétting, § 60g UrhG Rn. 1ff.; Dreier, in: Dreier/Schul-
ze, §60g UrhG Rn. 1ff.; Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, §60g UrhG
Rn. 1ff;; Jani, in: Wandtke/Bullinger, § 60g UrhG Rn. 1ff.

2786 Vgl. zu den verfassungsrechtlichen Positionen allgemein die Darstellungen zu
Beginn dieses Teils der Untersuchung.

2787 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung bei der Uberprii-
fung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.
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Schutzes der Personlichkeit des Individuums allerdings gerechtfertigt.?88
Denn jedes Individuum hat das Recht, selbst tiber seine Darstellung in der
Offentlichkeit zu entscheiden.?’$? Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte
dirfen nicht zu einer weitreichenden 6ffentlichen Nutzung ohne Zustim-
mung des jeweiligen Rechtsinhabers zur Erstveroffentlichung fihren.?7%0

Auch forderten die Interviews zu Tage, dass Verhandlungen in diesem
Bereich besonders erfolgsversprechend seien.?”?!

Vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit ergibt sich daher fir die
Legislative kein akuter Handlungsbedarf im Bereich der editorischen For-
schung.

2. Freie Wahl der Methodik?

Durch die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr.2 UrhG kénnte die
verfassungsrechtlich geschiitzte Freiheit der Wahl der Forschungsmetho-
dik beeintrachtigt sein.

Denn die Uberpriifung der §§ 60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG hat ge-
zeigt, dass die Forschung an Ursprungsmaterialien auch in ihrer kollabora-
tiven Ausprigung durch die derzeitigen Regelungen nicht gewéhrleistet
ist: Insbesondere § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG wird als Hindernis fur die Arbeit
in Evaluationsgruppen wahrgenommen und konnte insoweit einen unzu-
lassigen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit darstellen.

2788 Vgl. zur Bedeutung des Allgemeinen Personlichkeitsrechts bereits die Darstel-
lungen zu Beginn dieses Teils der Untersuchung.

2789 Di Fabio, in: Maunz/Dirig, Art.2 GG Rn. 166ft.; Dreser, in: Dreier, Art.2
Abs. 1 GG Rn. 74; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 2 GG Rn. 40; Murswiek/Rixen,
in: Sachs, Art. 2 GG Rn. 71.

2790 Interview mit P_G2, Z. 28, 117; Interview mit P_G3, Z. 33; Interview mit
P_G4, Z. 94f. betonen die personlichkeitsrechtlichen Aspekte.

2791 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Mafinahmen der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an der Forschung an Ursprungsma-
terialien in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Die Forschung an Ursprungsmaterialien?”?? und in Gemeinschaft mit an-
deren Forschenden?”®3 steht grundsitzlich unter verfassungsrechtlichem
Schutz: Forschende sind in der Wahl ihrer Methodik grundsatzlich frei;?7%4
auch sollte ihnen die Arbeit in Forschungsgruppen ermoglicht werden, da
die arbeitsteilige Zusammenarbeit dem Wesen der modernen Forschung
entspricht.?”?

§60c Abs.1 Nr.1 UrhG erwies sich insofern bei der Nutzung urheber-
rechtlich geschutzter Materialien in Evaluationsgruppen als unzureichend:
Die gemeinsame Arbeit erfordert nach Ansicht der Forschenden die
vollstaindige Kenntnisnahme des jeweiligen Forschungsgegenstands; eine
quantitativ auf 15 Prozent begrenzte Nutzungsmoglichkeit reicht nicht
2us. 2796

Doch auch dies begriindet keine Verfassungswidrigkeit der Norm. Denn
zur Vorbereitung der gemeinsamen Erarbeitung von Erkenntnissen am
Forschungsgegenstand®”®7 steht den Forschenden in vielen Fallen vor
der beabsichtigten Nutzung die Moglichkeit der Verhandlung mit dem
Rechtsinhaber offen: Sie koénnen sich grundsitzlich um die Einholung
von Nutzungsrechten bemiihen.?”? Eine vollstaindige gesetzliche Privile-
gierung der urheberrechtlich relevanten Nutzung ist daher nicht erforder-
lich; sie hielte sich allerdings — de lege ferenda — in Einschrinkung der
das Urheberrecht schiitzenden Eigentumsgarantie?”?? aufgrund der iiberra-

2792 Britz, in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn.25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art.5 GG
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5§ GG Rn. 138.

2793 Britz, in: Dreier, Art. 5 Abs.3 GG Rn. 25; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/
Starck, Art. S GG Rn. 488.

2794 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (113) -
Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes.

2795 Vgl. dazu die Darstellungen in Teil 1 sowie zur kollaborativen Forschung in
Teil 3 dieser Untersuchung.

2796 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberpriifung des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2797 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien im Rah-
men der Uberpriifung von § 60c Abs. 1 Nr. 1 und § 60c Abs. 2 UrhG in diesem
Teil der Untersuchung.

2798 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in
diesem Teil der Untersuchung sowie die Darstellungen zu den Manahmen
der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des Interesses an der
Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser Untersuchung,.

2799 Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 71; Axer, in: Epping/Hillgruber, Art. 14 GG
Rn. 48; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 8; Papier/Shirvani, in: Maunz/
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genden Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit in dem verfassungsrechtlich
gewihrten Beurteilungsspielraum der Legislative.?8%0

3. Freie Bewertung des Forschungsergebnisses?

Auch die verfassungsrechtlich grundsatzlich geschutzte Freiheit der Bewer-
tung von Forschungsergebnissen erscheint vor dem Hintergrund der vor-
liegenden Uberprifung durch die Regelungen der §§60c und 87c¢ Abs. 1
Nr. 2 UrhG beeintrachtigt.

Zwar ist heute das Bedurfnis zur Bereitstellung von Ursprungsmateriali-
en noch eher gering ausgepragt; bereits zum heutigen Zeitpunkt steht aber
fest, dass die Uberprifung von Forschung im Rahmen des Peer Review-
Prozesses seitens der Forschenden jedenfalls eines vollstindigen Zugriffs
auf das zu begutachtende Material bedarf.28°! Ein solcher kann mittels
§ 60c Abs. 1 Nr. 2 UrhG allerdings aufgrund der quantitativen Begrenzung
nicht hergestellt werden, da § 60c Abs.1 Nr.2 UrhG nur eine Vervielfal-
tigung sowie Offentliche Zuginglichmachung von 15 Prozent der zugrun-
deliegenden Forschungsgegenstinde ermoglicht; insofern kann effektive
Qualitatsiberprifung nach Ansicht der Forschenden nicht stattfinden.?802

Auch hier steht der Legislative allerdings wiederum ein Einschitzungs-
spielraum zur Abwigung zwischen Eigentumsgarantie und Wissenschafts-
freiheit zu, der rechtlich nur eingeschrinkt tberprifbar ist.283 Mit der

Dirig, Art.14 GG Rn.314; Depenbeuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck,
Art. 14 GG Rn. 149; Bryde/Wallrabenstein, in: Munch/Kunig, Art.14 GG
Rn. 38; Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der Schranken
des Urheberrechts, S. 42.

2800 Vgl. fiir einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verin-
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung,.

2801 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualititssicherung von Forschung bei der
Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.

2802 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitatssicherung von Forschung bei der
Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.

2803 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) - Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stzeper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegentiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs,
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quantitativ begrenzten Privilegierung halt sich die Legislative jedenfalls
innerhalb dieses Rahmens.

Denkbar wire zwar grundsitzlich auch eine individuelle Lizensierung
der Materialien seitens der Rechtsinhaber zugunsten der Forschenden,
die schlieflich die Qualitatsiiberpriifung durchfithren. Vorbild konnten
insoweit die Bestrebungen der psychologischen Testforschung sein, die
beim Einsatz von Tests im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte
bereits Nutzungsrechte bei dem jeweiligen Rechtsinhaber erwerben, um
diese anschlieend rechtssicher im Rahmen des Projekes fiir Testteilneh-
mende vervielfiltigen zu konnen.?8%* Diese Situation gilt allerdings nur
far Forschungsgegenstinde entsprechend, zu denen vor Aufnahme des
Forschungsprojekts noch kein Zugang besteht, weshalb eine Kontaktauf-
nahme mit dem Rechtsinhaber zur Durchfithrung der Forschung ohnehin
erforderlich ist; in einem solchen Fall kann im Rahmen der Verhandlun-
gen auch eine Einrdumung von Rechten fiir Nutzungshandlungen im
Rahmen der Qualititsiiberpriiffung erfolgen. Eine Vielzahl der Forschungs-
projekte bedient sich allerdings auch solcher Materialien, zu denen bereits
Zugang besteht, z.B. Materialien aus dem Bestand der universitaren Biblio-
thek oder Mediathek sowie aus dem Internet, wobei die beschriebene
Vorgehensweise unmoglich erscheint.?805

Da derzeit der Peer Review-Prozess zum Zwecke der Qualititsverbesse-
rung fast ausschlieflich ,,blind“, d.h. ohne Kenntnis des Begutachtenden
sowie Begutachteten stattfindet, ist auch nicht zu erwarten, dass derarti-
ge individuelle Vertragsbestrebungen erfolgreich sein werden. Denn in
einem solchen Fall wire ein Vertragsschluss zugunsten eines bis zuletzt
unbekannten Dritten notwendig.28%¢ Angesichts der Vielzahl an Qualitits-
tberpriffungen — jedem Forschungsprojekt folgt derzeit mindestens ein
Peer Review-Prozess nach — erscheint ein solches Vorgehen daher nicht

Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2804 Vgl. dazu die Manahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi-
gung des Interesses an der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3 dieser
Untersuchung.

2805 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.

2806 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualititssicherung von Forschung bei der
Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.
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geeignet, die Nutzung urheberrechtlich geschitzter Werke im Rahmen
der Qualititsiiberpriifung von Forschung sicherzustellen.

Erwogen werden konnte allerdings eine legislative Regelung zur vollstan-
digen Nutzung urheberrechtlich geschiitzter Materialien zum Zwecke der
Qualitatsiiberpriffung; eine solche ware unter Abwagung der Gewihrleis-
tungen der Wissenschaftsfreiheit sowie der Eigentumsgarantie auch ver-
haltnismafig im engeren Sinne:

So ist der Kreis der Qualititsiberprifenden in der Regel eng umgrenzt;
tiblicherweise werden weniger als 5 Begutachtende zur Qualititsiiberpri-
fung im Rahmen des Peer Review-Verfahrens bestimmt; die Auswirkun-
gen auf das Recht des Urhebers sind damit als gering einzuschatzen 280
Zudem ist es derzeit bereits Usus, Materialien, die zum Zwecke der Qua-
litatstiberprifung zur Verfugung gestellt werden, nach Begutachtung zu
loschen.?8%® Die Verwertungsmoglichkeiten werden daher infolge einer
Weiternutzung der Materialien bzw. unrechtmifigen Weitergabe ,unter
der Hand“ voraussichtlich nicht eingeschriankt.280

Entscheidend ist schlieflich die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit in
ithrer Auspragung der Wahl der Fragestellung, die bereits zuvor dargestellt
wurde:?$1° Denn eine fehlende Nutzungsmoglichkeit im Rahmen der Qua-
litatsiberprifung kann Auswirkungen auf die Wahl der Forschungsgegen-
stinde zeitigen. Was nicht zum Zwecke der Uberpriifung zur Verfiigung
gestellt werden kann, wird nicht erforscht.28!! Dieser Effekt wird in allen
Disziplinen dadurch verschirft, dass Forschungstérderungen sowie die Pu-
blizierbarkeit von Manuskripten verstirkt von Reproduzierbarkeitskriteri-
en abhingig gemacht werden. In der geistes- und sozialwissenschaftlichen
Forschung gewinnt diese Uberlegung insofern an zusitzlicher Brisanz,
als der Forschungsgegenstand in den Geistes- und Sozialwissenschaften
noch haufiger als in den tbrigen Wissenschaftsbereichen urheberrechtlich

2807 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualititssicherung im Rahmen kollaborativer
Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung,.

2808 Vgl. dazu die Darstellungen zur Léschung im Rahmen der Qualititssicherung
von Forschung bei kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2809 Interview mit P_S2, Z. 63.

2810 Vgl. dazu die Darstellungen zur freien Wahl der Fragestellung in diesem Teil
der Untersuchung.

2811 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Qualititssicherung in Teil 3 dieser
Untersuchung sowie das Interview mit P_G1, Z. 21, 41, 43, 45, 51, 53, 63;
Interview mit P_G3, Z. 43, 213; Interview mit P_S2, Z. 3; Interview mit P_S3 -
Teil 1, Z. 53; Interview mit P_NS5 und Bib_N35, Z. 168.
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geschitzt ist.2812 Sofern dieser urheberrechtliche Schutz dazu fihrt, dass
die erforderliche Qualititsiiberpriffung nicht mehr stattfinden kann, steht
die verfassungsrechtliche Gewihrleistung der Wissenschaftsfreiheit in Fra-
ge.2813 Diesbeziiglich ist allerdings ebenfalls auf die obenstehenden Aus-
fihrungen zu verweisen: Es besteht auch hier grundsatzlich die theoreti-
sche Moglichkeit zur individuellen Verhandlung mit den Rechtsinhabern.

Angesichts der kiinftigen Ausweitung der allgemeinen Replizierbarkeits-
bestrebungen?8!4 erscheint auch eine gesetzlich erlaubte, vollstindige Nut-
zung urheberrechtlich geschiitzter Materialien gerechtfertigt. Auf diese
Weise kann eine solide Qualititsiiberprifung in der Forschung — auch bei
Projekten mit zeitgenossischen Materialien — sichergestellt werden.?813
Erwogen werden sollte daher die Authebung der quantitativen Grenze
und eine Ausweitung des Privilegierungstatbestands auf bis zu 100 Pro-
zent?$1¢ sowie ggf. eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Léschung der Ma-
terialien nach Abschluss des Peer Review-Begutachtungsprozesses zur Ver-
hinderung der Nachnutzung ohne Beteiligung des Urhebers bzw. Rechts-
inhabers. Um die Replizierbarkeit auch auflerhalb von Peer Review-Ver-
fahren sicherzustellen, kénnte zudem eine Ausweitung des privilegierten
Personenkreises und eine allgemeine Verfiigbarmachung von Forschungs-
materialien zu Zwecken der Qualititssicherung erwogen werden.?$17 Au-
Berdem sind auflerrechtliche Maffnahmen denkbar, die zu individuellen
Verhandlungen tiber Nutzungsrechte befihigen.?8® Denn nur, wenn For-
schende keine ausreichenden Fahigkeiten in Bezug auf Verhandlungen

2812 Ablberg, in: Ahlberg/Gotting, §2 UrhG Rn.77ff.; Schulze, in: Dreier/Schul-
ze, §2 UrhG Rn.78ff.; Loewenheim/Leistner, in: Loewenheim/Leistner/Ohly,
§ 2 UrhG Rn. 94ft.; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, § 2 UrhG Rn. 45ff.

2813 Britz, in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn. 14, 15, 17, 23, 25; Jarass, in: Jarass/
Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138; Gdrditz, in: Maunz/Diirig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 94;
Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2814 Von Forschenden wird zunehmend die Uberpriifbarkeit ihrer Forschungser-
gebnisse gefordert; vgl. dazu die Darstellungen zur Qualititssicherung durch
kollaborative Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2815 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualitatssicherung von Forschung bei der
Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.

2816 Vgl. dazu die Vorschliage fiir einen verdnderten § 60c UrhG-E in Teil § dieser
Untersuchung.

2817 Vgl. fiir konkrete Vorschlige die Darstellungen in Teil 5 dieser Untersuchung.

2818 Vgl. fiir konkrete Vorschliage die Darstellungen in Teil 5 dieser Untersuchung.
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tiber Nutzungsrechte entwickelt haben, bedarf es einer gesetzlich erlaub-
ten Nutzung zum Zwecke der Qualititsiiberpriifung.?81?

4. Freie Verbreitung des Forschungsergebnisses?

Auch die fehlende Privilegierung des Rechts der o6ffentlichen Wiedergabe
in § 60c UrhG begrindet keinen Eingriff in die grundrechtlich garantier-
te Wissenschaftsfreiheit. Zwar konnen weder §60c Abs.1 Nr.1 UrhG
noch § 60c Abs. 2 UrhG dem Interesse an Kommunikation von Forschung
Rechnung tragen, da beide die offentliche Wiedergabe nicht privilegie-
ren.?820 Auch diesbeziiglich hat die Legislative allerdings zulassigerweise
von dem ihr grundsitzlich zustehenden Beurteilungsspielraum Gebrauch
gemacht.282!

Sie ging dabei davon aus, dass Forschende zur Darstellung ihrer For-
schungsergebnisse insbesondere vom urheberrechtlichen Zitatrecht Ge-
brauch machen konnten. Wie die Ergebnisse der Interviewstudie aller-
dings nahelegen, trigt das Zitatrecht dem Interesse nur unzureichend
Rechnung: Vielmehr erfolgen Darstellungen auch zu Illustrationszwe-
cken.?822 Da Forschende infolge dieser Rechtslage auf eine Nutzung urhe-
berrechtlich geschiitzter Materialien verzichten, geht damit ein faktischer
Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit einher.2823 Dies gilt insbesondere in
den Wissenschaftsbereichen, in denen die Darstellung des Forschungsge-

2819 Vgl. fir einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verén-
derten §60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung sowie fiir Manahmen
zur Starkung der Urheberrechtskompetenz die Darstellungen in Teil 5 dieser
Untersuchung.

2820 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberprifung von §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2821 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) - Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stzeper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfuhrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegentiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 3165 Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2822 Vgl. dazu die Darstellungen zur Prisentation auf wissenschaftlichen Konferen-
zen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2823 BGH, Urt. v. 10.01.2019 - I ZR 267/15, GRUR 2019, 813 (818) — Cordoba II;
Schulz, in: Ahlberg/Gotting, §51 UrhG Rn. 13; Dreier, in: Dreier/Schulze,
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genstands im Rahmen von Konferenzprisentationen als essentiell angese-
hen wird.2824

Dieser Eingriff ist mittels anderer verfassungsrechtlicher Giiter zu recht-
fertigen. Insoweit allerdings die die urheberrechtlichen Verwertungsrech-
te im Allgemeinen garantierende Eigentumsgarantie in das Feld gefiihrt
wird, ist zu bertcksichtigen, dass auch ihr durch entsprechende Inhalts-
und Schrankenbestimmungen seitens der Legislative Grenzen gesetzt wer-
den konnen.?825

Zwar reicht die leistungsrechtliche Dimension der Wissenschaftsfreiheit
nicht so weit, als dass sie eine Moglichkeit zur 6ffentlichen Wiedergabe
urheberrechtlich geschitzter Materialien durch Forschende ohne Zustim-
mung des Urhebers von der Legislative zwingend forderte. Insofern kann
eine Verfassungswidrigkeit die Regelung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG nicht
angenommen werden.

Als wertentscheidende Grundsatznorm verpflichtet Art. 5 Abs.3 GG
allerdings den Staat, fiir die Idee einer freien Wissenschaft einzustehen
und an ihrer Verwirklichung mitzuwirken.?82¢ Dies schlieft auch mit ein,
dass wissenschaftliche Kommunikation bestméglich zur Geltung gebracht
wird.

Im Rahmen der Evaluation sollte — auch wenn eine Verfassungswidrig-
keit vorliegend aufgrund des Beurteilungsspielraums der Legislative nicht
angenommen wird — erwogen werden, auch die offentliche Wiedergabe

§ 51 UrhG Rn. 3; Spindler, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 51 UrhG Rn. 27;
Liift, in: Wandtke/Bullinger, § 51 UrhG Rn. 3.

2824 Vgl. dazu die Darstellungen zur Prisentation auf wissenschaftlichen Konferen-
zen zur Kommunikation von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2825 BVerfG, Beschl. v. 18.02.2009 - 1 BvR 3076/08, BVerfGE 122, 374 (391)
— Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009; BVerfG, Beschl. v. 02.03.1999 - 1 BvL
7/91, BVerfGE 100, 226 (241) — Denkmalschutz; Axer, in: Epping/Hillgruber,
Art. 14 GG Rn. 85; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 36ff.; Wieland, in:
Dreier, Art. 14 GG Rn. 144ff.; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dirig, Art. 14 GG
Rn. 4291f.; Depenbeuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG Rn. 230f;
Bryde/Wallrabenstein, in: Miinch/Kunig, Art. 14 GG Rn. 107f.

2826 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (112ff.)
— Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Gesetzes;
BVerfG, Beschl. v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE
93, 85 (95) — Universititsgesetz Nordrhein-Westfalen; BVerfG, Beschl. v.
24.06.2014 - 1 BvR 3117/07, BVerfGE 136, 338 (362) — Organisatorische Aus-
gestaltung der Medizinischen Hochschule Hannover; Kempen, in: Epping/Hill-
gruber, Art. 5 GG Rn. 186; Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG
Rn. 472; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 133, 144; Hdberle, AOR 1985,
329 (358).
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urheberrechtlich geschiitzter Materialien zum Zwecke der Darstellung von
Forschung zu privilegieren.?$?” Damit wiirde Forschenden erméglicht wer-
den, unter Riickgriff auf urheberrechtlich geschiitztes Material (insbeson-
dere Abbildungen) Zwischenstinde und Arbeitsergebnisse in institutions-
internen Forschungsgruppen und institutionsiibergreifenden Workshops,
auf Konferenzen jeglicher Groe und auf Publikumsveranstaltungen zu
Referenz- und Illustrationszwecken zu prisentieren. Denn vor dem Hinter-
grund der verfassungsrechtlichen Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit soll-
te ein Verzicht auf deren Darstellung so gering wie moglich gehalten wer-
den.2828

Dabei sind selbstverstindlich die Interessen des Urhebers, insbesondere
sein verfassungsrechtlich schutzwiirdiges Interesse am Schutz seiner eige-
nen Ausfithrungen, auch und insbesondere im wissenschaftlichen Kontext
zu wahren. Dies kann allerdings auch bei der Privilegierung der offentli-
chen Wiedergabe durch die Benennung des Urhebers in § 63 UrhG sicher-
gestellt werden.?8?® Sofern geltend gemacht wird, dass infolge der jeder-
zeitigen Fotografiermdglichkeit durch Konferenzteilnehmende auf derarti-
gen Veranstaltungen ein hohes Missbrauchspotential bestehe und somit
das AusschliefSlichkeitsrecht des Urhebers durch eine derartige gesetzlich
erlaubte Nutzung unangemessen beeintrachtigt wiirde, kann diese mittel-
bare Beeintriachtigung zwar grundsatzlich in einer urheberrechtlichen Ab-
wigung bericksichtigt werden.?$3° Eine Zurechenbarkeit des Verhaltens
Dritter zu der grundsitzlich gesetzlich erlaubten Nutzung durch Forschen-
de verbietet sich allerdings; zur Unterbindung derartigen Verhaltens sind
entsprechende Vereinbarungen zwischen den Konferenzveranstaltenden
und den Teilnehmenden ausreichend.?83!

2827 Vgl. fiir einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu § 60c UrhG-E
in Teil 5 dieser Untersuchung.

2828 Vgl. zum Schutzgehalt der Wissenschaftsfreiheit im Allgemeinen die Darstel-
lungen zu Beginn dieses Teils der Untersuchung.

2829 Vgl. zur Einzelanerkennung die Darstellungen in diesem Teil sowie Teil 3
dieser Untersuchung,.

2830 Vgl. zum Fotografieren auf Konferenzen die Darstellungen zur Kommunikati-
on von Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2831 Da es sich vorliegend um eine urheberrechtliche Untersuchung handelt, bleibt
diese rechtliche Gestaltungsmoglichkeit im Folgenden weitgehend aufSer Be-
tracht.
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5. Freier dialogischer Prozess der Suche nach Erkenntnis?

Durch die nur eingeschrinkte Befriedigung des Interesses an Zugang
zu bestehendem Wissen erscheint schliefSlich der verfassungsrechtlich ge-
schitzte Wissenschaftspluralismus gefihrdet, der dem Wesen der Wissen-
schaft als einem prinzipiell unabgeschlossenen, dialogischen Prozess der
Suche nach Erkenntnis entspricht.“2832

Die vorstehende Uberpriifung ergab, dass die quantitativen Begrenzun-
gen in §§60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG in der Regel weder fur die
Weitergabe von Forschungsliteratur noch fir die Abspeicherung bzw.
den Ausdruck digital vorliegender Forschungsliteratur geeignet sind.2833
Dies betrifft insbesondere die Geisteswissenschaften, die hinsichtlich des
Zugangs zu bestechendem Wissen eine Sonderrolle einnehmen: Anders als
die anderen Wissenschaften nutzen sie zur Information tiber den Stand der
Forschung iberproportional hiufig Monografien, Konferenzbandbeitrage,
Zeitungsartikel, graue Literatur sowie Kapitel aus Lehr- und Fachbiichern
und Sammelbanden.?83* Diese fallen meist nicht unter die vollstindige
Privilegierung des §60c Abs.3 UrhG, sondern sind nur in quantitativ
begrenztem Umfang im Rahmen des § 60c Abs. 1 Nr. 1 bzw. Abs.2 UrhG
nutzbar.2833

Eine Vervielfaltigung von Forschungsliteratur bei deren Weitergabe
wird dabei seitens der Forschenden — anders als im Fall der Beforschung
von Ursprungsmaterialien — nicht als unumganglich beschrieben.?83¢ Aller-
dings fordern auch die in den Interviews zu Tage tretenden Arten der
Zusammenarbeit notwendige, urheberrechtlich relevante Nutzungshand-
lungen: So zeigen die Interviews, dass im Bereich der wissenschaftlichen
Forschung Hilfskrifte bei der Literaturrecherche eingesetzt werden, wes-

2832 Sondervotum der Richter Dr. Simon und Rupp-v.Briinneck in BVerfG, Urt.
v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79 (157) — Teilweise
Verfassungswidrigkeit des niedersachsischen Vorschalt-Gesetzes.

2833 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen
im Rahmen der Uberpriifung der Regelungen in diesem Teil der Untersu-
chung sowie Interview mit P_L3, Z. 126; Interview mit P_L4 und Bib_L4 -
Teil 1, Z. 15; Interview mit P_L4 und Bib_L4 - Teil 2, Z. 63.

2834 Interview mit P_G1, Z. 10-11; Interview mit P_G3, Z. 166f.; Interview mit
P_G4, Z. 21, 23; vgl. dazu auch die Darstellungen zum Zugang zu bestehen-
dem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung,.

2835 Vgl. dazu die Darstellungen zu §60c Abs. 1 Nr.1 und Abs. 2 UrhG in Teil 2
dieser Untersuchung.

2836 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen bei
der Forschung an Ursprungsmaterialien in diesem Teil der Untersuchung.
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halb in diesem Zusammenhang urheberrechtlich relevante Nutzungshand-
lungen (auf Servern oder im E-Mail-Verkehr) notwendig sind.?837 Gleiches
gilt fiir die Zusammenarbeit von Forschenden, die laut der Aussagen
in den Interviews haufig durch Verbreitung urheberrechtlich geschutzter
Materialien in der digitalen Bibliothek einer anderen Person per E-Mail
mit Literatur versorgt werden.?$3% All diese Nutzungen stellen ,auf wissen-
schaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhende [...] Verhaltensweisen [...] bei
der Suche nach Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe“ dar, die
grundsatzlich verfassungsrechtlich schutzwiirdig sind.?83°

Vor diesem Hintergrund stellt sich erneut die Frage nach dem Vorlie-
gen eines unverhaltnisméaRigen Eingriffs in die grundrechtlich garantier-
te Forschungsfreiheit durch die Regelungen der §§60c und 87c Abs. 1
Nr.2 UrhG. Auch hier liegt ein solcher — wegen der neben den gesetz-
lichen Privilegierungen in der Regel bestehenden Moglichkeit zur indivi-
duellen Nutzungsrechtsvereinbarung mit dem Urheber bzw. jeweiligen
Rechtsinhaber — nicht vor. Es handelt sich lediglich um Erméglichungs-
normen fir die Wissenschaft. Wenngleich der Umfang von 15 Prozent
im Rahmen kollaborativer Forschung sowie der Umfang von 75 Prozent
im Rahmen individueller Forschung zum Teil als nicht zweckmifig wahr-
genommen wird, hilt sich die Legislative damit in dem ihr zustehenden
Beurteilungsspielraum. Denn sowohl individuelle als auch kollaborative
Arbeit in der wissenschaftlichen Forschung bleibt grundsitzlich moglich;
auch hier besteht die theoretische Moglichkeit der individuellen Verhand-
lung.

Zwar existieren derartige Bestrebungen zur individuellen Verhandlung
mit Rechtsinhabern — anders als bei Ursprungsmaterialien — bei Publika-
tionen und Forschungsliteratur derzeit nicht.?$40 Es gibt aber bereits Infra-
struktur, die diese Rechtseinriumung ermoglicht. Dass diese bestehenden

2837 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser
Untersuchung.

2838 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser
Untersuchung.

2839 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (11f.) - Jugend-
gefahrdende Schriften; Bethge, in: Sachs, Art. 5 GG Rn. 206; Starck/Paulus, in:
Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488.

2840 Vgl. dazu die Manahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi-
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Moglichkeiten derzeit von den Forschenden nicht flichendeckend genutzt
werden, ist der Legislative nicht zurechenbar.2841

Auch kann eine Linkversendung?®#? in Bezug auf Forschungsliteratur
insoweit eine angemessene Alternative darstellen, als die empfangende
Person infolge einer institutionellen Subskription Zugriff auf das Werk
und die Weitergabe durch Linkversendung keine Auswirkungen auf den
Primarmarkt hat.?$4 Mangels Verfiigbarkeit digitaler Ressourcen und so-
fortiger Verfiigbarkeit ist sie wertungsmafig allerdings nicht mit der Be-
reitstellung auf einem Forschungsgruppenserver gleichzusetzen.

Zudem sind bei der Abwiagung die Regelungen der bestehenden Lizenz-
vertrage miteinzubeziehen: Hat eine Institution ein Werk lizensiert, schen
die Lizenzvertrige die Nutzung durch alle der Institution Angehorige
vor.2844 Fur die Nutzung innerhalb einer universitiren Forschungsgruppe
wire daher in Bezug auf diese Werke keine gesetzliche Erlaubnis erfor-
derlich; gleiches gilt bei institutionsiibergreifenden Forschungsgruppen,
wenn die andere Institution das Werk ebenfalls subskribiert hat. Der im
Rahmen der Maflnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft beschrie-
bene Musterlizenzvertrag?®4 sieht dariiber hinaus auch die Weitergabe an
Dritte auferhalb der eigenen Einrichtung vor — auch in diesem Fall bedarf
es daher nicht des Riickgriffs auf eine gesetzlich erlaubte Nutzung.284
Trotzdem sehen bei weitem nicht alle Rechtsinhaber derartige Regelungen
in ihren Lizenzvertrigen vor, was eine gesetzlich erlaubte Nutzung wie
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG dennoch erforderlich erscheinen lasst.2847

2841 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Malnahmen der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft zur Befriedigung des Interesses an Zugang zu bestehendem Wissen
in Teil 3 dieser Untersuchung.

2842 Diese wird derzeit bereits in den Lebenswissenschaften praktiziert, vgl. Inter-
view mit P_L3, Z. 136.

2843 Vgl. dazu die Maffnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi-
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2844 Vgl. dazu die Maffnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi-
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2845 Abrufbar unter: https://www.nationallizenzen.de/tools/al-musterlizenz.

2846 Vgl. dazu die Manahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi-
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2847 Vgl. dazu die Manahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedi-
gung des Interesses an kollaborativer Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.
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Die Forschungsfreiheit bleibt in ihrem Kern?%4® auch insofern unangetas-
tet, als die Regelungen der §§ 60c und 87c¢ Abs. 1 Nr. 2 UrhG technisch nur
schwer umsetzbar sind und im kollaborativen Zusammenhang mangels
Moglichkeit der Vorabfestlegung durch einen Dritten infolge eines Ver-
zichts auf die Inanspruchnahme der Privilegierung vollstindig an Wirk-
samkeit einbiifen.?84°

Zwar erscheint insbesondere fiir Forschende der Geisteswissenschaften
eine individuelle Lizensierung fur Gber die gesetzliche Privilegierung hi-
nausgehende Anteile mangels der Vielzahl genutzter Quellen und der
damit verbundenen Vielzahl an Rechtsinhabern nahezu ausgeschlossen,
sodass vor diesem Hintergrund eine Verfassungswidrigkeit der Norm an-
genommen werde konnte.?80 Aus der leistungsrechtlichen Dimension der
Forschungsfreiheit ergibt sich allerdings kein Anspruch auf vollstindige
Privilegierung.?85!

Vor dem Hintergrund des Interesses an Weitergabe von Forschungslitera-
tur kénnte dennoch — in verfassungsrechtlich zuléssiger Weise — erwogen
werden, die quantitative Grenze des § 60c Abs.1 Nr.1 UrhG durch eine
Erforderlichkeitsschwelle zu ersetzen und auf diese Weise den Urheber
bzw. den Rechtsinhaber durch den gesetzlich vorgesehenen Vergtitungsan-
spruch in Zukunft an den Nutzungshandlungen zu beteiligen.?$? Damit
wirde im Rahmen der Zusammenarbeit von Forschenden eine vollstin-
dige Nutzung von Werken unabhingig von den Ausnahmen in §60c

2848 BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72, BVerfGE 35, 79
(122) - Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen Vorschalt-Ge-
setzes; BVerfG, v. 31.05.1995 - 1 BvR 1379/94, 1 BvR 1413/94, BVerfGE
93, 85 (95) — Universititsgesetz Nordrhein-Westfalen; Britz, in: Dreier, Art. §
Abs. 3 GG Rn. 43. Vgl. zur Wahrnehmung von Forschenden die Darstellungen
zur Evaluation von §60c Abs. 1 Nr. 1, Abs.3 UrhG und §60c Abs.1 Nr.2,
Abs. 3 UrhG sowie § 60c Abs. 2 und 3 UrhG in Teil 3 dieser Untersuchung.

2849 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen im Rahmen
der Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr.1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der
Untersuchung.

2850 Vgl. dazu die Darstellungen zum Begriff der Forschungsliteratur sowie den
Mafinahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Befriedigung des In-
teresses an der Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 2 dieser Untersu-
chung.

2851 Vgl. zur leistungsrechtlichen Dimension die Darstellungen zur Wissenschafts-
freiheit zu Beginn dieses Teils der Untersuchung,.

2852 Vgl. fir einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verin-
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung,.
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Abs. 3 UrhG und eine Steigerung der Einnahmen aus der gesetzlich vorge-
sehenen Vergiitung ermoglicht, wobei ersteres insbesondere die Forschung
in den Geisteswissenschaften fordern wiirde.?853

Auch wire — angesichts des zunehmenden Einflusses des europdischen
Offentlichkeitsbegriffs auf das deutsche Urheberrecht — eine Auswei-
tung des bestimmt abgegrenzten Kreises von Personen in §60c Abs. 1
Nr.1 UrhG denkbar: Infolge des agilen Projektkontexts im wissenschaft-
lichen Bereich ist der zu erreichende Personenkreis lediglich bestimm-
bar.28% Da es sich teilweise mangels individueller Bekanntschaft der Pro-
jektmitarbeitenden um eine Offentlichkeit im urheberrechtlichen Sinne
handelt, ist zu Gberlegen, ob die Privilegierung der 6ffentlichen Zugiang-
lichmachung auf einen bestimmbar abgegrenzten Kreis an Personen aus-
zuweiten ist.28% Dabei sind die Auswirkungen auf das Verfugungsrecht des
Urhebers bzw. Rechtsinhabers zu beachten.?85¢

Ebenso ware — angesichts der zur Unterrichtung tber den Stand der For-
schung genutzten Literatur — eine quantitative Ausweitung des § 60c UrhG
denkbar.?857

Durch diese Anderungen wiirde auch berticksichtigt, dass bei wis-
senschaftlicher Literatur eine andere Interessenlage als im Ubrigen vor-
herrscht: Die Diskussion um die Sozialbindung des Urhebers wird in
der Regel durch die sich diametral gegeniiberstehenden Interessen der
Schépfenden an der Herrschaft tiber ihr Werk sowie die Interessen der All-
gemeinheit an der Nutzung des Werkes bestimmt.?358 Diese Situation wird
in Bezug auf wissenschaftliche Literatur in zweifacher Weise modifiziert:

Geht man zunachst davon aus, dass die Rechte am wissenschaftlichen
Werk noch beim origindren Urheber liegen, ist zu bertcksichtigen, dass
der wissenschaftliche Urheber — noch eher als andere Urheber — mit
der Publikation gerade auf die Wirkung in der Offentlichkeit zielt.?8%

2853 Vgl. zu den derzeit bestehenden Problemen die Darstellungen zur Uberpri-
fung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2854 Interview mit P_S1 und WissMit_S1, Z. 20; Interview mit P_S2, Z. 49; Inter-
view mit P_L2, Z. 51.

2855 Der Normvorschlag eines § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung geht
insofern sogar noch weiter.

2856 Es wird allerdings auf Basis der vorhandenen Daten vermutet, dass diese in
einem so begrenzten Rahmen wie der Wissenschaft vergleichsweise gering
ausfallen.

2857 Vgl. dazu den Normvorschlag fiir § 60c UrhG-E in Teil § dieser Untersuchung.

2858 Melichar, Urheberrecht in Theorie und Praxis, S. 160.

2859 Britz, in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn.71; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 14 GG Rn. 148.
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Forschende publizieren zur Verbreitung ihrer Erkenntnisse und zur Steige-
rung ihrer Reputation: Je mehr Personen Kenntnis von ihren Erkenntnis-
sen erhalten, desto eher ist ihrem Interesse Rechnung getragen.?8¢0 Thr
Interesse an der AusschlieSung anderer ist daher von vornherein nicht so
stark ausgepragt wie bei Urhebern anderer Werke.28¢!

In den heute weitaus haufigeren Fallen der ausschlieflichen Rechtetiber-
tragung an die Verlage sind wissenschaftliche Urheber allerdings perso-
nenverschieden mit den Rechtsinhabern: Diese sind zur Steigerung ihres
Gewinns an einem moglichst eingeschrinkten Zugang interessiert.2862
Auch ihren ausschlieflichen Nutzungsrechten kommt grundsatzlich ver-
fassungsrechtlicher Schutz zu.2863 Anders ist das in Bezug auf die zusitzli-
che Absatzmoglichkeit auf dem Primédrmarkt, derer sie infolge der gesetz-
lich erlaubten Nutzung beraubt werden: Dabei handelt es sich in der
Regel lediglich um eine Gewinnchance, die nicht vom grundrechtlichen
Eigentumsbegriff geschutzt wird.?8¢4

An dieser Stelle wird der urheberrechtliche Interessenausgleich perver-
tiert: Eine Norm kann niemals gleichzeitig dem Interesse an groftmog-
licher und geringstmoglicher Verbreitung Rechnung tragen. Durch die
quantitative Begrenzung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG gab die Le-
gislative dem Interesse der Rechtsinhaber den Vorzug. Es wire allerdings
auch denkbar, unter Bertcksichtigung der Interessen wissenschaftlicher
Urheber die Privilegierung zugunsten der Nutzenden auszuweiten.?8¢5 Ein
Missbrauch einer vollstindigen Privilegierung ist dabei in den meisten

2860 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2861 Vgl. dazu die Darstellungen zur Einzelanerkennung in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2862 Diese Hypothese bedarf der empirischen Untersuchung.

2863 Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 57; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG
Rn. 55 Papier/Shirvani, in: Maunz/Diirig, Art. 14 GG Rn. 322; Wendl, in: Sachs,
Art. 14 GG Rn. 24; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG
Rn. 148.

2864 Wieland, in: Dreier, Art.14 GG Rn. 61; Papier/Shirvani, in: Maunz/Diurig,
Art. 14 GG Rn. 206; Depenbeuer/Froese, in: Mangoldv/Klein/Starck, Art. 14 GG
Rn. 135; BVerfG, Beschl. v. 16.03.1971 - 1 BvR 52/66, 1 BvR 665/66, 1 BvR
667/66 und 1 BvR 754/66, BVerfGE 30, 292 (335) — Indienstnahme Privater;
BVerfG, Beschl. v. 31.10.1984 - 1 BvR 35/82, 1 BvR 356/82 und 1 BvR 794/82,
BVerfGE 68, 193 (222) — Innungsverband; BVerfG, Urt. v. 26.06.2002 - 1 BvR
558/91 u. a., BVerfGE 105, 252 (278) — Glykolwein.

2865 Vgl. fiir einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu § 60c UrhG-E
in Teil 5 dieser Untersuchung.
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Fallen seitens der Forschenden nicht zu erwarten, da bereits jetzt ,,ohnehin
nicht* das ganze Buch eingescannt und zur Verfiigung gestellt werde.?86¢

Nur auf diese Weise konnen die praktischen Umsetzungsprobleme in
der Zusammenarbeit von Forschenden verhindert werden, in deren Folge
auf eine Versendung an andere Forschende verzichtet wird, wodurch der
wissenschaftliche Fortschritt grundsatzlich behindert wird.28¢7 Eine Ande-
rung infolge einer etwaigen derzeitigen Verfassungswidrigkeit der Norm
ist allerdings nicht angezeigt.

6. Zwischenfazit

Die Regelungen der §§60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG greifen nicht in
die grundrechtlich gewihrleistete Wissenschaftsfreiheit ein. Denn auf eine
vollstindige Privilegierung urheberrechtlich relevanter Nutzungen fiir die
Forschungstatigkeit als solche, aber auch fir die Literaturversorgung, die
Qualitatsiberprifung und die Verbreitung von Forschungsergebnissen be-
steht seitens der Forschenden kein Anspruch. Vielmehr handelt es sich
um Ermoglichungsnormen, die grundsatzlich neben der Moglichkeit der
individuellen Verhandlung mit Urhebern und Rechtsinhabern bestehen.
Insofern hat die Legislative zuldssigerweise von der ihr zustehenden Ein-
schatzungsprarogative Gebrauch gemacht.28¢8

Eine Ausweitung der Privilegierungen auf eine vollstindige Nutzung er-
scheint vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit insbesondere in Be-
zug auf die Literaturversorgung in den Geistes- und Sozialwissenschaften,

2866 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberpriifung der Regelung des § 60c Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2867 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberpriifung der Norm des § 60c Abs. 1 Nr. 1
und Abs. 3 UrhG in Bezug auf die kollaborative Forschung in diesem Teil der
Untersuchung.

2868 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) — Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfuhrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegentiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 3165 Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.
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aber auch zum Zwecke der Qualititssicherung von Forschung disziplin-
tbergreifend denkbar.?8¢?

II. Gesetzlich erlaubte Nutzungen als grundsatzlich zuléssige
Inhalts- und Schrankenbestimmungen

Sowohl bei §60c Abs.1 Nr.1 und Nr.2 UrhG als auch bei §60c
Abs.2 UrhG (sowie dem Pendant in §87c Abs.1 Nr.2 UrhG) handelt
es sich um grundsitzlich im Rahmen des Art. 14 Abs. 1 S.2 GG zulissige
Inhalts- und Schrankenbestimmungen.?8”° Das legislative Ermessen ist bei
deren Bestimmung durch das Gebot gerechter Abwigung begrenzt.?871
Dabei muss einerseits die ,grundsatzliche Zuordnung des vermogenswirk-
samen Ergebnisses der schopferischen Leistung an den Urheber® sicherge-
stellt, andererseits die soziale Bedeutung urheberrechtsgeschuitzter Werke
fur die Allgemeinheit beachtet werden.?872

Zwar konnte argumentiert werden, dass die urheberrechtlichen Schran-
kenregelungen mit der Eigentumsgarantie insofern in Widerspruch treten,
als dem Urheber in der Folge kein AusschliefSlichkeitsrecht gegentiber
wissenschaftlich Tatigen mehr zusteht. Der das geistige Eigentum inne-
habenden Person wiirde durch eine gesetzliche Zugangsgewahrung eine
Leistungspflicht abverlangt, die anderen Personen in Bezug auf Sacheigen-
tum nur unter den Voraussetzungen des Art. 14 Abs.3 GG abverlangt
werden konne, da ein entsprechender Eingriff in die unmittelbare Zuord-

2869 Vgl. dazu die jeweiligen Ausfihrungen zu den verfassungsrechtlichen Implika-
tionen sowie normativen Erwagungen in diesem Teil der Untersuchung.

2870 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (394) —
Kirchenmusik; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 39; Stieper, Rechtferti-
gung, Rechtsnatur und Disponibilitit der Schranken des Urheberrechts, S. 43.

2871 Papier/Shirvant, in: Maunz/Durig, Art. 14 GG Rn. 424.

2872 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (240) —
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71,
BVerfGE 49, 382 (392) - Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988
— 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (40) — Vollzugsanstalten; Loewen-
heim/Peifer, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, § 7 UrhG Rn. 1 und 1a; Depenheu-
er/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG Rn.373; Stieper, Rechtferti-
gung, Rechtsnatur und Disponibilitit der Schranken des Urheberrechts, S. 42;
Wandtke, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 45f.
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nung des Eigentums auf eine zumindest teilweise Entziehung einer bereits
vorhandenen Rechtsposition ziele.?873

Gerade dies ist allerdings nicht der Fall. Vielmehr steht mit den von
§ 60c UrhG privilegierten Nutzungen eine Regelung nach Art. 14 Abs. 1
S.2 GG in Rede, der die Bestimmung von Inhalt und Schranken des
Privateigentums der Legislative Giberldsst. Die Legislative steht also ,bei
der Erfilllung des ih[r] in Art. 14 Abs. 1 S.2 GG erteilten Auftrags, Inhalt
und Schranken des geistigen Eigentums zu bestimmen, vor der Aufgabe,
nicht nur die Individualbelange des Urhebers zu sichern, sondern auch
den individuellen Berechtigungen und Befugnissen die im Interesse des
Gemeinwohls erforderlichen Grenzen zu zichen. [Sie] muf8 [sic!] den ver-
fassungsrechtlich garantierten Anspruch auf eine angemessene Nutzung
der schopferischen Leistung und die schutzwiirdigen Interessen der Allge-
meinheit in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhiltnis
bringen.“2874

§ 60c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 2 und Abs. 3 UrhG sehen zum Ausgleich
einen Ausschluss des Verbotsrechts des Urhebers vor. Die Legislative ent-
schied sich beziiglich der — in der Wissenschaft so entscheidenden?¥”s —
wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel fir eine vollstindige Freistellung
im Rahmen des §60c Abs.3 UrhG, fir andere Forschungsliteratur zu
einer Privilegierung bis zu einem Umfang von 15 Prozent.?’¢ Diese
Einschrinkung des urheberrechtlichen Verwertungsrechts stellt jedenfalls
eine unmittelbare Beeintrichtigung des Eigentumsrechts durch Normset-
zung dar.?8”7 Wihrend sie damit hinsichtlich der Zeitschriftenartikel, die
in Forschungsgruppen jeder Art und Gréle ohne Zustimmung des Ur-
hebers bzw. des Rechtsinhabers vollstindig vervielfaltigt und auf Server
hochgeladen werden diirfen, eine verhiltnismi@ig intensive Beeintrachti-

2873 BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (42) —
Vollzugsanstalten.

2874 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (394) — Kir-
chenmusik.

2875 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen in Teil 3
dieser Untersuchung,.

2876 Vgl. dazu die Darstellungen zum Normgehalt des §60c Abs.1 Nr.1 und
Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.

2877 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 14 GG Rn. 25.
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gung der Eigentumsgarantie vornimmt, fillt diese hinsichtlich sonstiger
Forschungsliteratur geringer aus.?8”8

Diese Beeintrichtigung stellt nur dann keinen verfassungswidrigen Ein-
griff in das Recht dar, wenn eine umfassende Abwagung der Giter im Ein-
zelfall zu dem Ergebnis kommt, dass die Einschrinkung des Rechts des Ur-
hebers zur Forderung eines schutzwiirdigen Interesses der Allgemeinheit
verhiltnismafig ist.28”% Einschrinkungen des Verfiigungsrechts sind dabei
eher mit Gemeinwohlerwdgungen zu rechtfertigen als Einschrinkungen
des Verwertungsrechts.?880

Infolge der in §60h Abs.1 S.1 UrhG verankerten Vergiitungspflicht
der Nutzungen im Bereich wissenschaftlicher Forschung handelt es sich
vorliegend lediglich um eine Einschrinkung des Verfigungsrechts: Denn
dem Urheber wird die Moéglichkeit genommen, die Nutzung seines Wer-
kes nach seinem Belieben zu verbieten, wahrend jedenfalls die grund-
satzliche Zuordnung der Friichte des geistigen Eigentums an den Urhe-
ber und somit eine angemessene Verwertungsmoglichkeit sichergestellt
ist.2881 Dartiber hinaus begriindet die Eigentumsgarantie keine zwingende
Notwendigkeit der Zuordnung des wirtschaftlichen Wertes; insbesondere

2878 Vgl. zum Normgehalt des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG die Darstellun-
gen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2879 BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71, BVerfGE 49, 382 (394) —
Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31,
229 (242) — Kirchen- und Schulgebrauch; Dreer, in: Dreier/Schulze, Vor
§§ 44aft. UrhG Rn. 10; Geerlings, GRUR 2004, 207 (209); Stzeper, Rechtferti-
gung, Rechtsnatur und Disponibilitat der Schranken des Urheberrechts, S. 43.

2880 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) —
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71,
BVerfGE 49, 382 (400) — Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 —
1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (41) — Vollzugsanstalten; Papier/Shirvani,
in: Maunz/Diirig, Art. 14 GG Rn. 315; Bryde/Wallrabenstein, in: Minch/Kunig,
Art. 14 GG Rn. 38; Depenheuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG
Rn. 148.

2881 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) —
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71,
BVerfGE 49, 382 (400) — Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 —
1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (41) — Vollzugsanstalten; Papier/Shirvani,
in: Maunz/Diirig, Art. 14 GG Rn. 315; Bryde/Wallrabenstein, in: Miinch/Kunig,
Art. 14 GG Rn. 38; Depenbeuer/Froese, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 14 GG
Rn. 148.
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schiitzt die Eigentumsgarantie nicht jede nur denkbare Verwertungsmog-
lichkeit.2882

Zur Rechtfertigung des Ausschlusses des Verbotsrechts bedarf es folglich
nicht eines gesteigerten offentlichen Interesses,?883 es gentigen vielmehr
yuberwiegende Grinde des Gemeinwohls.“2884

Die Legislative erkannte bei Erlass des UrhWissG an, dass den ge-
setzlichen Erlaubnissen im UrhG fiir die Wissenschaft auf Seiten der
Nutzenden das Grundrecht der Freiheit von Forschung und Lehre aus
Art. 5 Abs.3 S.1 GG zugrunde liege.?885 Die Gewihrleistungen der Wis-
senschaftsfreiheit in ihrer Ausprigung der Forschungsfreiheit konnen den
Ausschluss des Verbotsrechts daher grundsitzlich rechtfertigen.288¢

Wie weit dieser Ausschluss reichen muss, unterliegt weitgehend der
Einschitzungsprirogative der Legislative.?8%” Ein staatlicher Akt darf dabei
nicht dazu fithren, dass die Wissenschaftsfreiheit in ihrem Kern angetastet
wiirde: Das ware lediglich der Fall, wenn die ungehinderte Ausiibung von
Wissenschaft, zu der die Informationssuche, die kollaborative Forschung
sowie die Kommunikation gehort, durch staatliche Eingriffe unméglich
gemacht wirde.

2882 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (241) —
Kirchen- und Schulgebrauch; Papier/Shirvani, in: Maunz/Dirig, Art. 14 GG
Rn. 315; Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rn. 71; Wendt, in: Sachs, Art. 14 GG
Rn. 63.

2883 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) —
Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 25.10.1978 - 1 BvR 352/71,
BVerfGE 49, 382 (400) — Kirchenmusik; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvyR
743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (41) — Vollzugsanstalten; Melichar, Urheberrecht
in Theorie und Praxis, S. 161.

2884 BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a., BVerfGE 79, 29 (35) -
Vollzugsanstalten; Melichar, Urheberrecht in Theorie und Praxis, S. 161.

2885 RegE UrhWissG, S. 27.

2886 Vgl. dazu ausfiihrlich die Darstellungen zu Beginn dieses Teils der Untersu-
chung.

2887 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) — Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegentiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 3165 Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.
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Genauso wie die sachliche Grundausstattung, die erforderlich ist, um
wissenschaftliche Forschung betreiben zu konnen,?$8 muss die Legislati-
ve durch Gewihrung von Rechten sicherstellen, dass eine Nutzung von
Werken Dritter im Rahmen der Informationssuche insoweit moglich ist,
als sie zur Unterrichtung tber den Stand der Forschung erforderlich ist.
Es muss der Freiraum sichergestellt sein, der Voraussetzung wissenschaftli-
cher Betitigung ist.28% Da es sich dabei um Ermoéglichungsnormen fiir die
Wissenschaft handelt, gewihren die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs. 1
Nr.2 UrhG jedenfalls grundsatzlich diesen Freiraum, weshalb insoweit
eine Vereinbarkeit mit geltendem Verfassungsrecht festgestellt werden
kann.

Genauer zu untersuchen ist die Verhiltnismafigkeit der Regelungen:

Die Regelungen verfolgen den Zweck, die Potenziale von Digitalisie-
rung und Vernetzung von Wissenschaft besser zu erschliefen.?8? For-
schenden sollte damit eine quantitativ begrenzte Nutzung von urheber-
rechtlich geschiitzten Werken zum Zwecke der (eigenen) wissenschaftli-
chen Forschung ohne explizite Zustimmung des Urhebers bzw. Rechtsin-
habers ermoglicht werden.?8%1

Die Regelungen in §§ 60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG sind daftir auch
grundsatzlich geeignet: Auch wenn sich die quantitative Begrenzung der
Regelungen als nicht unbedingt praxistauglich erwiesen hat,?®? sind die
Regelungen nicht vollstindig ungeeignet, die Potenziale von Digitalisie-
rung und Vernetzung in der Wissenschaft besser zu erschlieen, da durch
sie erst eine Nutzung urheberrechtlich geschitzter Werke ohne Zustim-
mung des Rechtsinhabers ermoglicht wird.?8%3

Auch sind die Regelungen erforderlich: Denn ein Interesse muss nur
dann nicht durch Rechtsetzung befriedigt werden, sofern ihm bereits
durch auflerrechtliche Maflnahmen der wissenschaftlichen Gemeinschaft
selbst begegnet werden kann. Dies ist allerdings vorliegend nicht der
Fall: Weder sind die Open Access-Bestrebungen so weit, dass eine Befrie-
digung der verfassungsrechtlich geschiitzten Interessen von Forschenden
auf diesem Wege sichergestellt ist, noch bieten die derzeit verwendeten

2888 Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 194.

2889  Starck/Paulus, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 497.

2890 RegE UrhWissG, S. 2.

2891 RegE UrhWissG, S. 2.

2892 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberpriifung der §§60c und 87c Abs. 1
Nr. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2893 Vgl. zu dieser Zielsetzung: RegE UrhWissG, S. 2.
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Lizenzvertrage ausreichende Moglichkeiten zur Rezeption.?8%4 Auch wenn
dies der Fall wire, liegt diesbeziiglich ein Wissensdefizit auf Seiten der For-
schenden vor, das eine effektive Inanspruchnahme der Rechte derzeit ver-
hindert.?$%5 Eine gesetzliche Regelung zur Privilegierung der Nutzung ur-
heberrechtlich geschiitzter Guter zum Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung durch Einschrinkung des urheberrechtlichen Verwertungsrechts
erscheint daher zum derzeitigen Zeitpunkt grundsatzlich erforderlich.

Zwar liegt mit §60c Abs.3 UrhG ein verhiltnismafig intensiver Ein-
griff in die Eigentumsfreiheit vor. Er ist allerdings vor dem Hintergrund
der Sozialbindung des Eigentums und des Interesses des Gemeinwesens
an einem funktionierenden Wissenschaftsbetrieb gerechtfertigt:28%¢ ,,[D]as
Urheberrecht schopft seine soziale Dimension gerade aus dem Informati-
onsinteresse der Allgemeinheit.“?%7 Dieses wird qualifiziert durch das In-
formationsinteresse der Wissenschaft, das infolge seiner verfassungsrechtli-
chen Aufladung nochmals ein héheres Gewicht genief3t.2898

Mit Veroffentlichung eines Werkes begibt der Urheber sein Werk
grundsitzlich in den sozialen Raum und trigt bewusst zum kulturellen
und geistigen Bild der Zeit bei.?$” Mit der Veroffentlichung eines wis-
senschaftlichen Werkes strebt der Urheber gar nach moglichst weiter
Verbreitung, um die Entwicklung der Wissenschaften durch Erkenntnisge-
nerierung zu fordern;?*® dabei hat der wissenschaftliche Urheber haufig
ein sehr gering ausgepragtes, 6konomisches Interesse an der Verwertung
seines Werkes.??0!

2894 Vgl. dazu die Darstellungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft beim Zu-
gang zu bestehendem Wissen in Teil 3 dieser Untersuchung.

2895 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit in Teil 3 dieser Untersu-
chung.

2896 Vgl. zur Sozialbindung die Darstellungen zur Eigentumsgarantie zu Beginn
dieses Teils der Untersuchung.

2897 Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der Schranken des
Urheberrechts, S. 44.

2898 Britz, in: Dreier, Art.5 Abs.3 GG Rn.25, 35; Starck/Paulus, in: Mangoldt/
Klein/Starck, Art. 5 GG Rn. 488; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG
Rn. 182; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 5 GG Rn. 138.

2899 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) — Kir-
chen- und Schulgebrauch; BVerfG, Beschl. v. 11.10.1988 - 1 BvR 743/86 u. a.,
BVerfGE 79, 29 (42) — Vollzugsanstalten.

2900 Kriiger-Nieland, in: Oppenhoff/Jagenburg/Maier-Reimer/Verhoeven, S. 183.

2901 Vgl. dazu die Darstellungen zu den Forschenden in Teil 3 dieser Untersu-
chung.
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Die Allgemeinheit dagegen hat ein bedeutsames Interesse daran, dass
Wissenschaft entsprechend ihrer Eigengesetzlichkeit betrieben und durch
Fortschritt die gesamtgesellschaftliche Entwicklung befliigelt. Der Wissen-
schaft kommt — ebenso wie der Kirche?*? — in der Gesellschaft ein beson-
derer Stellenwert zu, den die Legislative zu achten hat. Auch die Eigenge-
setzlichkeit der Wissenschaft kann dabei allerdings nur begrenzt negative
Auswirkungen auf die Umwelt legitimieren: So ist beispielsweise eine
Beeintrachtigung von ,Eigentum (Art. 14 Abs. 1 S.1 GG) Dritter bei Risi-
koforschung mit potenzieller Schadwirkung auf die Umgebung (z.B. bei
Reaktortechnologie oder der Freisetzung gentechnisch verinderter Orga-
nismen) bei wissenschaftlicher Forschung® schlechter legitimierbar als
der Eingriff in das Geistige Eigentum durch Gewahrung von Zugang zu
Erkenntnissen, die andere Forschende erzielt haben, der weit geringere
Auswirkungen auf die Gesellschaft als Gesamtheit hat.903

Zwar ist die Publizitit wissenschaftlicher Werke nicht rechtsstaatlich
unerlasslich — dies nimmt das BVerfG bei amtlichen Werken wie z.B.
Gesetzen an, von deren Inhalt sich die Betroffenen verlasslich Kenntnis
verschaffen massen.??** Aufgrund der fehlenden Substituierbarkeit wissen-
schaftlicher Werke und infolge der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung
und des Wesens der Wissenschaft, die durch den Aufbau auf das Wissen
anderer?® geprigt ist, ist die uneingeschrankte Kenntnisnahme bestimm-
ter wissenschaftlicher Werke fiir die Gruppe der Forschenden allerdings
ebenso unverzichtbar.

Die Gesellschaft hat weiterhin ein 6konomisches Interesse: Durch Auf-
bau auf die Erkenntnisse anderer konnen Ressourcen im Bereich der Wis-
senschaft gespart und durch Vermeidung redundanter Forschung effizient
fir eine wahre Weiterentwicklung eingesetzt werden.

Die Verwirklichung des Interesses an dem Betreiben freier Wissenschaft
wire nicht mehr gewihrleistet, wenn der Urheber die Nutzung seines
veroffentlichten Werkes beliebig verhindern kdnnte; insoweit kann es zu-
gunsten der freien Wissenschaft zu einer Einschrinkung oder gar einem
Ausschluss des Verfiigungsrechts kommen.??¢ Den Interessen des Urhe-

2902 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (243) — Kir-
chen- und Schulgebrauch.

2903 Gdrditz, in: Maunz/Diirig, Art. 5 Abs. 3 GG Rn. 170.

2904 BVerfG, Beschl. v. 29.07.1998 - 1 BvR 1143/90, ZUM 1998, 926 (928) — DIN-
Normen.

2905 Vgl. dazu die Darstellungen in Teil 1 und Teil 3 dieser Untersuchung,

2906 Insoweit ahnlich: BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31,
229 (242) — Kirchen- und Schulgebrauch.

551

- am 18.01.2026, 02:40:30. [Er—


https://doi.org/10.5771/9783748933953-413
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Teil 4 Die Evaluation: Eine Uberpriifung ausgewdblter Regelungen

bers kann dabei Rechnung getragen werden durch eine Begrenzung des
Umfangs der zu nutzenden Werke (wie dies im Fall der prozentualen Be-
grenzung der Regelungen des § 60c UrhG geschehen ist), eine enge gesetz-
liche Zweckbindung (wie dies im Fall der Zweckbestimmung in §§ 60c
und 87¢ Abs. 1 Nr.2 UrhG geschehen ist) sowie durch verfahrensrechtli-
che Absicherungen (wie z.B. die Regelung des § 63 UrhG, der eine Pflicht
zur Quellenangabe bei der Nutzung nach § 60c UrhG vorsieht).?%7

III. Kein Eingriff in das Allgemeine Personlichkeitsrecht durch
Privilegierung unverdffentlichter Werke

Die Uberprifung der §60c Abs.1 Nr.1 und Nr.2 sowie Abs.3 UrhG
ergab, dass die Regelungen grundsitzlich auch Anwendung auf unverof-
fentlichte Werke — wie beispielsweise Archivmaterialien in den Geistes-
wissenschaften®% — finden.?”® Da in §60c Abs.1 UrhG gleichzeitig die
offentliche Zuginglichmachung privilegiert wird, konnte mit der Freistel-
lung der Nutzung unveroéffentlichter Werke eine Verletzung des Allgemei-
nen Personlichkeitsrechts einhergehen, indem durch die urheberrechtlich
freigestellte Nutzung eine Veroffentlichung entgegen dem Willen des Ur-
hebers stattfindet.

Dies ist allerdings nicht der Fall.

Zwar schiitzt das Allgemeine Personlichkeitsrecht insbesondere die Dar-
stellung der eigenen Person in der Offentlichkeit und damit auch die
Entscheidung des Urhebers, welche seiner Werke der Offentlichkeit zu-
ganglich gemacht werden.?*'? Dieses Recht wird allerdings durch die urhe-
berrechtliche Regelung gar nicht berihrt, da sich die Privilegierung der
gesetzlich erlaubten Nutzung lediglich auf die Verwertungsrechte, nicht

2907 BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR 765/66, BVerfGE 31, 229 (242) — Kir-
chen- und Schulgebrauch.

2908 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 2
dieser Untersuchung sowie zu deren Eigenschaft als ,unveréffentlicht® im
Besonderen: Interview mit P_G4, Z. 57; Interview mit P_S2, Z. 81.

2909 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der
Uberprifung der §§60c Abs.1 Nr.1 und Abs.3 UrhG in diesem Teil der
Untersuchung.

2910 Di Fabio, in: Maunz/Dirig, Art.2 GG Rn. 166ff. Dreier, in: Dreier, Art.2
Abs. 1 GG Rn. 74; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 2 GG Rn. 40; Murswiek/Rixen,
in: Sachs, Art. 2 GG Rn. 71.
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auf das Urheberpersonlichkeitsrecht auf Veroffentlichung bezieht;?*1! zur
Nutzung unverodffentlichter Werke in einer urheberrechtlich relevanten
Offentlichkeit ist auch weiterhin die Zustimmung des Urhebers bzw.
Rechtsinhabers erforderlich.??12

Anders als bei der vertraglichen Einrdumung von Nutzungsrechten
durch Verlagsvertrag, mit der die grundsitzliche Vermutung fir die Dul-
dung der Austibung des Veroffentlichungsrechts einhergeht, ist mit der ge-
setzlich erlaubten Nutzung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG nicht automatisch
eine Einrdumung des Erstveroffentlichungsrechts verbunden.?' Daher ist
- entgegen dem legislativen Ziel des UrhWissG?'4 — die Privilegierung der
offentlichen Zuginglichmachung in § 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in Bezug auf
unver6ffentlichte Werke weitgehend unbrauchbar. Diese Einschrinkung
ist allerdings zum Schutz des verfassungsrechtlich geschiitzten Personlich-
keitsrechts unabdingbar.

Sieht man in der Zurverfiigungstellung des Materials eine stillschwei-
gende Ausiibung des Veroffentlichungsrechts, stellt sich das Problem
nicht.?!’ Dies gilt allerdings nur, soweit die Zurverfigungstellung durch
den Urheber selbst erfolgte.

Grundsitzlich anderes gilt in Bezug auf die Regelung des §60c
Abs. 2 UrhG: Da dort als Nutzungshandlung lediglich die Vervielfiltigung
privilegiert wird und auch jegliche Weitergabe untersagt ist, geht mit
einer urheberrechtlich relevanten Nutzung keine personlichkeitsrechtlich
relevante Verodffentlichung gegen den Willen des Urhebers einher.216

Auch wenn sich die urheberrechtliche Privilegierung — entgegen der hier
vertretenen Auffassung — auf das Urheberpersonlichkeitsrecht erstrecken
wiirde, wire der Schutz der Personlichkeit infolge der Schutzverstirkung
des Art. 1 Abs. 1 GG im Rahmen der Abwagung mit der schrankenlos ge-
wihrleisteten Wissenschaftsfreiheit in Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG hoher zu
gewichten und wiirde der Nutzung unverdffentlichter Werke im Rahmen

2911 Stieper, in: Loewenheim/Leistner/Ohly, Vor §§ 44a ff. UrhG Rn. 34; Dreter, in:
Dreier/Schulze, Vor §§ 44a ff. UrhG Rn. 19.

2912 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung im Rahmen der
Uberpriifung des § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Unter-
suchung.

2913 Gotting, in: Ahlberg/Gotting, § 12 UrhG Rn. 16.

2914 RegE UrhWissG, S. 42.

2915 Schulze, in: Dreier/Schulze, § 12 UrhG Rn. 9.

2916 Vgl. dazu die Darstellungen zur privilegierten Nutzungshandlung bei § 60c
Abs. 2 und Abs. 3 UrhG in Teil 2 dieser Untersuchung.
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wissenschaftlicher Forschung insofern eine verfassungsimmanente Schran-
ke setzen.?'7 Zwar ist auch der Umgang mit unveroffentlichten Werken
grundsitzlich Teil der Forschungstitigkeit, der gemaff Art. 5 Abs.3 S. 1
Alt. 2 GG grundrechtlicher Schutz zukommt.?’!8 Das aus Art. 2 Abs. 1 GG
1.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitete Allgemeine Personlichkeitsrecht hat in
dieser Konstellation allerdings tiberragende Bedeutung: Es steht einer Erst-
veroffentlichung im Rahmen einer formalen Publikation oder einer Kon-
ferenzprasentation gegen den Willen des Urhebers oder zumindest ohne
dessen Zustimmung entgegen; eine gesetzlich vorgesehene Privilegierung
einer solchen ist daher jedenfalls mit der Garantie des Allgemeinen Per-
sonlichkeitsrechts in seiner urheberrechtlichen Ausprigung des Veroftent-
lichungsrechts unvereinbar.?1?

Auch in Zukunft sollte daher eine urheberrechtliche Schrankenregelung,
die eine offentliche Wiedergabe privilegiert, nicht die Forschung an unver-
offentlichten Werken erméglichen.??0 In diesen Fillen erscheinen indivi-
duelle Verhandlungen zweckmafiger.

Anders ist das lediglich in Bezug auf die Nutzungen der verwandten
Schutzrechte zu beurteilen, bei denen nicht der Schutz der Personlichkeit
bezweckt ist (z.B. bei Datenbanken im Sinne des § 87a Abs. 1 UrhG).?%2!

IV. Rechtssicherheit

Bereits zuvor wurde festgestellt, dass es sich bei der Anforderung der
Rechtssicherheit lediglich um ein Optimierungsgebot handelt, weshalb

2917 Di Fabio, in: Maunz/Diirig, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 247.

2918 BVerfG, Beschl. v. 11.01.1994 - 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1 (12) - Jugendge-
fahrdende Schriften; BVerfG, Urt. v. 29.05.1973 - 1 BvR 424/71 u. 325/72,
BVerfGE 35, 79 (113) — Teilweise Verfassungswidrigkeit des niedersichsischen
Vorschalt-Gesetzes; BVerfG, Beschl. v. 01.03.1978 - 1 BvR 333/75, 174, 178,
191/71, BVerfGE 47, 327 (367) — Zum Umfang des Grundrechts auf Wissen-
schaftsfreiheit; Kempen, in: Epping/Hillgruber, Art. 5 GG Rn. 179.

2919 Di Fabio, in: Maunz/Dirig, Art.2 GG Rn. 166ff.; Dreier, in: Dreier, Art.2
Abs. 1 GG Rn. 74; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art.2 GG Rn. 40; Murswiek/Rixen,
in: Sachs, Art. 2 GG Rn. 71.

2920 Vgl. dazu den Normvorschlag fir einen verianderten §60c UrhG-E in Teil §
dieser Untersuchung.

2921 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 87c Abs. 1 Nr.2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in
Teil 2 sowie diesem Teil der Untersuchung.
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eine bestmogliche Verwirklichung angestrebt werden sollte.???? Eine Ver-
fassungswidrigkeit der Regelungen der §§ 60c und 87¢ Abs. 1 Nr.2 UrhG
kann sich daher jedenfalls infolge dieser Anforderung nicht ergeben.
Trotzdem seien einige normative Erwagungen angestellt:

Hinsichtlich der Berechenbarkeit des Rechts ist der Anforderung der
Rechtssicherheit durch §60c UrhG weitestgehend Rechnung getragen,
da die klare quantitative Begrenzung der Privilegierung eine rechtliche
Entscheidung in Zukunft erwartbar macht:2°?3 Halt sich eine Nutzung
innerhalb der 15 Prozent- bzw. 75 Prozent-Grenze, sind keine negativen
rechtlichen Konsequenzen zu erwarten. Uberschreitet sie diese, liegt ein
Verstoff gegen das Urheberrechtsgesetz vor, weshalb grundsatzlich mit
zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden muss. Dabei
gilt es allerdings zu beachten: Erstens besteht derzeit noch kein Konsens
uber die Berechnungsgrundlage, weshalb die anteilige Berechnung des
zulassigerweise zu nutzenden Anteils Rechtsunsicherheit auslost;?%* zwei-
tens ist — auch im Fall eines VerstofSes — die Sanktionsbereitschaft seitens
der Rechtsinhaber nur sehr gering ausgeprigt.?®?> Des Weiteren wird
derzeit das Risiko unbewusster Normverstofe seitens der Forschenden
wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit als hoch wahrgenommen.292¢
Dieses Risiko im Wissenschaftsurheberrecht zu minimieren und gerichtli-
che Entscheidungen fiir Forschende erwartbar zu machen, sollte vor dem
Hintergrund der verfassungsrechtlichen Verankerung der Rechtssicherheit
im Rechtsstaatsprinzip durch angemessene Maflnahmen sichergestellt wer-
den.??” Dabei ist auch die tatsichliche Darlegungs- und Beweislast im
Prozess zu beriicksichtigen.??8

2922 Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 75f.; Borowski, Grundrechte als Prinzipien,
S.123.

2923 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 105.

2924 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberprifung der Regelungen in Bezug auf die
Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung,.

2925 Interview mit P_S2, Z. 23, 97; Interview mit P_L1 - Teil 1, Z. 37 und mehr
dazu sogleich.

2926 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberprifung der Regelungen in Bezug auf die
Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung.

2927 Vgl. fiir konkrete Vorschlage die Manahmen in Teil § dieser Untersuchung.

2928 Vgl. dazu ausfihrlich die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberprii-
fung von § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG in diesem Teil der Untersuchung,.
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Hinsichtlich der Erkennbarkeit des Rechts ist zunichst objektiv festzustel-
len, dass der Wegfall des Kriteriums der Gebotenheit zumindest einen
unbestimmten Rechtsbegriff aus den gesetzlichen Regelungen entfernt.??
Fir Forschende ist somit erkennbar, dass eine Nutzung von bis zu 15
bzw. 75 Prozent eines Werkes fiir die eigene wissenschaftliche Forschung
jedenfalls zuldssig ist.?”3° Dariiber hinausgehende Nutzungen sind zwar
technisch moglich; ohne Zustimmung des Urhebers verbieten sie sich al-
lerdings aufgrund des klaren Gesetzeswortlauts. Diese klare Grenzziehung
trigt jedenfalls zur verfassungsrechtlich erstrebenswerten Rechtssicherheit
bei. Dies gilt auch und insbesondere fiir die vollstindige Privilegierung
in § 60c Abs. 3 UrhG, die mit den Zeitschriftenartikeln die bedeutsamste
wissenschaftliche Informationsquelle privilegiert.2%3!

Auch die Vorteile hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast tragen
zur Reduktion der Komplexitit des Rechts sowie dessen Klarheit bei.232

Vor dem Hintergrund der als schwierig beurteilten Handhabung in der
Praxis sollte in Bezug auf die Berechnungsgrundlage der quantitativ be-
grenzten Regelungen allerdings eine Aufklirung der Normadressaten er-
wogen werden.??’> Damit wiirde den Normadressaten die Moglichkeit
gegeben werden, den Inhalt der Norm zu verstehen und ihr Verhal-
ten entsprechend dem Gebot auszurichten. Nur wenn Forschende den
Rechtsrahmen kennen, kann ihr Risiko unbewusster Normverstofle im
Wissenschaftsurheberrecht minimiert und ihr Verzicht auf grundsitzlich
zulassige Nutzungen verhindert werden.??34 Dabei sollte — angesichts der
wachsenden Kooperationsbestrebungen in der international geprigten

2929 Vgl. zum jeweiligen Normgehalt die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersu-
chung.

2930 Vgl. dazu die Darstellungen zur Uberprifung der Regelungen in Bezug auf die
Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung.

2931 Vgl. dazu die Darstellungen zu § 60c Abs. 3 UrhG in diesem Teil sowie Teil 2
dieser Untersuchung.

2932 Vgl. dazu bereits die Darstellungen zur Rechtssicherheit im Rahmen des § 60c
Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2933 Vgl. dazu die Vorschlage zur Stirkung der Urheberrechtskompetenz in Teil 5
dieser Untersuchung.

2934 Vgl. zu diesen beiden Ausprigungen die Darstellungen zur Uberpriifung der
Regelungen in Bezug auf die Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersu-
chung.
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Forschungslandschaft — ein Augenmerk auf die Anwendbarkeit nationalen
Rechts gelegt werden.?93%

Da die Interviews eine starke Affinitit dahingehend zeigten, dass For-
schende Materialien mit Dritten in dem Umfang der jeweiligen Erforder-
lichkeit teilen, kénnte zudem erwogen werden, die quantitative Grenze
durch eine Erforderlichkeitsschwelle zu ersetzen, um die Rechtssicherheit
zusitzlich zu erhohen.?3¢ Dies zeigt auch der in einem Interview the-
matisierte, in individuellen Verhandlungen mit Rechtsinhabern erzielte
yswunderbare Kompromissvorschlag®, in dem eine Berechnung ,ubern
Daumen® vereinbart wurde, sodass eine urheberrechtlich relevante Nut-
zung von den Teilen ermdglicht wurde, die fiir die Forschungsarbeit erfor-
derlich sind.?%37

Dies wiirde auch die Dringlichkeit notwendiger Veranderungen im Ur-
heberrecht verringern, was zudem die Verlasslichkeit des Rechts steigern
konnte: Denn zur effektiven Geltung des Rechts bedarf es dessen Konti-
nuitit.?*?® Vor dem Hintergrund der Verlisslichkeit ist der langfristige
Bestand von Normen erstrebenswert, weshalb auf Befristungen — wie zu-
vor in § 142 Abs.2 UrhG a.F.?** — und haufige Anderungen im Wissen-
schaftsurheberrecht verzichtet werden sollte. Nur auf diese Weise kdnnen
kiinftige Forschungsprojekte rechtssicher gestaltet werden.??40

V. Effektivitat

Die vorliegende Untersuchung legt eine geringe tatsichliche Geltung der
Regelungen der §§ 60c und 87 Abs. 1 Nr.2 UrhG nahe. Zu einem endgul-
tigen verfassungsrechtlichen Befund bedarf es allerdings weiterer Untersu-
chungen - insbesondere unter Einbezug der verfassungsrechtlich geschiitz-
ten Interessen aller Beteiligten.

2935 Vgl. dazu die Vorschlige zur Stirkung der Urheberrechtskompetenz in Teil 5
dieser Untersuchung,.

2936 Vgl. dazu die Vorschlige fir einen verinderten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser
Untersuchung.

2937 Interview mit P_G3, Z. 65.

2938 Arnauld, Rechtssicherheit, S. 106.

2939 Vgl. zum Normgehalt die Darstellungen in Teil 2 dieser Untersuchung.

2940 Vgl. dazu die die Darstellungen zur Uberpriifung der Regelungen in Bezug auf
die Rechtssicherheit in diesem Teil der Untersuchung.
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VI. Fazit

Zwar erweisen sich die Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG
als wenig praxistauglich. Eine Verfassungswidrigkeit geht damit allerdings
nicht einher, da seitens der Legislative ein weiter Beurteilungsspielraum
far den Bereich des Wissenschaftsurheberrechts besteht.2?4!

Derzeit neigt sich die Waage des urheberrechtlichen Interessenaus-
gleichs infolge der quantitativen Begrenzungen in §§ 60c und 87c Abs. 1
Nr.2 UrhG vor dem Hintergrund der beteiligten verfassungsrechtlichen
Guter eher in Richtung der Urheber und Rechtsinhaber; hinsichtlich der
Nutzungshandlungen zum Zwecke der Qualititsiiberprifung sollte jeden-
falls eine Ausweitung der Privilegierung zugunsten der Wissenschaftsfrei-
heit erwogen werden.?**? Gleiches gilt in Bezug auf die Zusammenarbeit
von Forschenden sowie die Kommunikation von Forschung.??4

Auch in Bezug auf das verfassungsrechtliche Optimierungsgebot der
Rechtssicherheit besteht — nach der begriffenswerten Entfristung der Re-
gelungen durch das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Er-
fordernisse des digitalen Binnenmarktes — noch Handlungsbedarf: Die
Berechnungsgrundlage fiir die quantitativen Begrenzungen sollte insbe-
sondere bei Sammelwerken klargestellt werden; dazu kann die — auch im
Allgemeinen dringend erforderliche — Aufklirung der Forschenden zur
Starkung der Urheberrechtskompetenz beitragen.?%44

2941 Zur Einschitzungsprarogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) — Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitit der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegentiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 3165 Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2942 Vgl. dazu die Darstellungen zur Qualititsiberpriifung, -sicherung und Repli-
zierbarkeit in diesem Teil der Untersuchung.

2943 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung sowie zur Kommu-
nikation von Forschung in diesem Teil der Untersuchung.

2944 Vgl. dazu die Vorschlage zur Stirkung der Urheberrechtskompetenz in Teil §
dieser Untersuchung.
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D. Ergebnis der Evaluation

Vorstehend erfolgte eine Evaluation der Regelungen der §§ 60c und 87c
Abs. 1 Nr.2 UrhG anhand unionsrechtlicher und verfassungsrechtlicher
Vorgaben vor dem Hintergrund der tatsachlichen Interessen von Forschen-
den an Hochschulen in Deutschland.

Insgesamt konnen die derzeitigen Regelungen der §§ 60c und 87c Abs. 1
Nr. 2 UrhG weder als rechtmafig noch als zweckmaRig beschrieben wer-
den. Zwar schuldet die Legislative infolge deren Bindung an die verfas-
sungsmiflige Ordnung gemifl Art.20 Abs.3 GG lediglich ersteres; eine
Prifung der Wirksamkeit von Maffnahmen ist — anders als beispielsweise
in Art. 170 der Schweizerischen Bundesverfassung — im deutschen Recht
grundsatzlich nicht vorgesehen.?# Allerdings bestimmte die Legislative
bei Erlass des UrhWissG selbst, dass im Rahmen der Evaluation gemifS
§142 Abs.1 UrhG aF. die Praxistauglichkeit der Regelung tberpriift
werden solle.?#¢ Daher schlieft die vorstehende Evaluation ebenfalls die
Prifung der Zweckmifigkeit der Regelungen der §§60c und 87c¢ Abs. 1
Nr. 2 UrhG fiir Forschende an Hochschulen in Deutschland ein.

Aus den vorstehenden Ausfithrungen ergeben sich folgende Defizite, die
im Rahmen der nun in § 142 UrhG vorgesehenen Evaluation im Jahr 2022
ausgeglichen werden sollten.

I. Unvereinbarkeit mit Vorgaben des Unionsrechts

Es empfiehlt sich eine Anpassung der Regelungen der §§60c und 87c
Abs.1 Nr.2 UrhG, da diese nur begrenzt mit den Vorgaben des Uni-
onsrechts vereinbar sind; den absoluten quantitativen Begrenzungen in
§ 60c UrhG (15 Prozent bzw. 75 Prozent) steht die Vorgabe der Rechtfer-
tigbarkeit des Anteils in Art. § Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL entgegen.??#

Sofern des Weiteren Differenzen zwischen dem nationalen Recht und
den Vorgaben des Unionsrechts bestehen, die durch unionsrechtskonfor-
me Auslegung ausgeglichen werden kénnen, ist zwar keine Unionsrechts-

2945 Hofling/Engels, in: Kluth/Krings, S. 863 m.w.N.

2946 RegE UrhWissG, S. 49.

2947 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei der
Uberpriifung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.
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widrigkeit anzunehmen.?**8 Insbesondere in dem Fall, in dem eine unions-
rechtskonforme Auslegung nur entgegen dem Wortlaut der nationalen
Norm vorgenommen werden kann, sind allerdings die negativen Auswir-
kungen auf die Rechtssicherheit zu achten — und nach Méglichkeit zu ver-
meiden.?#

II. Grundsatzliche Vereinbarkeit mit geltendem Verfassungsrecht

Eine Anpassung der Regelungen der §§60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG
empfiehlt sich auch vor dem Hintergrund des Verfassungsrechts: Zwar
wird eine Verfassungswidrigkeit aufgrund der Einschitzungsprirogative
der Legislative durch die unzureichende Befriedigung der tatsichlichen
Interessen der Forschenden nicht begriindet.??>° Insbesondere stellen die
Normen der §§60c und 87c Abs.1 Nr.2 UrhG zulassige Inhalts- und
Schrankenbestimmungen gemaf§ Art. 14 Abs. 1 S.2 GG dar.?3!

Ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit durch die Regelungen der §§ 60c
und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG liegt ebenfalls nicht vor: Die Normen enthalten
keinen zielbestimmten, die Forschungsfreiheit einschrinkenden Befehl?%2
— vielmehr ermoéglichen sie, zumindest bis zu einem gewissen Grad, die
Nutzung von urheberrechtlich geschiitzten Materialien ohne Einwilligung

2948 Vgl. dazu die Darstellungen zu den unionsrechtlichen Anforderungen bei
der Uberprifung des §60c Abs. 1 Nr.1 und Abs.3 UrhG sowie die Darstel-
lungen zur Kommunikation von Forschung bei der Uberpriifung des §60c
Abs. 2 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2949 Vgl. dazu die zusammenfassenden Darstellungen zur Rechtssicherheit sogleich
in diesem Abschnitt der Untersuchung.

2950 Zur Einschitzungsprirogative vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.1971 - 1 BvR
276/71, BVerfGE 31, 270 (273) — Schulfunksendungen; Geerlings, GRUR
2004, 207 (209); Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilitat der
Schranken des Urheberrechts, S.42; ausfihrlich dazu: Kirchhof, Der Gesetz-
gebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegeniiber modernen
Vervielfaltigungstechniken; Grzeszick, in: Maunz/Diirig, Art.20 GG Rn. 120;
Sommermann, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 20 GG Rn. 316; Sachs, in: Sachs,
Art. 20 GG Rn. 151; Grzeszick, in: Maunz/Dirig, Art. 20 GG Rn. 122; Jarass, in:
Jarass/Pieroth, Art. 20 GG Rn. 124.

2951 Vgl. dazu die Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implikationen und
normativen Erwidgungen in diesem Teil der Untersuchung.

2952 Starck, in: Mangoldt/Klein/Starck, Art. 1 GG Rn. 265 m.w.N.
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des Urhebers.??>3 Insoweit grundsatzlich vom Schutzbereich der Wissen-
schaftsfreiheit umfasste Aspekte — der Zugang zu bestechendem Wissen, die
Forschung an Ursprungsmaterialien, die kollaborative Forschung sowie
die Kommunikation von Forschung — durch die Regelungen der §§60c
und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG beeintrichtigt werden, halten sich die Regelun-
gen jedenfalls in den Grenzen der Einschitzungsprarogative der Legislative
zum Ausgleich der beteiligten verfassungsrechtlichen Giiter.2954

Im Rahmen der Evaluation sollte allerdings jedenfalls erwogen werden,
zum Zwecke der Qualititsiiberpriffung die vollstaindige Nutzung urheber-
rechtlich geschiitzter Forschungsgegenstinde sowie zum Zwecke der Dar-
stellung von Forschung deren offentliche Wiedergabe zu ermdglichen.?5
Nur so kann im Interesse der Allgemeinheit qualitativ hochwertige For-
schung und die Verbreitung deren Ergebnisse innerhalb und aufSerhalb
der wissenschaftlichen Gemeinschaft sichergestellt werden.?5¢

III. Geringe Praxistauglichkeit der Regelungen

Da die quantitativen Begrenzungen der §§ 60c und 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG
derzeit von Forschenden nicht umsetzbar sind, empfiehlt sich deren Elimi-
nierung. So bedarf erstens die Qualititsiberprifung einer vollstindigen
Nutzung urheberrechtlich geschiitzter Materialien;?>” zweitens erfordert
die Forschungstatigkeit als solche haufig eine vollstindige Digitalisierung
des Werkes.??8 Drittens wird die individuelle und kollaborative Literatur-
versorgung in den Geistes- und Sozialwissenschaften derzeit unangemes-

2953 Vgl. zum Regelungsgehalt der Regelungen die Darstellungen in Teil 2 dieser
Untersuchung.

2954 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implika-
tionen und normativen Erwigungen in diesem Teil der Untersuchung.

2955 Vgl. fur einen konkreten Normvorschlag die Darstellungen zu einem verin-
derten § 60c UrhG-E in Teil 5 dieser Untersuchung,.

2956 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zu den verfassungsrechtlichen Implika-
tionen und normativen Erwigungen in diesem Teil der Untersuchung.

2957 Vgl. dazu die Darstellungen zur kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser
Untersuchung.

2958 Vgl. dazu die Darstellungen zur Forschung an Ursprungsmaterialien in Teil 3
dieser Untersuchung.
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sen eingeschrankt.?*>® Die erhoffte Rechtssicherheit wird mit den Quantifi-
zierungen schlieflich nicht erreicht.22¢0

IV. Bestehen von Rechtsunsicherheit

Ob das Ziel des UrhWissG, die Rechtssicherheit fir Anwendende zu stei-
gern, durch die Regelungen des §60c UrhG erreicht wurde, kann man-
gels vorliegender Daten zum rechtstatsichlichen Zustand vor Erlass des
UrhWissG mittels dieser Untersuchung nicht entschieden werden.

Jedenfalls bemiihte sich die Legislative um die Entfernung der unbe-
stimmten Rechtsbegriffe, was ihr — mit Ausnahme der ,sonstigen Werke
geringen Umfangs“ in § 60c Abs. 3 UrhG - gelang: Mit deren Entfernung
ist in der Regel eine Steigerung der Rechtssicherheit verbunden.??¢! Dies
gilt insbesondere unter Bertcksichtigung der Darlegungs- und Beweislast
im Prozess.??%2

Trotzdem zeigt die vorliegende Untersuchung, dass auch nach Erlass
des UrhWissG eine erhebliche Rechtsunsicherheit fir Anwendende be-
steht: So bergen die quantitativen Regelungen Rechtsunsicherheit; in vie-
len Fillen ist die Bemessungsgrundlage fir die quantitativen Begrenzun-
gen im Rahmen des § 60c UrhG unklar.??¢3 Gleiches gilt fir die Bestim-
mung des privilegierten Personenkreises im agilen Forschungsprojektkon-
text im Rahmen des §60c Abs.1 Nr.1 UrhG (auch in Kooperationen
mit Unternehmen) sowie fir die Nicht-Kommerzialititsvorgabe in § 60c
Abs.1 UrhG sowie deren Abgrenzung zu gewerblichen Zwecken (z.B.
in §38 Abs.4 UrhG).?%* Gleiches gilt in Bezug auf die Anordnung in

2959 Vgl. dazu die Darstellungen zum Zugang zu bestehendem Wissen sowie zur
kollaborativen Forschung in Teil 3 dieser Untersuchung.

2960 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung der
Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2961 In diesem Sinne fiir das UrhWissG bejahend: de la Durantaye, GRUR 2017,
558 (559); DAV-Stellungnahme, S.5; ULB Bonn-Stellungnahme, S.3; MPI-
Stellungnahme, S. 1.

2962 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung des
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2963 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberprii-
fung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung,.

2964 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung des
§ 60c Abs. 1 Nr. 1 UrhG in diesem Teil der Untersuchung.
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§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG, deren Inhalt durch Verweis auf § 60c UrhG nicht
eindeutig erkennbar ist.??¢5

Zurickzufihren ist die bestehende Rechtsunsicherheit zum einen auf
seitens der Legislative unklar ausgestaltete Regelungen, zum anderen auf
die weit verbreitete Unkenntnis der Regelungen durch die Normadressat-
en.266 Unabhingig von etwaig gebotenen Anderungen des UrhG ist daher
jedenfalls eine Stirkung der Urheberrechtskompetenz der Forschenden
durch staatliche MafSnahmen zu erwigen.?%¢”

V. Geringe Effektivitit der Regelungen

Die vorstehende Evaluation der Regelungen legt nahe, dass die Regelun-
gen des § 60c UrhG — mit Ausnahme der Regelung in § 60c Abs.3 UrhG
fir vollstindige Vervielfaltigungen von Artikeln aus wissenschaftlichen
Zeitschriften — lediglich einen geringen Grad an Wirksamkeit aufwei-
sen.2968

Ein Grund dafir liegt in der mangelnden Kenntnis der Vorschriften
durch ihre Adressaten: Denn ,notwendige Voraussetzung der Normbefol-
gung® ist die Kenntnis von Normexistenz und Norminhalt.??¢* Hierbei ist
insbesondere die fehlende Kenntnis in Bezug auf die rechtliche Situation
der Beitrige in Sammelbanden hervorzuheben.?70

Zweitens stimmen die normativen Annahmen nur sehr beschrankt mit
den Legitimitatsvorstellungen der Adressaten tberein: So werden die zu-
lassigerweise nutzbaren Anteile von Werken mangels praktischer und tech-
nischer Umsetzbarkeit im Forschungsalltag als nutzlos empfunden, was
eine geringe Akzeptanz sowie zahlreiche (nicht-sanktionierte) Normiiber-
tretungen zur Folge hat.?’! Insbesondere treten diese bei der vollstindigen

2965 Vgl. dazu die Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpriifung des
§ 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG in diesem Teil der Untersuchung.

2966 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Rechtssicherheit bei der Uberpru-
fung der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2967 Vgl. dazu die Vorschlige zur Stirkung der Urheberrechtskompetenz in Teil 5
dieser Untersuchung,.

2968 Vgl. dazu die Darstellungen zur Effektivitat bei der Uberpriifung der Regelun-
gen in diesem Teil der Untersuchung,.

2969 Rohl, Rechtssoziologie, S. 252; ebenso: Rebbinder, Rechtssoziologie, S. 118.

2970 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Effektivitit bei der Uberpriifung
der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.

2971 Vgl. dazu die jeweiligen Darstellungen zur Effektivitit bei der Uberpriifung
der Regelungen in diesem Teil der Untersuchung.
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Werknutzung im Rahmen von Konferenzen jeder Groffe, im Rahmen der
Zusammenarbeit im forschungsgruppeninternen und -externen Kollegen-
kreis sowie im Rahmen der Qualititssicherung auf; bei diesen Normiiber-
tretungen wird genauso wie bei den zahlreichen Umgehungspraktiken
der Rechtsinhaber nicht beteiligt. Auch widerspricht der in §60c Abs. 1
Nr. 1 UrhG vorgesehene, bestimmt abgegrenzte Kreis von Personen dem
Gedanken des Aufbaus auf das Wissen und die Erkenntnis Anderer, der
seit jeher in der Wissenschaft verbreitet ist. Zur Steigerung der Wirksam-
keit der Regelungen ist daher eine Privilegierung der offentlichen Wieder-
gabe zum Zwecke der Darstellung von Forschung sowie eine Erweiterung
des nutzbaren Anteils ohne Ruckgriff auf quantitative Begrenzungen zu
erwagen.?72

2972 Vgl. fiir konkrete MafSnahmen die Vorschlage in Teil 5 dieser Untersuchung.

564

- am 18.01.2026, 02:40:30. [Er—


https://doi.org/10.5771/9783748933953-413
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	A. Vorbemerkung zum Prüfungsmaßstab
	I. Anforderungen des höherrangigen Rechts
	1. Anforderungen des Völkerrechts
	2. Anforderungen des Unionsrechts
	a. Primärrecht
	b. Sekundärrecht

	3. Anforderungen des Verfassungsrechts

	II. Anforderungen tatsächlicher Art
	1. Interessen seitens der Forschenden
	a. Zugang zu bestehendem Wissen
	b. Forschung an Ursprungsmaterialien
	c. Kollaborative Forschung
	d. Kommunikation von Forschung
	e. Einzelanerkennung
	f. Rechtssicherheit

	2. Effektivität des Rechts
	a. Rechtskenntnis
	b. Legitimitätsvorstellungen
	c. Sanktionserwartung
	d. Fazit und verfassungsrechtliche Verankerung



	B. Überprüfung der Regelungen
	I. § 60c Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 UrhG
	1. Unionsrechtliche Anforderungen
	a. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b und 9 lit. b Datenbank-RL
	b. Vereinbarkeit mit Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL
	c. Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test
	d. Vereinbarkeit mit Art. 8 DSM-RL

	2. Tatsächliche Anforderungen
	a. Kollaborative Forschung
	aa. Verfügbarkeit von Literatur
	bb. Forschung an Ursprungsmaterialien

	b. Kommunikation von Forschung
	c. Rechtssicherheit
	d. Effektivität
	aa. Rechtskenntnis
	bb. Legitimitätsvorstellungen
	cc. Sanktionserwartung


	3. Fazit

	II. § 60c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UrhG
	1. Unionsrechtliche Anforderungen
	a. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL und Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL
	b. Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

	2. Tatsächliche Anforderungen
	a. Kollaborative Forschung
	aa. Replizierbarkeit
	bb. Qualitätssicherung von Forschung

	b. Rechtssicherheit
	c. Effektivität

	3. Fazit

	III. § 60c Abs. 2 UrhG
	1. Unionsrechtliche Anforderungen
	a. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 2 lit. b Datenbank-RL und Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL
	b. Vereinbarkeit mit dem Drei-Stufen-Test

	2. Tatsächliche Anforderungen
	a. Zugang zu bestehendem Wissen
	b. Forschung an Ursprungsmaterialien
	c. Kollaborative Forschung
	d. Kommunikation von Forschung
	e. Rechtssicherheit
	f. Effektivität

	3. Fazit

	IV. § 87c Abs. 1 Nr. 2 UrhG i.V.m. § 60c UrhG
	1. Unionsrechtliche Anforderungen
	2. Tatsächliche Anforderungen
	a. Forschung an Datenbanken
	b. Kollaborative Forschung
	c. Kommunikation von Forschung
	d. Rechtssicherheit

	3. Fazit

	V. Ergebnis der Überprüfung

	C. Verfassungsrechtliche Implikationen und normative Erwägungen zur Evaluation
	I. Kein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit durch gesetzlich erlaubte Nutzungen
	1. Freie Wahl der Fragestellung?
	a. Urheberrechtlich geschützte Forschungsgegenstände in den Geistes- und Sozialwissenschaften
	b. Sonderfall: Editorische Forschung

	2. Freie Wahl der Methodik?
	3. Freie Bewertung des Forschungsergebnisses?
	4. Freie Verbreitung des Forschungsergebnisses?
	5. Freier dialogischer Prozess der Suche nach Erkenntnis?
	6. Zwischenfazit

	II. Gesetzlich erlaubte Nutzungen als grundsätzlich zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmungen
	III. Kein Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht durch Privilegierung unveröffentlichter Werke
	IV. Rechtssicherheit
	V. Effektivität
	VI. Fazit

	D. Ergebnis der Evaluation
	I. Unvereinbarkeit mit Vorgaben des Unionsrechts
	II. Grundsätzliche Vereinbarkeit mit geltendem Verfassungsrecht
	III. Geringe Praxistauglichkeit der Regelungen
	IV. Bestehen von Rechtsunsicherheit
	V. Geringe Effektivität der Regelungen


